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I. Beeidigung von Beamten.

Art. i.

». Landvögte.

1712 Appcnzell-Außcrrhoden. Johannes Schüti, Alt-Statthalter und des Raths. Absch. 1, 8 19.
Johann Rudolf Wcrdmullcr,des kleinen Raths. Absch. -16, 8 12.
Franz Ludwig Müller, dcö Raths. Absch. 80, 8 25.
Jakob Franz Anton Schwyzcr, des innen, Raths. Absch. 122, 8 7.
Karl Balthasar Lusscr, Scckclincister. Absch. 15ck, 8 11.
Franz Dominic Bctschart, des Raths. Absch. 190, 8 23-
Johann Jakob Ackermann, Ritter, Alt-Landammaiin. Absch. 221,89.
Joseph Ulrich Tschudi, Alt-Landammann.Absch. 2ck8, 8 19.

2. 1714. Zürich.

3. 171«. Bern.

1718. Luc er».

5- 172«. Uri.

6- 1722. Schwyz.

^ 1724. Nidwaldcn.

8. 172«. Glarus.
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Art. 9. 172«. Appenzell.

„ 10. 173«. Zug.

„ 11. 1732. Zürich.

„ 12. 1734. Bern.

„ 13. 173«. Lucern.

„ 14. 173«. Uri.

„ 15. 174«. Schwyz.

16. 1742 Glarus.

1712

„ 17. 1714. Zürich.

„ 18. 1732. Bern.

„ 19. 1734. Zürich.

Rheinthal.

Karl Joseph Schuß, Alt-Landammann und des Raths. Absch-

281, 8 33.

Joseph Anton Heinrich, des Raths. Absch. 312, 8 19.

Kaspar von Muralt, des kleinen Raths. Absch. 341, 8 35.

Franz Ludwig Müller, des großen Raths. Absch. 374, 8 44.

Alphons Ignatius Dulliker, des inncrn Raths. Absch. 407, 8 40.

Joseph Florian Scolar, Amtsstatthalter. Absch. 439, 8 37.

Michel Lavcr Reichmuth, des Raths. Absch. 471, 8 25.

Johann Heinrich Martin, Alt-Landammann. Absch. 496, 8 30.

b. Landschreiber.

sSebastian Högger, Vicarius, von St. Gallen.)

Hans Balthasar Keller. 'Z

N. Tschiffeli. ")

HanS Ulrich Ziegler. Absch. 374, 8 45.

2. Zlmtsrechnung.

(Evangelische Orte: Art. 51.)

Einnahme. Ausgabe.
Gld. Krz. . De». Gld. Krz. Dm.

Art. 20. 1713
— — — — — —

Absch. 23, 8 17.**)

21. 1714 — — — — — —
„ 46, § 13.**)

22. 171S
— — — — .— —

62, 8 16.**)

23. 171« 997 32 2 795 45 3 „ 80, 8 21.

24. 1717 848 44 1 3382 5 —
., 106, 8 29.

25. 171« 1009 21 3 1009 21 3 » 122, 8 8.

// 26. 171». 934 20 1 841 18 1 „ 135, 8 1.

„ 27. 172«. 1144 23 3 985 54 1 „ 154, 8 11.

28. 1721. 795
—

765 50 2 » 175, 8 13.

29. 1722. 936 22
—

1030 21 1 .. 190,8 24.

30. 1723. 799 25 1 829 6 2 207, 8 24.

f/ 31. 1724. 1045 1 2 999 20 2 221, 8 9.

32. 1723. 797 56 — 684 4
—

„ 232, 8 33.

33. 172«. 967 42 3 1102 54 3 „ 248, 8 13.

34. 1727. 672 11 3 1229 3 3 „ 265, 8 1.

. . ll «Z.7?

Anm. Die Beeidigung dieser Landschrciber kommt in de» Abschiede» »icht vor. Keller wurde 1714 gewählt; Tschifseli wird
als Landschreiber im Jahr 1725 (Absch. 234, § 39) und 17M (Absch. 343, § 30) genannt.

—) Anm. Der Bestand der Rechnung ist nicht angegeben. Ans dem Abschied von 1714, § 13. geht hervor, dafi der Landvogt den
regierenden Orten 254 Gld. 29 jirz. schuldig geblieben ist.
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Einnahme. Ausgabe.
Gld. Krz. Ten. Md. Krz. Den.

Art. . 35. 1725. 1864 55
—

2627 36
—

Absch. 281, 8 32.

„ 36. 172». 872 9 1 955 30 2 298, 8 21.

37. 17;;». 985 58
—

979 40 3 312, 8 18.

f/ 33. 17111. 1613 49 3 1639 28
—

1/ 324, 8 24.

i/ 39. 17112. 967 30 2 1284 3 2 l/ 341, 8 34.

40. 17 t!. 823 7 3 1696 53 3 „
354, 8 33.

41. 1711». 1150 3
—

1282 19
—

374, § 41.

// 42. 17113. 1016 37
—

992 40 1 392, 8 39.

// 43. 1711». 1633 6 3 2678 3 2 l/ 467, 8 37.

// 44. 17117. 1037 57
—

1666 53
—

422, 8 24O

45. 17115. 885 25
—

1677 9
—

439, 8 36.

46. 1711i>. 1767 27 2 1267 19 2 454, 8 36.

47. 17/1». 5547 37 3 1722 34 2 471, 8 24.

48. 17il. 1566 37 225 1555 33 3 486, 8 28.

49. 17/12. 1937 49 12z 2066 41 1/2 496, 8 2!».
» 56. 17/111. 1425 8 2- 1465 16 3 // 565, 8 28.

51. 171 ;i. Dem Landvogt wird besohlen, auf künftige Rechnung zu schreiben, was die -

'udlg geblieben, und was er an Ausgaben für sich und den Landschrciber nicht in Rechnung gebracht habe,

^lch- 23, z 17. 52. >7l/>. Es wird verordnet, daß nach altem Brauch die Rechnung im Beisein des

^ndvvgtö ausgefertigt werde, damit derselbe den regierenden Orten über alles und jedes Auskunft zu geben

Stande sei; für jede nur allgemein angegebene Ausgabe soll der Lanvvogt eine Speeification bei Händen

habe». Der neu in die Rechnung eingeführte Titel der ReifcauSgaben dcö LandschrcibcrS, der SanitatSordnung

^ud Gefangenen halber soll wegfallen, dem gewesenen Landschrciber Högger werden, aber ohne Consegucnz,

Gld. Belohnung gegeben. Landvogt Martin stellt den Orten nach Abzahlung einiger Posten die noch

chttldige Summe von 51 Gld. 37 Kr. zur Disposition. Absch. 46, 8 13. 53. I7IS Auf Lueerns Llntrag,

aß die Glv. Capital, so verbaut worden, nach frühern -Abschieden wiederum ersetzt und an,Capital gelegt

^rden mochten, wird gut erachtet, daß obige 51 Gld. 37 Kr. dem dießmaligcn Landvogt Werdmüllcr übcr-

^ckt und nebst den 184 Gld. 8 Kr. 3 Den., so Werdmüllcr bei seiner dießmaligcn Rechnung schuldig ge¬

lben, an Capital zu Händen der regierenden Orte gelegt werden sollen. Ferner soll künftig so lange bei der

schwing die Summe, welche ein Lanvvvgt schuldig bleibt, an Capital gelegt werden, bis jene 466 Gld. Ca-

^al G Händen der regierenden Orte ersetzt sein werden. Absch. 62, 8 26. 54. 17IC. Ans der evangelischen
^'fcrcnz spricht Appenzell-Außcrrhodcn den Wunsch auö, daß in Zukunft die rheinthalischc Rechnung früher

^'chtc vorgenommen werden. Der Anzug wird in den Abschied genommen. Absch. 82, 8 26. ß 55. >715

Landvogte sollen künftig Bußen und Strafe» „ganz und lediglich" in den Rechnungen aussetzen, die Kosten

^ ^ und anderes ordentlich davon scheiden. Absch. 122, 8 8. sj 56. 171». Dem Landvogt wird befohlen,

^ Vorschuß der Rechnung zu Wicdercrsctzung der 466 Gld. Capital, welche zu Reparierung der Staldcrbrücke.. . ^ u - . ^

^ . ^ Landvogt Zurlaubcn angewendet worden, anzulegen. Absch. 135, 8 1- ü 57. 171». Der Landvogt

habe,

166

^ auf die Anzeige, daß er einen jährlichen Ausfall von 36 Gld. ans den Grundzinsen habe, beauftragt, mit
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dem Landschreiber zu untersuchen, wo der Fehler haste und darüber zu berichten. Absch. 135, 8 3. 58. 172«
Von den fehlenden 3(1 Gld. Zinsen mangeln noch 14 Gld. 44 Kr., worin auch der Brief von Widnan und

Haslach per 3 Gld. 3(1 Kr. jährlichen Abgangs begriffen ist; ferner fallen jährlich im Sicchcnfcldackcr
1(1 Gld. und eine im Urbar nicht enthaltene Mühle zinsc jährlich 1(1 Gld. Bei diesem Anlasse wird dem

Landschreiber aufgetragen, die noch abgehenden Kapitalien sowohl, als die 236 Gld. von Landvogt Martin,
und was mehr sein möchte, zu verzeichnen und anzugeben, wie es verwendet worden sei. Indessen soll der
alte Landvogl dem neuen sowohl die von Stadtammann Geißer abgelösten 136 Gld. Capital, als die
185 Gld. 29 Kr. 3 Den., welche er bei dieser seiner Rechnung schuldig bleibt, sammt der wegen des Hofs
Widnan und Haslach conftrmierten Buße von 5(1 Thlr. hinterlegen. Absch. 154, 8 14. Ij 59. > 721. Der

Landvogt zeigt an, daß er obige Posten „in richtigen Stand gebracht", und daß er dazu noch einen Vorschuß
voit Gld. 29. 1(1 Kr. von seiner dermaligen Rechnung in Händen habe. Der Landschrciber, wird beauftragt,
alles ordentlich zu verzeichnen. Absch. 175, 8 14. 6l>. 1722. Der Landvogt zeigt an, daß er „an das laut
Urbar per 4M Gld. abgelöste und bereits im serndrigen Abschied angezeichnete Capital 272 Gld. ergänzt und
solche dem Adrian Schneider von Altstätten geliehen habe", wofür ein Brief in der Canzlei liege. Es wird
den Landvögtcn befohlen, aus die Ergänzung dieses Kapitals so viel als möglich bedacht zu sein, und de»'
Landschrciber, das Ergänzte dem Urbar einzuverleiben. Absch. 19(1, 8 25. ^ 61. >72<». Da der Landvogt
die den Orten schuldig gebliebenen 113 Gld. 52 Kr. 3 Den. nicht an das nach dem Abschied von 1722 zu
ergänzende Capital von 4M Gld., woran bereits 272 bezahlt worden, bezahlt hat, so wird beschlossen,daß die
Landvögtc künstig den Vorschuß thrcr Rechnung dazu zu verwenden haben, bis das Capital ergänzt sei. Absch-
248, 8 21. 62. 1701 Künftig sollen die Abzüge und die Unkosten wegen Gefangener specificiert iu
Rechnung gebracht werden. Absch. 324, 8 25. 63. >70/1. Dem Landschrciber wird aufgetragen, ein Capital
von 272 Gld. sicher anzulegen. Absch. 374, 8 42. 64. 170S. Die Bußen und Ausgaben bei den Bußeid
gerichten sind in Zukunft zu specificieren. Ferner soll wegen der fehlenden Bodenzinsen im Betrag von 8 Gulve»
Nachforschung gehalten werden. Die 272 Gld. sind sofort anzulegen. Absch. 392, 8 4(1, 41. 65. 170«
Die in der Rechnung von 1735 und 1736 figurierenden Baukosten nehmen Uri, Schwyz, Unterwalden und
Appenzell-Jnnerrhoden all Mmvulluin. Obiger BodenzinS von 8 Gld. liegt nach angestellten Nachforschungen
im Widnauischen und Haslachischen. Die Canzlei zu Baden wird beauftragt, von einein daselbst befindlichen
alten rheinthalischen Urbar eine Abschrist einzusenden, damit diese Bodenzinscn ausfindig gemacht werden können-
Absch. 407, 8 31, 42. ß 66. >70<» Der Landvogt harte 290 Gld. an Zinsen angelegt; die zwei Obligationen
sind im Amtshaus zu verwahren. Absch. 407, 8 4l. ß 07. 1707 Jene 8 Gld. Bvdenzinse sind noch niO
ausfindig gemacht. Die Nachforschungen sind fortzusetzen. Absch. 422, 8 25. ß 68. 1707. Obige beide
Obligationen sind in das Urbar einzutragen. Absch. 422, 8 26. 09. 170«. Die Differenzen der dießjährigen

Amtsrechnuug gegenüber den frühern werden von einer Commission untersucht, der Landvogt soll künftiges Jahl
Bericht darüber geben. Absch. 454, 8 31. 70. 17/10. Der Landvogt berichtet, daß ein Schreibfehler der
Canzlei der Differenz zu Grunde liege. Absch. 471, 8 34. 71. 17/10. Der Landvogt berichtet, daß 10 Gld-
BodenzinS von dem vertauschten Siechenfcld sich nicht mehr finden. Er wird beauftragt, ferner darnach ^
suchen. Absch. 505. 8 30.

" ' >
qff'.-
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?!. Landschreiberci.

sZürich, Bern, Glarus und Appenzcll-Außcrrhodeu: Art. 75—77, 80. Zürich und Bern: Art. 79.j

n. Acceß zur Landschreiberei.

Art. 72. 171?!. Appenzell-Jnncrrhodenverlangt, daß die Landschreiberci nicht ohne seinen Consens beseht
werde, da der Landsfriede es nichts angehe. Die übrigen Gesandten nehmen den schriftlich eingegebenen Anzug

roloi'niuium. Absch. 23, 8 1. I! 73. > 7 I i GlaruS sowohl, als Appenzell behalten sich in Betreff der
^uidjchreiberci im Rhcinthal ihre Rechte por und ivollcn durch die „Verlassenheiten"in nicbts etwas vergeben
lwbcn. Die übrigen Gesandten erklären, daß sie ihnen nichts benommen haben wollen. Absch. 36, § 15.
^3. 17?!<j. Aus Anlaß der Rcpartition von Baukosten für die Landschreiberci verlangt evangelisch Glarus zu
w>»en, ob und was für einen Antheil an denselben Appenzcll-Außcrrboden verlange, damit die Quote könne
stimmt werden. Der GesandteAußerrhodcns ist aber bereits abgereist, so daß die Frage unbeantwortet bleibt.
Abjch. H ^ >7A<». Außcrrhoden stellt das Begehren, daß ihm in Zukunft der sechste Theil an

Landschreiberei gegeben, und daß ans nächste Eonserenz dcßwegcn instruiert werden möchte. Zürich will
Appenzell jcin Recht zukommen lassen und läßt eö bei Art. 23 des evangelischen Abschieds von 1733 bewenden;
^»>o Bern; eS nimmt daö Begehren all lolbroiulni». GlaruS findet dasselbe billig, will Appenzell
w> Berhältniß zu seinen Regierungöjahren entsprechen und hält mit Bern eine Berathung für nothwcndig.

^ -z ^ 7^ l7äIE. Außerrhvdenwiederholt dieses Begehren und formuliert eS so, daß, wenn Zürich
w>d Bern jedes 2«) Jahre, Glarus 10 Jahre die Landschreiberei bedient hätten, Appenzell dann auch 1l) Jahre
Iw besetze, mit dem Beifügen, daß eS dann die ihm nach solcher Eintheilnng zukommenden Unkosten abführen
werde. Zürich will Appenzell in dieser Sache wie GlaruS halten. Zwar habe man eS der frühem Unkosten
schoben, jetzt aber sollen dieselben so repartiert werden, daß Zürich und Bern s/«, GlaruS und Appenzell je 'Z>
übernehmen. Bern hingegen will Appenzell die Landschreiberci nach den Regierungsjahren zukommen lassen,
wunlich den achten Tour und zwar so, daß dann Appenzell an die Kosten, welche, seitdem die Landschreiberci
de» Orten zugestellt worden, ergangen sind, nach seinem Antheil cvntribuicre. Ebenso ist Glarus instruiert
ww fügt „och bei, daß nach Bcrsluß der 50 Zürich, Bern und Glarus zukommenden Jahre, 7 Jahre Appenzell
Thören jollen oder nach 70 Jahren 10 Jahre; immerhin aber soll eS einen Achtel der Kosten tragen. Appenzell
w"»lcht, dcch Zürichs Instruction den gn. Herren und Obern empfohlen werde. Absch. 373, 8 19. ß 77.
^ ^ Zürich und Bern eröffnen ihre Instruction dahin, daß sie jedes ^ die Landschreiberci ansprechen,

GlaruS den fünften und Appenzell den sechsten Sechstel, zu 10 Jahren gerechnet, haben soll, daß in gleicher
wsic die künftigen Unkosten getragen und auch die gegenwärtig vorhandenen Baukosten repartiert werden sollen.

^ schrrncrischeGesandtschaft, für diese Vcrtheilnng nicht bcgwältigt, nimmt Zürichs und Berns Vorschlag
'w r,>loi'v„g„mol rocoiiiinoiulaiicli»,,. Außerrhoden verdankt diese Erklärungen. Absch. 382, 8 18.

I>. Eanzlci.

Art. 78. 1721». Hosschrcibcr Cünzlcr zu St. Margaretha stellt daS Ansuche», man möchte ihm wegen
^ vielen Geschäfte in der Eanzlci Rhcinthal die Stelle cineö Substituten anvertrauen. Das Ansuchen wird

Berücksichtigung der Treue desselben all roc>»»inoinln»<l»m genommen.Absch. 299, 8 28.

c. LandschrciberTschiffeli.

^ Art. 79. 17?!3. Landschreiber Tschiffeli schlägt vor, den Nutzen eines Stück Landes gegen eine gewisse
»»»He für einige Jahre der Stadt Rheinegg zu überlassen und dieselbe zur Aushebung des sonst von einem

106»
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Landschreibcr an den andern schuldigen Auskaufs zu verwenden. Der darüber zu errichtende Tractat soll den

beiden Ständen Zürich und Bern zur Ratification zugesandt werden. Absch. 343, 8 30.

ll. Competenz des Landschreibcrs.

Art. 80. I7ÄI Landschreibcr Zieglcr glaubt berechtigt zu sein, bei Besetzung der katholischen und refor¬

mierten Pfarreien zu Thal und der Pfarrei Rheinegg von Seite des Landvogts durch seine Canzlei Patente

oder Belehnungsbriefe ausfertigen zu lassen, da sich Spuren solcher Briefe aus frühern Zeiten vorfänden. Es

wird unthunlich erachtet, diese Sache vor gemeine Session zu bringen, dem Landschreiber aber aufgetragen, nach¬

zuforschen, ob dieß wirklich zu den Rechtsamen des Landschreibers gehört habe, so wie auch in einem Memorial

anzugeben, wenn ihm etwas Anderes ausstoße, das seinen Rechtsamen Abbruch thue. Absch. 482, 8 2!.

/t. Lunduiitmauu.

sKatholischc Orte: Art. 8>, 82.j

Art. 81. >712. Um das katholische Interesse im Rheinthal zu wahren, wird zu einem Landammann der

jüngere Bcßlcr constituicrt; der gewesene Landschreibcr Bcßlcr hat einstweilen die Stelle zu versehen und seine»

jüngcrn Bruder zu instruieren, bis derselbe zur Verwaltung der Stelle tauglich sein wird. Absch. 2, 8 10. ^ 82.

17IS. Beßler, erwählter Landammann im Rheinthal, richtet auf der katholischen Konferenz zu Lucern an die das

Thurgau regierenden Orte das Ansuchen um Installierung und Assignation eines Salariumö und empfiehlt sich

denselben. Absch. 58, 8 11.

Z Appenzells Negieruugsantheil.

jEvangelische Orte: Art. 83.j

Art. 83. 1714» Appenzell-Außerrhoden wünscht in der evangelischen Conferenz seines Standes Rechte i>»

Rheinthal und seinen achten Theil gewahrt zu sehen, verlangt wegen der dortigen Negierung mehr Erläuterung

und einen Anthcil an den jetzt den Evangelischen zugetheiltcn Ehrenstellen. Der Anzug wird in den Abschied

genommen. Absch. 82, 8 26.

<». Huldigung.

Art. 84. 1712 Beim Antritt der Landvogtei durch den Landvogt Schüß werden die Untcrthancn des

zuletzt geschworenen Eides entlassen. Dieser Landvogt soll mit demjenigen Committiertcn, welchen die katholischen

Orte verordnen werden, den Landsfrieden einführen. Absch. 1, 8 19.

7. Murchousachcu.

a. Märchen gegen des Abts von St. Gallen Lande bei Wartcnsee und Wartegg.

Art. 85. 1720. In Betreff eines Streites wegen der Märchen zwischen dem Schloß Wartensee und

Wartegg, welche zwsschcn dem Rheinthal und den Abt-sanctgallischen Landen die Grenze bilden, wird beschlossen,

die Marchbricfe in Baden nachzusehen und den Bestimmungen derselben zu folgen. Sind keine derselben vor¬

handen, so soll die einstweilen getroffene Uebereinkunst, welche spccisicicrt beim Abschied liegt, all lokooonlltim
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genommen werden. Absch. !54, 8 15. st 86. 172!. Zürich, Bern, Lucern, Uri, Zug und beide Appenzell

wollen, paß noch einmal in Baden wegen dieser Märchen nachgesucht werde. Sollte innerhalb dreier Monate

wiederum nichts gefunden werde», so soll das Project vom vorigen Jahre ratificiert sein und sollen die March¬

steine gesetzt werden. Schwyz referiert. GlaruS ist ohne Instruction, stellt aber die Zustimmung seiner Obern

w Aussicht. Absch. 175, 8 15. st 87. !72t Das obige die Märchen bestimmende Instrument wird dem

Abschied beigelegt; die Genehmigung desselben sollen die einzelnen Orte nach Zürich berichten. Absch. 207, 8 27. st

^ >72/«. Die Ratification wird allerseits ertheilt und die Form, in welcher daS Instrument ausgefertigt

werden soll, bestimmt. Absch. 221, 8 15.

l>. Märchen zwischen dem alten Rhein nnd den übrigen rhcinthalischen Grenzen bei Staad.

Art. 89. 1727. Dem obigen Instrumente will der Abt von St. Gallen auch die Beschreibung der Märchen

zwischen dem alten Rhein und den übrigen rheinthalischen Grenzen bei Staad beigefügt wissen. Der Landvogt

hatte auch bereits die Märchen daselbst untersucht und einen Aufsatz darüber eingegeben. Derselbe wird n<I ru-

stwmnlum genommen, der Landvogt beauftragt bei der rhcinthalischen Weide, „im Speck" genannt, die March

w> See, die nicht mehr sich finde, durch einen eingeschlagenen Pfahl zu ersetzen und die Distanz abzumessen.

Absch. 265, 8 2. st 90. 1728. Der Landvogl hat die AuSmarchung zwischen dem alten Rhein und den

übrigen rhcinthalischen Grenzen vorgenommen; dieselbe ist bereits vom Abt von St. Gallen angenommen und

wwd von den Gesandten gutgeheißen und dem Hauptinstrumcntc beigefügt. Absch. 281, 8 3-1.

e. Die Märchen in den Camorcn.

Art. 9l. !7t!2. Der Landvogt wird beauftragt, einen zwischen Altstättcn und Appenzell waltenden Streit

wegen der Märchen in den sogenannten beiden Camorcn in Güte beizulegen und, wenn das nicht möglich ist, küns-

ststes Jahr Bericht darüber zu erstatten. Absch. 341, 8 40. st 92. 17;;;; Der Landvogt hatte eine Zusammen-

1»»st von Abgeordneten zur Beilegung dieses Streites an den Platz der streitigen Märchen berufen; von Jnncr-

A)odcn allein erschienen die Abgeordneten. Die von Appenzell setzten dann allein den schon zum dritten Male aus¬

zustellen Marchstein wieder an den alten Ort. Appenzell macht sich nun anheischig, denselben anders zu setzen,

wenn es ihn an einen unrichtigeil Ort gesetzt habe; weiter sich in die Sache einzulassen ist es nicht instruiert.

Ter Landvogt wird nochmals beauftragt, beide Theile in Güte zu vereinbaren; ist das nicht möglich, so soll

^ ÜOctzte Marchstein von Appenzell oder, wenn das sich dessen weigere, vom Landvogt hcrausgethan werden.

^'Ich. H gg ^ gz 17;;/«. Eine Vereinigung in dieser Sache kam während des verflossenen Jahres

wcstt zu Stande. Aus einem Briefe von 1492 geht hervor, daß die hohen und nieder» Gerichte in den Camorcn

Wlch Altstättcn gehören; ein Brief von 1708, welcher übrigens niemals ratificiert worden, behalte denselben

wlsdrücklich vor. Da aber Jnnerrhoden schriftlich anzeigt, daß cS neue Documcnte gefunden, welche in der

"che klar reden, so wird beschlossen, diese Schriften den Principalen zu übergeben, welche dann ihre Ansichten

^'"ch einschicken sollen. Die Kosten soll der Unrecht habende Thcil tragen. Absch. 374, 8 46. st 94. 17;;s.

u Marchstcin in den Camorcn ist noch nicht gesetzt. Dem Landvogt wird befohlen, sich persönlich an Ort

ww Stelle zu begeben und die Sachen wohl nüd gründlich zu erdaucrn, den interessierten Thcilen bei Zeiten

Tag zu bestimmen, an welchem sie ihre Abgeordneten dahin schicken sollen. Indessen wird Jnnerrhoden

wrch ein Schreiben ermahnt, daselbst sich einzufinden. Absch. 392, 8 43. st 95. I?;;<». Der Landvogt hatte
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einen Tag zum Augenschein anberaumt; die Abgeordneten Jnnerrhodcnö fanden sich ein, der Landvogt wcgcir

schlechten Wetters nicht. Dafür liegt nun ein Riß der Gegend vor. Jnncrrhodens Gesandtschaft ist nicht

instruiert, da ihrem Stand der Riß nicht mitgetheilt worden war. Altstätten bittet um eine Entscheidung, da

aus dem Brief von 1492 klar hervorgehe, daß die untern sowohl, als die vbern Eamvren mit hohen und Niedern

Gerichten nach Altstätten zu Hanven der regierenden Orte gehören. Unter solchen Umständen wird Jnncrrhoben

der Riß zugestellt, dem Landvogt aufgetragen, einen Augenschein zu nehmen, wenn Jnnerrhoden Anstände habe,

und dieses ersucht, mit den erforderlichen Documcntcn auf künftiges Syndicat sich zu versehen. Absch. 407,

8 43. ß 96. 1737. Eine zu Oberried wegen dieser Marchstreitigkeiten gehaltene Conferxnz war ohne Erfolg

geblieben. Altstätten hofft, daß man es im Hinblick auf die Kundschaft von 1437, die Instrumente von 1492

und 1515, die Kundschaften von 1541 und die Abschiede von 1542 und 1544 bei seinem Posseß schützen werde,

und protestiert wider alle fernem Kosten. Nachdem Jnnerrhoden aus eine gütliche Beilegung vor dem Land¬

vogte mit Zuziehung der interessierten Theile angetragen und erklärt hatte, daß es zu einem Rechtsstand nicht

instruiert sei, ferner daß in jüngster Zeit Briefschaften zum Vorschein gekommen seien, welche bis dahin un¬

bekannt gewesen seien, wird ihm noch zum letzten Male ein Termin auf folgendes Syndikat gestattet, auf

welchem dann unter jeder Bedingung werde abgesprochen werden. Absch. 422, 8 32. ß 97. 1738. Der Land¬

vogt zeigt an, daß ein Augenschein stattgefunden habe, und daß man dabei unter RatificationSvorbehält so nahe

sich vereinigt habe, daß die Differenz nur noch etwa sieben Jucharten betreffe, über welche die hohe und niedere

Judikatur Appenzell zufallen würde mit Vorbehalt der freien Nutznießung von Seite AltstättenT Es wird für

gut erachtet, diesen Vergleich in die Orte zu schicken nebst dem Bericht, ob sich die Interessierten damit zufrieden

gegeben hätten. Der Gesandte des Abts erklärt, daß, wenn die noch streitige March auf Hohen-Altstättcn

dieses Jahr nicht könne bereinigt werden, der Abt diese Streitigkeit, so wie auch jene zu rechtlicher Entscheidung

vor das Syndicat bringen werde. Absch. 439, 8 39. ß 98. I73Z1. Der Landvogt legt den Vergleich vor,

nach welchem ungefähr sieben Jucharten rauheö Land an Jnnerrhoden noch cediert werden, Jnnerrhoden und

der Abt von St. Gallen nebst Zürich, Bern, Luecrn, Uri, Schwvz, Unterwalven ratifieicren ihn. Zug behält

leinen gn. Herren und Obern ihre Rechte vor, da nach dem Vergleich der sogcnannte.Zarpscn zuwider dein

Spruch von 1492, dessen Confirmation von 1515 und der Erkanntniß von 1544 an Appenzell mit hohen und

nieder» Gerichten hingegeben, dem Gotteshaus St. Gallen die Lehcnschaft sammt allen daran Hangenden

Rechten re>ervicrt worden sei, als wodurch die regierenden Orte präjudieiert würden. GlaruS will vorerst seine

Hoheiten von Zugs Ansichten in Kenntniß setzen. Absch. 454, 8 36.

8. Territorialvorletzung.

Art. 99. 173A. Der Landvogt zeigt an, daß kaiserliche Soldaten von Bregen; das Marklschiff, welches

zu Rheinegg schon gelandet und daselbst angebunven war, gcwaltthätigcr Weise losgebunden und auf die

andere Seite des Rheins geführt hätten. Es wird beschlossen, durch eilt Schreiben den Botschafter zu ersuchen/

dem Commandanten die Weisung zukommen zu lassen, daß künftig nichts mehr der Art geschehe. Der Bot¬

schafter verspricht Satisfaction und Abhülfe. Absch. 365, 8 17. ü 100. 173Ä. Der Landvogt giebt über

obigen Vorfall einen Bericht ein. Derselbe wird dem kaiserlichen Botschafter mit dem Ansuchen um Satisfaetio»

übermittelt. Absch. 370, 8 44. ß 101. 1.733. Ein auf Contrebandc beordertes Jagdschiff hatte eine»'

Bürger von Rheinegg ein geladenes Schiff im Rheine an einem Orte arretiert, wo es zur Arretierung keiiü
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^ksugniß hatte, und 18 Maller Frucht weggenommen. Der Landvogt wird mir Untersuchung der Sache be¬

auftragt, anch wem das Territorium gehöre, wo die Arrcstation erfolgt sei. Absch. 392, 8 44. ß 192. 17!i<>.

Der Landvogt berichtet, „daß dieses Jagdschiff von dem schwäbischen Kreise dependicrc, mithin Jhro fürstliche

Gnaden der Enden die hohe Judikatur nicht anspreche." Es wird beschlossen, diesen Vorfall an die Stadl

Lindau z» ahnden und die Früchte zu rcclamieren. Absch. 497, 8 44. ß 193. I7t!7. Zürich wird beauftragt,

ftch über diesen Vorfall näher zu erkundigen. Absch. 422, 8 28.

9. Hintersäßcnsachon.

Art. 194. 17 t!!. Die vom Hofe Thal sprechen daS Hintersaßengeld von Hans Jakob Jitdcrinaucr,

welcher einen Hintersäßen auf seine Mühle gethan hatte, an, während dieser behauptet, daß Landvogt Schüß die

Erläuterung gegeben, daß diejenigen Hintcrsaße», welche auf Ehehaften sitzen, des Hintersäßengcldes befreit

Wien. Bei diesem Anlaß beschwert sich Außerrhode», daß seine in dem Hose Thal sitzenden Lanvleutc gegen

Ufte Ucbung ein Hintersaßengeld zu bezahlen hätten, während die hinter Appenzell sitzenden Rheinthaler dessen

bcfteit seien. Es wird den gn. Herzen und Obern hinterbracht, ob ein Landvogt befugt sei, dergleichen

Natzungen und Ordnungen zumachen. Das Begehren des Jndermauer wird „eingestellt." Absch. 354, 8 49.

Iii. Gcmcindcgütcr.

Art. 195. Z728. Rheincgg und Thal hatten zu Bestreitung der sogenannten UntcrgangSkostcn die Ge-

weindegüter „das Mülli, Endtli und Bruccheli" verkauft. Für die Zukunft wird der Verkauf von Gemeindc-

Mcrn untersagt und zugleich auch dem Landvogtciamt verboten, dergleichen Verkäufe zu bewilligen. Absch. 281, 8 38.
wl 0! . N'njl,', 7U.' tü'lüt.ll 1 in l). '-is . ? ^

I I. Polizeiliches.

sFünf katholische Ortel Art. 108. Katholischc Orte: Art. 121.s

a. Hcmdclspolizciliches.

Art. 19g. 1717. Der Landvogt bringt das Ansuchen der rhcinthalischcn Handelsleute vor, man mochte

fremden Krämern verbieten, auf den Wochcnmärkten feil zu haben, und ebendieselbe Elle im ganzen Rhcin-

einzuführen. Es wird gut befunden, daß die Handelsleute sich vor Session selbst anmelden sollen, sowie

^ftftuigen, welche etwas gegen deren Begehren einzuwenden hätten; unterdessen aber bleibt cö beim Alten.

Absch. 196, § 34.

I». Das Landmandat.

Art. 197. 171«». Auf des Landvogts Anfrage, ob er zur Revision des Landmandatö, welche von sechs

Li sechs Jähren vorgenommen werde, nach St. Gallen gehen solle, um mit den Hofräthcn dcS Abts aus deren

Usserdcrung dieselbe vorzunehmen, oder ob diese Revision unmittelbar seinen Herren zustehe, können die Gc-

fti»dten aus Mangel an Jnstruetion nicht antworten , nehmen daher den Anzug ml rolv, encluiu. Absch. 135,

!! 198. 1729 Die V katholischen Orte wollen das rhcinthalische Landmandat nicht mehr erneuert und

^ublnKrt wissen, da sie es unpassend finden, daß die nieder» Gcrichtsherren mit dem Landesherr» ein Mandat

"Khen; n^n strafbar ist, soll vom gebührlichen Richter abgestraft werden. Absch. 159, 8 7. jj 199. 1729.
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Das Ansuchen des Landvogts, daß es sehr wünschcnswerth wäre, das sogenannte große Landmandat zu re-

dressieren und zu publiciercn, zumal da er von Seite des Abtes dafür mehrmals „angelangt" worden sei, wird

ack rvloroaäiim genommen, in der Meinung, daß bis auf dessen landsfricdensmäßige Abänderung selbiges nicht

publiciert werden solle. Absch. 154, 8 12. h 110. 4724. DaS alte Landmandat bleibt bei seinem dcrmaligen

Bestände. Absch. 175, 8 18. 111. >721!. DaS früher gemachte Prvject des Landmandats wird zu künftiger

Instruction dem Abschiede beigelegt. Absch. 207, 8 27. h 112. 472/i. Der Abt von St. Gallen läßt de»

Wunsch ausdrücken, daß das voriges Jahr uck retorouckum und zur Revidicrung genommene Landmandat bald

möglichst publiciert werden möchte, da Unordnung und Ungehorsam überhand nehmen. Aus Mangel an In¬

struction nehmen die Gesandtschaften dieses Anbringe» in den Abschied. Absch. 221, 8 19. ^ 113. >723

Die Revision des Landmandats wird wegen beschränkter Zeit auf folgendes Syndicat verschoben. Absch. 232,

z 45. !> 114. 472<i. Ebenso. Absch. 248, 8 31. h 115. 4727. Ebenso. Absch. 265, 8 21. » 1U>

4728. Der Abt schlägt vor, die Revision des Landmandats durch den Landvogt und die sanctgallischc» Be¬

amten vornehmen zu lassen. Der Antrag wird all r^lei'vniluni genommen. Absch. 281, 8 47. 117. 47214

Aus Mangel an Zeit wird der Antrag auf Revision des Landmandats uck roloreiukum genommen. Absch. 293,

8 30. s 118. 47l!<4 Ebenso; doch soll künftiges Jahr dieses Geschäft das erste sein. Absch. 312, 8 23. !!

110. 47 !> Das Landmandat wird von einer Commission revidiert und den g». Herren und Obern hinter-

dracht. Die Ratification soll Zürich eingesandt werden. Absch. 324, 8 28. 120. 47t!2. Die Gesandtschast

deS Abts wünscht über das uck ii-türonckum genommene Landmandat die Gedanken der Gesandten zu ver¬

nehmen. Die zürcherische Gesandtschaft ist nicht instruiert, setzt aber hinzu, daß dies weniger zu Hinderung

des Geschäftes, als blos aus Vergessenheit geschehen sei. Die übrigen Orte nebst dem Abte ratificieren. Absch

341, 8 42. h 121. 47t!2. Der Abt von St. Gallen läßt die katholischen Orte um ihre Meinung über das

vorjährige Project des Landmandatö anfragen; sollten sie es nicht passend zur Publication halten, so möchte

doch den Landvögtcn dann aufgetragen werden, in Civilsachen nichts allein, sondern mit Zuzug der Obcrvögte

vorzunehmen und keine nöthigen Mandate einseitig publiciercn zu lassen. Die Gesandten finden für gut, wenn

die protestierenden Orte auf der Publication des Landmandats beharren, solches in seiner Anständigkeit auch

zur Publication gelangen zu lassen. Absch. 342, 8 6- !> 122. 17t!!!. Die Gesandtschaft des Abis wünsch

die Ratification des Landmandats von Seite Zürichs. Dieses entgegnet, daß darin der Landöfriedc in An¬

sehung der Feiertage und Feste nicht hinlänglich erprimiert sei; es werde die Erlaubniß zur Publication er-

thcilcn, wenn beigefügt werde, daß, was im großen Landmandate wegen der Feste und Feiertage und anderes

die Religion Ansehendes enthalten sei, nach Anweisung des Landsfriedens verstanden und gemeint sein solle-

Auch Bern trägt Bedenken, die Ratification zu crthcilcn. Die übrigen Gesandtschaften lassen es bei der voriges

Jahr ausgesprochenen Ratification bewenden. Absch. 354, 8 39.

o. Gcwerbspolizeiliches.

Art. 123. 4722. Die Rothgerbcr des ober» und nieder» Rhcinthals (siebzehn an der Zahl) beschwere»

sich: 1) baß die Metzger und Andere ihnen durch Fürkauf die rohen Häute selbst auf dein lebendigen Biel?

vertheuern und bitten um Abhülfe; 2) bitten sie um Erlaubniß, eine Ordnung und Zunft zur Unterhaltung

des Handwerks und zum bessern Fortkommen ihrer auf- und abgedungenen und in die Fremde reisenden Geselle»

zu machen. In Beziehung auf das erste Ansuchen wird geantwortet, daß es bei den alten Landsatzungen u>ck

Ordnungen zu verbleiben habe; dem zweiten Ansuchen wird von allen Gesandtschaften, außer der glarnerifche»-
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^uhprochen, jedoch »>it dein Vorbehalt, eine solche Ordnung zu mehren, zu mindern oder gänzlich abzuthun; letztere

referiert. Absch. 190, 5» 29. jj 124. 172;!. Die Rvthgerber des ober» und untern Rhcinthals legen den

Entwurf einer Ordnung für ihr Handwerk vor; derselbe wird mit angebrachten Acnderungcn ml lalitioairckum

Abschiede beigelegt. Absch. 207, 8 41. ß 125. 172Ä. Die Hairdwerksordnung der Rothgcrber wird rati-

ficiert, jedoch mit der Bedingung, daß durch dieselbe niemandes Regalien, Herrlichkeiten, Gerechtigkeitelt, Rechten

und Freiheiten zu nahe getreten werde, und mit dem Vorbehalt, sie zu mehren, zu mindern oder gänzlich abzuthun.

^cidc Appenzell behalten sich den freien Handel und Wandel vor. ZugS Gesandtschaft äußert einige Bedenken

gegen diese Ordnung, stellt aber dennoch die Ratification ihres Ortes in Aussicht. Bern bemerkt bei diesem

Zulasse, daß, wenn dergleichen oder andere Leute solcherlei Gnaden von den regierenden Orten auszuwirken

Millens seien, dieselben sich künstig beim Landvogt anmelden und dieser das Ansuchen in die Orte berichten

Absch. 221, 8 1».

«I. Scharfrichter.

Art. 126. !7!I Der Scharfrichter verlangt für Ablösung einer Person, welche sich erhängt hat, alles,

ü'as fix sich hat lind 30 Gld., so viel er im Canton Appenzell habe. Der Landvogt wird beauftragt,

Zessin Gründe zu untersuchen und zu berichten. Absch. 324, 8 26.

12. Judicatur- und Competenzcouflicte.

iDü su,g katholische» Orte »ebst Jnnerrhode» »ad At't St. Gallen: Art. l42. Zürich, Bern und Abt St. Gallen: Art. Iliö.j

4. Mit der Grafschaft Hohenems.

a. Eingriffe des Landvogts in die Rechte von Hohenems.

Art. 127. >71 ! Die kaiserlichen AdministrationSräthe der Grafschaft HohencmS beschweren sich über

Eingriff,! des frühern LandvogtS in ihre Rechte. Dem Landvogt wird ein aus dem hohcncmsischen Urbarium von

I6l3 den Hof Widnau und Haslach betreffender Auszug zugeschickt mit dem Auftrag, die Sache zu unter-

^che» mW zu berichten. Den AdministrationSräthcn wird geantwortet, daß an den ihnen zukommenden Rechten

^)»en kein Abbruch geschehen solle. Absch. 23, 8 18. 128. I71S Der Rentmcister des gräflichen HauscS

Hohenems beschwert sich über angebliche Eingriffe in die Niedern Gerichte der Grafschaft von Seite des Land-

dvgtö. Es wird ihm in einem freundlichen Schreiben die Unbegründetheit seiner Klage dargethan. Absch. 62, 8 21.

I>. Wegen Appellation derer von Widnau und Haslach von Hohenems an das Landvogtciamt.

Art. 129. 17!I Der Landvogt berichtet, daß daö hohcncmsische HauS, welches zu Widnau Gerichtshcrr

idi, in einer Civilstreitigkcit, die sich daselbst erhoben und per viam appellationis nach Hohenems gewachsen

^ de», verlierenden Thcile nicht gestatten wolle, an das Landvogtciamt zu appellieren, während Beispiele einer

^ che» Appellation an das Landvogteiamt vorhanden seien. Der Landvogt erhält den Auftrag, diese Beispiele

^Zuschlägen und Hohenems darüber aufzuklären und, gelingt ihm das nicht, ein begründetes Factum in die Orte

^ schicken. Absch. 324, 8 27. 130. 17!2 Ein Schreiben voir den hohcncmsischen Rüthen und dem Ober-

"Rtc verlangt Aufrechterhaltung ihrer Rechte und namentlich, daß die Gesandten nicht zugeben möchten, daß
107
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die Streitsachen, welche die von Widnau und Haslach an das gräfliche Haus Hohenemö appelliert, weiter an
das Landvogteiamtgezogen werden, da dieß ihren uralten Gerechtigkeiten und Hofrechten und dein von den
Orten 1593 ertheiltcn Revers zuwiderlaufe. Der Landvogt, welcher die Sache untersuchthat, berichtet, daß
zwar 1711 und 1714 zwei Fälle vorgekommen seien, welche gegen Hohenems zu sprechen scheinen! ursprünglich
hätten aber Widnau, Lustnau und Haslach nur einen Hof gebildet, von welchem die Appellation nach Hohenems
und nicht weiter gegangen sei. Nachdem aber Hohenems die Theilung des Hofes zugegeben und Widnau und
Haslach ein eigenes Gericht gegeben habe, sei klar vorbehalten worden, daß es künftig in allem andern gc-
halten werden solle, wie damals, als sie ein ungetheilter Hof gewesen seien. Die Sache wird in den Abschied
genommen und der Landvogt beauftragt, seine Untersuchungen weiter fortzusetzenund in die Orte zu berichten. Absch-
311, 8 37. ß 131. 1733. Der Oberamtmann von Hohenems beschwert sich, daß einige AnWälde einen von
Widnau und Haslach nach Hohenems appellierten Prvceß vor das Syndicat ziehen wollen, während vor 1593
die Höfe Lustnau, Widnau und Haslach nur ein Hos gewesen seien und Widnau und Haslach an das Ge¬
richt zu Lustnau gehört hätten, von welchem die Appellation an Hohenems und nicht weiter gehe, und 1593
der Gras von Hohenems unter der Bedingung die Theilung des Hofes zugegeben habe, daß ihm an seinem
Rechte nichts benommen werde, und daß es so bleiben solle, als wenn eö noch eiüen üftvertheiltenReichöhof
Lustnau gäbe. Diese Gründe anerkennendund das Hofrechtsbuchvon 1601 berückstchtigend, fiitdcn die'Ge¬
sandtschaften, daß von Widnau und Haslach keine Appellationen in Civil- und niedcrgcrichtlichen Sachen an
die regierendenOrte Platz haben sollen, es sei denn, daß Lustnau vom gräflichen Hause Hohenemö auch weiter
zu appellieren befugt würde; die hohen und landesherrlichenRechte werden vorbehalten. Diese „Befindnuß"
wird !»l ralilio-nnlum in den Abschied genommen. Absch. 354, 8 41. 132. 173 t Dieser Beschluß wird
mit Vorbehalt der hohen landesherrlichenRechte ratificiert. Glarus will die Sache suspendieren. Absch. 374, 8 52.

6. Zwischen weltlichem nnd geistlichem Gerichte.

Art. 133. 171H. Die Gesandtschaft von Glarus bringt dcö alten Landvogts König von Werdender;;
Klage vor, daß der Landvogt Schüß gegen Anton Hungglcr von Bernang, den wahrscheinlichen Raubmörder
seines SohneS, nicht „dem Rechten gemäß" verfahren sei, und stellt das Ansuchen, daß man diesen Mörder, wenn
er wieder ins Land komme, festnehmen möge. Es wird dem Ansuchen willfahrt. Appenzell-Jnnerrhodenist ohne
Instruction. Absch. 46, §» 16. 134. 17141. Die Gesandtschast von Glarus wiederholt obiges Verlangen, da
sich jener Hungglcr seit einiger Zeit im Rhcinthal sehen lasse, jedoch in geistlicher Tracht. Zürich und Bern
wollen den Beschluß von 1714 ausrecht erhalten; die übrigen Orte behaupten, daß dieser Hungglcr den Stand,
folglich auch den Richter verändert habe, und können daher obigen Beschluß ihm gegenüber nicht mehr auf¬
recht Haltens Sie nehmen die Sache all rvkervoäum, mögen ''indessen wohl leiden, daß man den Proceß
untersuche und die Sache, wenn „die Proben luv« mvriclisos klarieren", an.den geistlichen Richter gelangen
lasse. Achch. 135, 8 6. ß 135. 1723. GlaruS dringt nochmals laut Abschied von 1714 auf des Hungg-
lers Verhaftung. Zürich und Bern berufen sich auf ihre frühere Erklärung. Die V katholischen Orte be¬
haupten, daß derselbe, da er Geistlicher sein soll, vor den geistlichen Richter gehöre; im andern Falle möge
man aus ihn greifen. Absch. 154, 8 50.
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0. Mit der Stadt St, Galten.

Art, 136, 17» !>. NamcnS der eucnzischen FallimentSmassestellt ein Ausschuß daS Ansuchen, daß das
^'°»i Landvogtc den 17. Juni 1719 gestallte Urtheil bestätigt »Verden möchte, nach welchem Friedrich Keller von
Nhcincgg, der wegen seiner angeblichenForderung an jene Masse euenzische im Rheinthal liegende Güter mit
Sequester hatte belegen lassen, nach St. Gallen gewiesen wurde, um dort eine ordentliche Liquidation „zu ver¬
legen." Vm, diesem Urtheil habe Keller nie appelliert. Zürich, Bern, Luccrn, GlaruS und Appenzcll-Außcr-
Awdcn wollen von diesem Ansuchen keine Notiz nehmen, da die Gegenpartei nicht appelliert habe und die sich
meldende Partei nicht citicrt worden sei. Uri, Schwyz, Unterwaldcn, Zug und Appenzell-Jnncrrhodcnhingegen
llhen in des Landvogts Urtheil einen Eingriff in die obrigkeitliche Judikatur, wenn er die Sache nach St.
^llcn weise. Sie injungicrcn demselben,jenes Urtheil aufzuhebenund die Sache vor seinen Stab zu ziehen,
^ic es in seiner Competenz liege, und daS um so mehr, da cS verlaute, daß man zu St. Gallen dem daö
^'cht imploricrcnden Theile daS eidliche Gelübde zugcmuthcl habe, die Sache nicht weiter zu ziehen, und somit
^cht die Liquidation, sondern die Cvllocation den rheinthalischcn Gerichten entzogen würde. Bei inne stehenden
Aminen wird nach Uebung der Landvogt zugezogen. Dieser schließt sich der ersten Ansicht an und bringt für
dieselbe das Mehr zu Stande. Absch. 135, 8 12.

U. Mit dem Oberamt Fcldkirch.

a. Wegen Collectierung der altgcfreiten Güter.

Art. 137. 172«. Auf des Landvogtö Anzeige, daß die in den Gerichten Höchst, Fußach und der Enden
genden altgcfreit gewesenen Güter, welche Rheinegg und auch Appenzell gehören, unter denselben auch eigen¬

tümlich den regierenden Orten gehörende,gleich wie die neuen sollen collccticrt werden, wird Zürich überlassen,
^ Aamcn der regierenden Orte beim Obcramt zu Fcldkirch um AbHülse cinzukommeu. Absch. 154, § 16. jj

- > 721. Da wegen der Beschwerung dieser Güter bisher nichts Neues cingekommen,so läßt man es
dem Alten verbleiben. Sollten die Beschwerdenwiederum laut werden, so wird der Landvogt beauftragt,

^e Orte zu berichten. Absch. 175, 8 18.

k. Wegen Sequestrierung.

, Art. 139. 17^8. Der Landschrcibcr berichtet, daß gegen die Erbvcrcinc den Canzlei-Lehenbauernihre
Shells deö Rheines liegenden Riedwicscn sequestriert worden seien. ES wird beschlossen, deswegen ein Vor-
kilungsichrcibm an daS feldkirchische Oberamt zu erlassen. Absch. 439, 8 46. 140. 173S. Da keine Bc-
^^den wegen dieser Sache cinkommen, läßt man dieselbe aus sich beruhen. Absch. 454, 8 39.

L. Mit dem Abt von St. Gallen,

a. Wegen des Beisitzes in Appellationen, Polizeisachen u. a.

Jak ^ 1720. Der Gesandte des AbteS beschwert sich, daß der bcrnangische Appcllationsstreitzwischen
Schmitter und Gebrüdern und Jakob Algi, Schlosser,betreffend eine Wasserleitung, ohne sein Vorwissen
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und seinen Beisitz vorgenommen worden, und verwahrt seines Herrn Rechte. (Im Eremplare von Luccrii.)

Absch. I5ch ^ 19. (Im Zürchercremplarc findet sich dieser Passus nicht.) (42. 1721 Der Gesandte des

Ai'tS reserviert nochmals seinem Herrn den Bcifitz in zwei Appellationen von Bcrnang. Absch. (79, 8 4. !I

143. 1727. Der Abt von St. Gallen protestiert dagegen, daß die Gesandten ohne Zuziehung seines Äbge-

ordneten dem Oberstlieutcnant Reidt von Chur Befreiung vom ewigen Verspruch crtheilt hätten (s. Art. (60,

während doch bekannt sei, daß die regierenden Orte in Verbindung mit dem Stift St. Gallen die Hofe deS

obcrn NhcinthalS mit dem Rechte des ewigen Vcrspruchcs begnadet hätten, daher auch alle diejenigen Falb,

welche damit zusammenhangen, mit Zuzug deS fürstlichen Abgeordneten entschieden werden sollten. Die Ge¬

sandten verlangen vorerst vom Stifte St. Gallen eine Copie deS ewigen VerspruchcS. Absch. 295, 8 29. !!

144. 1728. Der Abt von St. Gallen beschwert sich nochmals, daß trotz den früher mit Appenzell, später >>"'

den regierenden Orten errichteten Verträgen ihm der Bcisitz in Sachen des ewigen VerspruchcS, ferner in

lizcisachen, in Einrichtung der Mandate, in Sachen des Wcinlaufö und Fuhrwesens nicht gestattet werde.

schlägt eine Couimission vor, um über diese ihm zustehenden Rechte zu reden. Der Abt wird ersucht, sich

dieser Sache deS Nähern zu erklären und Titel und Rechte darzulegen. Absch. 281, 8 49. 145. 17^

Die Gesandtschaft des Abtes wird auf ihr Verlangen, daß ihr bei der Wuhranlagstreitigkeit zu Kriescrn t

Bcisitz gewährt werde, vor die Sitzung berufen und erklärt, daß der Abt im obern Rheinthal in Folge der »"

Appenzell und später mit den regierenden Orten geschlossenen Verträge und anderer Briefe und Siegel Rechte

habe, kraft deren ihm in Polizei und ähnlichen Dingen, Errichtung der Mandaten mir den regierenden Orb"

zu disponieren zustehe. Kraft dieser Briefe spreche sie den Bcisitz bei der in obiger Sache an das Syndikat

erfolgten Appellation an, und das um so mehr, da der Abt in Kriescrn an der Hoheit Thcil habe, welche 9

den regierenden Orten dieser Enden losei-v-u» «ua >>!>rw nur darum überlassen habe, damit er bei stnt

Rechten desto besser möchte geschützt werden. Die Gesandtschaft beruft sich aus die Protoeollc und des ?lbt

Protcstationen und behält dessen Rechte prata^tancln vor. Der Bcisitz wird nicht gestattet, die Sache de» g"'

Herren und Obern hintcrbracht. Absch. 354, 8 43. 149. 17;!». Der Gesandte dcö Abtes verlangt

einer von Obcrricd an das Syndicat appellierten Bußensache den Beisitz. Es wird ihm derselbe wiederum vs^

weigert. Dem Landvogt wird aufgetragen, in Zukunft die bisher in Schriften vorkommenden Worte „bci^

hohe Obrigkeiten" wegzulassen, da die regierenden Orte allein die Obrigkeit ausmachen. Absch. 392, 8 46- Ü

147. 17»!. Die sürstlich-sanctgallische Gesandtschaft beschwert sich, daß schon öfter Eonclusa, welche dc"

Rechten des Abtes dcrogierlich gewesen, in den Abschied genommen worden seien, ohne daß ihm Mitchell»^

davon gemacht worden sei. Es wird angemessen erachtet, in solchen Fällen dem Gesandten Mitthcilung dav""

zu machen. Absch. 489, 8 37.

>:h, ''I-Wl'.l .mst'll'd.'i'w Nihil H5) I üw'.Ns.ü N'ÜÜ'UNMk N'iüj'iM nii'ot

li. Wegen des Forums in einem Lcibcigcnschoftsstrcite.

Art. 148. 1722. Der Abt von St. Gallen verlangt, daß die Gebrüder Wüst, welche behaupten, von db

vom Abte angesprochenen Leibeigenschaft über sie frei zu sein, an den Pfalzrath gewiesen werden möchten.

Abt nämlich hatte 1489 einen Thcil der Herrschast Blatten von den Mangoldischen, dreißig Jahre später V»

andere Hälfte derselben mit allen Rechten, Gerechtigkeiten, In- und Zugehörungcn, mit Fall, Laß, Leibeigenschaft

und allen andern Rechten und Appcrtinenticn käuflich an sich gebracht und alle Gefälle in Fällen, Faßnat'

Hühnern und alle andern ohne Widerspruch bis 1972 bezogen, in welchem Jähre Mehrere NamcnS Wüst ci't

Brief von 1452 producierten, nach welchen, einige Glieder dieses Geschlechtes der Leibeigenschaft frei sein sollte"'
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Dermalen nun sprechen Joseph Wüst, dcS LandvogtS Ammann, Joseph, der Scckelmcister, und Jakob Wüst

Riederen und Gricsercn diese Freiheit an und zeigen, daß sie von Jost, Hans und Conrad Wüst abstammen,

welche 1452 jenen Bcfreiungöbries sür sich und ihre Nachkommen erhalten hatten, und daß von dieser Linie

Kemals der Fall bezogen worden sei. Der Abt aber verlangt, daß diese Wüst angewiesen werden, vor dem

^kalzrathe ihre Befreiung darzuthu», wie dieselben schon 1672, 1710 und 1718 von demselben Urtheil an-

Mvmmcn und der Gnaden begehrt hätten, während die Wüst vom Syndieatc eine Erkanutniß verlangen, daß

kk der Leibeigenschaft frei seien. Da diese Sache die Kompetenz des Forums betrifft und man weder den Abt

K leinen Rechten kränken, noch der hohen Obrigkeit etwas zu vergebe» gesinnt ist, wird sie zu genauerer In¬

klination in den Abschied genommen; jedoch wird eine gütliche Beilegung nir wünsehcnswerth erachtet. Absch.

8 00. j> 149. 1723. Der Abt von St. Gallen stellt wiederum daS Altsuchen, daß man die Gebrüder

^>sit vor den Pfalzrath weise. Man läßt es beim vorjährigen Abschiede bewenden. Absch. 207, 8 27. /ff

^», 172 1. Der Abt von St. Gallen verlangt nochmals, daß das vor Jahren ergangene Urtheil des Pfalz-

tathcs ausrecht erhalten werde. Es wird beschlossen, daß, wenn wegen „der Genügsame des Bcwcisthums"

streit entstehe, selbiger zu völliger Decision vor das Syndikat gebracht werden jollc. Absch. 221, 8 20. jj

^1- 1723. Der Abt von St. Gallen ersucht die Gesandten, dieses Streitgeschäft >>or eompxnuiü.-min beizu-

^ge». Die Gesandten mehmcn den Antrag an, verschieben aber die Entscheidung auf künftiges Jahr,

^sch. 232, 8 -14. jj 152. 1727. In obiger Angelegenheit war den 26. Juli 1726 aus dein Syndicat der

Spruch ergangen, „daß die Wüsten Fall und Faßnachthcnncn abstatten sollen, es wäre denn Sach, die Wüsten

"könnten bis künftiges hochl. Syndicat die Ercmtion, daß sie dessen befreit, darthun." Jetzt kommen diese

Brüder mit dem Ansuchen ein, es mochte dieser Spruch aufgehoben »verde», da sie zu ihren Gunsten einen Be-

Keinngstzrief von Clara von Ramschwag von 1651 vorlegen könnten. Der Gesandte des Abts will die Gc-

kndleu nicht als competeutc Richter anerkennen, sondern nur als Umupiomm-mrii, obgleich der Spruchbricf

1545 daß in dergleichen Fällen, bei denen das Gotteshaus interessiert sei, so daß es dabei zu

^Kinnen oder zu verlieren habe, die Streitigkeit vor daS Syndicat gezogen »verde» solle, und möge. Sollte auf

Dcite des Syndicats eine andre Ansicht walten, so verlangt der Abt Aufschub bis zum nächsten Syndicat. Der

^üschub wird gewährt, daS Syndicat aber als compctentes Forum erklärt, vor welchem künstiges Jahr der

^ücit rechtlich entschieden »verde» soll. Der Gesandte des AbtS behält dessen Rechte bestens vor. Absch. 265, 8 19.

c. Mit dem Obervogt von Roscnbcrg.

Art. 153, 1723. Bartholomäus Frey von Bcrnang beschlvcrt sich, daß der Obervogt von Rosenberg da-

Rge» protestiere, daß der Landvogt vermöge eines ihm voriges Jahr gewordenen Auftrags, den Streit, welchen

^ mit seinem Tochtermann habe, der ihm die Mittel seiner Frau erster Ehe abprocessiert, untersuche. Der

k'crvogt erklärt die Sache als eine (Zivilsache und wird aufgefordert, den Landvogt vom Verhalt der Sache

^ Keniuniß zu setzen. Findet dieser keinen Anstand, so soll er den Frei abweisen, in» andern Falle in die

tte berichten. Absch, 232, 8 41, jj 154, 1723. Ein gewisser Trucker aus dem St. Gallischen hatte den

en Theil einer im Rhcinthal liegenden, ihm gehörenden Mühle dem Joh. Baumgartner von Lüchingen

Erkauft und den andern halben Theil seiner Tochter, welche dieses BanmgartnerS Sohn gcheirathct hatte, zu

) Aus de,,» in Francnseld liegenden Mannale.
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einem Heirathsgut überlassen. Kaspar Graf von Marbach vermeint nun, in Kraft ewigen Verfpruchbriefs den

Zug zu haben und hatte bereits dm ZugschiUing erlegt. Als der Landvogt darüber scntenzieren wollte, kam

der Obcrvogt protentuncle, ein. Nor dem Syndicatc erklärt nun Letzterer, daß der Streit den ewigen Ver-

spruchbricf nicht berühre, sondern daß es darum zu thun fei, wem die Mühle mit Recht zuständig sei, dein

ausländischen Trucker oder dem Baumgartner, dem Tochtermann des Truckers, daß demnach die Sache eine

reine (Zivilsache sei. — Es wird dasselbe gut befunden, wie im vorhergehenden Falle. Absch. 232, 8 42.

ei. Wegen Ausübung der Polizei an Feiertagen.

Art. 155. 17Kt Zürich und Bern beklagen sich gegen den Abt von St. Gallen, daß zu Oberried zu

wiederholten Malen an einein Feiertage KaufmannSfuhren Hinterhalten worden seien, und daß der Pfarrer siäl

dabei sehr unlckndsfriedlich und strafbar benommen habe; sie verlangen Satisfaction und Abschaffung dieser Im

convenienzen. Die Gesandtschaft des Abtes entgegnet, daß in diesem ganz katholischen Orte der Landsfriede

nichts zu disponieren habe, daß der Abt an der Hoheit daselbst participicrc und jederzeit im Besitze der Ver¬

fügung über die FeiertagSgebrauche gewesen sei; der Pfarrer aber stehe unter Constanz. Nachdem nun die

Gesandtschaften Zürichs und Berns die Nichtgcltung des Landöfricbcns für diesen Ort bestritten und dargcthan

hatten, daß die Theilnahmc an der Hoheit von Seite des Abtes nur auf das Malcfiz sich erstrecke, bleiben die

gegnerischen Gesandten bei ihrer eröffneten Instruction. Absch. 356, 8 26.

Mit Appenzell wegen Bestrafung von Holzfreslern.

Art. 156. 1727. Die von Rebstein beklagen sich, daß Appenzell Holzfrcfler von Rebstein, welche in eine»'

früher von ihnen mit Appenzell besessenen, seit (59(1 aber vcrtheiltcn Walde gcfrcfell hätten, bestraft habe,

während der Spruchbrief von 149(1 sage, daß Appenzell sowohl, als die Höfe jedes die Ihrigen, welche im

Holze frefel», strafen solle. Beide Parteien werden zu einem gütlichen Vergleiche in dem Sinne zusammen-

gewiesen, daß jede Partei, wenn Frefel geschehen, die Ihrigen abstrafen solle. Niemand soll Frnchtbäume um¬

hauen, wohl aber soll sich jeder der Nothdurst nach mit Holz versehen können. Absch. 265, 8 13. ß 157.

1728. In obiger Streitsache wird festgesetzt: die von Rcbstein werden bei ihrer geübten Possession geschützt

bleiben, folglich die Befugniß haben, die appenzellischen Holzfreflcr, welche in den ihnen bei der Thcilung zu¬

gefallenen Waldungen srefeln, abzustrafen; dieses Recht zu strafen soll sich aber lediglich auf Holzfrefel beziehen-

Absch. 231, 8 42.

16 Justizsachen.

sEvangelischc Orte: Art. 159. Katholische Orte: Art. 162, 187 j

Freiheit vom ewigen Versprach.^)

Art. 158. 171 <i. Dem Landschrcibcr Eman. Bcßler war von Luccrn, Uri, Echwpz, Untcrwalden und Zug

die Gnade erwiesen worden, daß seine Kinder und Nachkommen als adelichc Einsaßen im Rheinthal wohnen

») In einer Beilage zu dem Abscksiedbande von 1738 im Staatsarchiv Lucern wird über den ewigen Versprnch Folgendes gesagt:
Im Rheinthal haben viele Bündner und St. Galler sich angekauft und dadurch, daß sie die Güter zu hohem Preise an¬
gekauft, andere mit Geldanleihen beschwerlich„gesattelt", das Zugrecht den Rheinthalern erschwert. So kamen oie Rhcinthaler
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»nd alle diejenige» Rechte, so ein Bürger oder Hofmann in seiner Memeindc genießt, haben, und daß sie und

^lle Güter niemand als den hohen Obrigkeiten und deren Landvogr unterworfen sein sollen. Marens Fricdr.

^cßler bittet die übrigen Orte nm ihre Zustimmung. Ein Ausschuß aus dem Rhcinthal remonstriert dagegen,

Schwert sich, daß Beßler dem Richter erster Instanz sich entziehe, keine Stetlern von HauS und Gut bezahle und

dem ewigen Verspräche nickt unterworfen seilt wolle, beruft sich auf die den Rheinthalcrn 158t) crtheilte Gnade,

^rinöge deren sie keinen Wider ihren Willen anzunehmen brauchten, und auf die Gnade von 1650 und 1653,

e» Folge deren, wenn Güter a» andere außerhalb dcS Rheinthals Gesessene verkauft würden, sie den ewigen Zug

»ach eidlicher Schaßung, nicht nach dem Kaufschilling hatten. Dergleichen reiche Familien zögen nach und nach

alles Land an sich. Zürich und Bern erachten diese Niederlassung nachthcilig für das Rhcinthal, zuwiderlaufend

d^m Brief von 158t), dessen Bestimmungen nicht durch einzelne Stände abgeändert werden konnten, und zu¬

widerlaufend dem Aarauerfricden; sie wollen das Begehren Bcßlers abweisen. Die V katholische» Orte sind

dkr Ansicht, daß, weil es im Briefe von 158t) heiße, daß dessen Inhalt gemehrt, gemindert oder gar abgethan

werden könne, sie das Recht hätten, solche Vorrechte zu erthcilcn; Zürich habe im Thnrgau manche große

Hkrychaft auch nicht immer mit Bewilligung aller regierenden Orte gekauft; ferner seien der Stadt St. Gallen

»»d Andern im Rheinthal Gnaden gegen seilen Brief ertheilt worden, und endlich könne der Aaraucrfriedcn nicht

kuckwirkend sein. Die Gesandten dieser katholischen Orte erklären, die Sache ihren Orten vorlegen zu wollen;

^larnß referiert; Außcrrhoden will die Rhcinthaler durch ein solches Vorrecht auch nicht beschweren. Absch. 8l),

^ 2t). ^ 159. 1.7 I i». Ebendieselben Abgeordneten bringen ihre Beschwerden vor die Gesandten der evange¬

lischen Stände und fügen noch bei, daß die Beßler vor dem ordentlichen Richter erster Instanz nicht Antwort

hkben wolle» und ihre Güter und Häüscr von allen Stenern und Anlagen befreit halten. Es wird verabredet,

^kscm Vorrechte sich nachdrücklich zu widersetze», da die Erthciluug desselben den rhrinthalischen Rechten, den

kwgenössische» Dispositionen, dein von den Gesandten der regierenden Orte 158t) crtheilte» Briefe, kraft dessen

Mlch ewa Obrigkeiten keine Bürger noch GcmeindSgcnosstn zugegeben'werden sollen, und dem aaräuischcn

^wdcn zuwider sei. Absch. 82, 8 24. 160. 1711» Abgeordnete des ober» und untern RhcinthalS beschweren

uch, daß LandöhauptmannS Bcßlers scl. Erben einen neuen Hof zu Thal erkaust hätten, wovon einige Güter

^'m ewigen Vcrspruck unterworfen seien, während diese Erben kraft der Ortsstimmen von de» V katholischen Orten

ihre Güter Freiheit vom ewigen Versprach, von Anlagen und Steuern erlangt hätten und mit Uebergehung

ergcn Instanz gleich vor dem Landvogt Bescheid zu geben verpflichtet seien. Sic machen ans die für das

Wuithal daraus entstehenden Gefahren aufmerksam, wenn diese Familie immer größere Besitzungen ankaufe,

ww aus pst- Verletzung des Brieses von 158l>. Marcus Fricdr. Beßler hofft, daß man ihn bei den durch die

^stimmen ihm ertheilten Gnaden schützen werde; den Hof, welcher bis auf zwei kleine Stücklein schon früher

vom ewigen Vcrspruck gewesen seh habe er an eine Schuld annehme!, müssen. Zürich beruft sich auf seine

k Gärung in dem Abschied von 1716 und aus den Aarauerfricden; Bern referiert. Die V katholischen Orte

^^icicren sich daS Recht, Gnaden, wie die beßlerische, zu erthcilcn, machen darauf aufmerksam, daß man die

" Ehesten der Rhcinthaler'nach der Elausel im Briefe von 158l> nehmen und aufheben könne, und hoffen, daß

^»»lählig in einen armseligen Zuständi die bestell Güter kamen in fremde Hände. Dicher würde ihnen ddr cimgs Äcrsprnch
.8 dcw immerwährende ZUgrecht vom tzandesherrn crtbeilt, darin bestehend! j) daß.jeder Landmaim zu jeder Zeit ei»

»i fremden Händen sich b'cjindendcS Gut ziehen sann; 2) der Zug braucht nicht nach dem letzten Kaus zu geschehen,
>. kftu nach der Schätzung vier beeidigter Schätzer: H Lnrnögcbände werden bei der Schätzung' nicht i» Anschlag gebracht.
zl.c ch.die eine oder .andere Partei die Schätzung nilbillig, so findet eine zweite durch vier andere Schätzer statt; vereinigen sich

Sehätzer nickt, so hat der LändM die Entscheidung.
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man den Aaraucrfricdcn nickt „hinter sich verstehen wolle". Zürich entgegnet, daß dergleichen Privilegien nicht

p«u major», sondern von allen Ortöstimmcn gegeben und, wenn der Brief von 1580 abgeändert werde, eben¬

falls von allen Ständen, welche ihn gegeben, abgeändert werden müsse. Ueberdieß dürfe niemand wider den

Willen der Mehrzahl der Gemeindsgenossen zum Bürger oder Einsaß angenommen werden. GlaruS und

Außcrrhoden referieren. Jnncrrhodcn eröffnet seine Instruction nicht. Absch. 135, § 14. ff 101. 172U Bei

Behandlung ebenderselben Angelegenheit bleiben die Gesandten bei den voriges Jahr gegebenen Erklärungein

Bern, Glaruö und Jnncrrhoden wünschen, daß Mittel zur Beilegung dieses Streites möchten ausfindig gemacht

werden. Lucern macht einen vermittelnden Vorschlag. Bern erklärt, daß, wen» in Zukunft jemand vergleiche«

Gnade», wie die der bcßlerischen Familie crtheilte, nachsuchen wolle, das vor dem Syndicat geschehen müssi'

Luccrns Vorschlag lautet folgendermaßen: 1) Diese Befreiung soll aus die männliche Linie restringiert werde»!

2) den Gemeinden soll in Ansehung ihres Anthcils an den Bußen nichts benommen sein; 3) verpflichtet sich

Bcßler im Fall der Roth den Orten auf seine eigenen Kosten mit Pferd und einem Knecht zuzuziehen; 4) dK

Staufackcrgut, welches Bcßler besitzt, soll, da es schon vormals vom ewigen Vcrspruch befreit war, befreit bleibe»!

5) bei künftig zu erkaufenden Gütern sollen die Eigenthümer in keiner Gemeinde Antheil an „Trieb u»d

Trät" haben, ehe sie sich mit der Gemeinde abgefunden haben; ferner könnte das Quantum der Güter sü'icü

werden, welches diese Familie kaufen dürfe; 6) die Bcßlerischen sollen die Stenern von ihren Güter», wie andere

Rhcinthalcr bezahlen. Dieser Vorschlag wird in den Abschied genommen. Absch. 154, 8 17. si 162. 1720

Die katholischen Orte sind der Ansicht, daß wenn man auf dem Fuße obiger Modifikation sich nicht vereinige«

könne, die Rheinthaler ihren Gegner in die l. Orte von Ort zu Ort citieren sollen, wo sie einen gerechte«

Richter finden würden. Uebrigcns sollen sich Untcrthancn nicht anmaßen zu meinen, als ob die l. Orte isiäsi

im Stande seien um sie wohlverdienten Eidgenossen Gnaden zu crthcilcn. Absch. 155, 8 3. 163. 1722

Wegen der bcßlerischen Angelegenheit läßt eS Zürich bei seiner frühem Erklärung bewenden. Die übrige«

Gesandten stimmen für eine Commission zur endlichen Beilegung, da die Differenzen nicht mehr so erhebt

seien. Absch. 190, 8 32.

Art. 104. 1727. Oberstlicutenant David Reidt von Chur, Besitzer des Gutes Herbrugg, welches d»rä>

einen Befrciungöbricf von 1617 und 1086 vom ewigen Verspruche frei ist, wünscht dieselbe Freiheit für Z>«^

Stücklcin Reben, welche er gegen zwei in jener Freiheit begriffene Stücklcin eingetauscht hat, und für ei» «'

seinem Einfang gelegenen neulich erkauften Stücklcin Mattland. Jenes wird trotz der Einsprache der Ä»^

schüsse des obern und untern Rheinthalcö gewährt, Letzteres uck rvkoronckum genommen. Absch. 265, 8 12. ü

165. 1728. Dem Oberst David Ncidt von Chur wird die verlangte Befreiung vom ewigen Vcrspruch ^

das Stücklein Mattland so lange gewährt, als es in seinen oder seiner Erben und Nachkommen Händen

männlichen als weiblichen Geschlechts crbs- oder kaufweise bleibt. Absch. 281, 8 45.

Art. 166. 1727. Riekaus Zollikofer von Bürglcn, Albert Dictcgen von Salis zu Grüsch im Prättig^''

Georg Sigmund Schobinger von St. Gallen, Laver Hubcr von Brcgenz, Joh. Jak. Schärer von St. Gall'«

„legen einige mit verschiedenen Höfen im Rheinthal getroffene Vcrkommnissc der Güter halber und ewige«

„Vcrspruchsbefrciung" vor und bitten, die nach Sage des Kaufes mit den Höfen getroffene Uebcreinkunst wcgc«

Befreiung ihrer Güter vom ewigen Vcrspruch zu ratificicrcn. Den vier ersten wird die Ratification crthci^

von Lucern, Uri, Schwyz, Zug und GlaruS jedoch unter Ratificationsvorbehalt. Das Begehren SchärerS

von allen Gesandten a«! rekorenckum genommen. Absch. 265, 8 23. si 167. 1727. Das Ansuchen Hci»«^

SchärerS von St. Gallen, sein auf Blatten im Hof Thal gelegenes Wohnhaus sammt Gütern für ihn,



Rhcinthal. 857

Binder, Erben und Nachkommen männlichen und weiblichen Geschlechts des ewigen Verspruchs gnädiglich zu

freien, inglcichem dasselbe Ansuchen der Frau Hochrütincr, Wittwe von Michael Rictmann, für il?rcn Hos,

'^e Häuser und Güter an der Segclgassc im Hos Thal wird ml loloionckuin et rooommsnil-mckuiu gcnom-

'"en. Absch. 265, 8 24. jj 168. 1.727. Abgeordnete von Bernang bitten um Erneuerung eines 1644 zu

^dc» emanierten ewigen Verspruchs, dessen Original bei einer Fcuersbrunst vcrmuthlich untergegangen sei.

^ wird gut befunden, in den Archiven dcßwegen nachschlagen zu lassen. Absch. 265, 8 14. jj 169. 1728.

Begehren beider Petenten wird willfahrt. Absch. 281, 8 89. ^ 176. 1728. Der Stadtschrciber von

^einegg und der Hofammann zu Widnau bitten um Vidimicrung der Cvpic der Erläuterung des ewigen

^Üpruchs daselbst von 1644, dessen Original verloren gegangen sei. Dem Ansuchen wird willfahrt; Uri,

^chwyz und Glarus aber nehmen es ack rakvionckum. Absch. 281, 8 44. 171. 1721». Georg Leonhard Zolli-

^scr von und zu Altcnklingcu kommt mit der Bitte um Befreiung verschiedener Stücke und Güter in den Höfen

^wnau und Haslach vom ewigen Verspruchc ein und zwar zu Gunsten seiner Kinder, Erben, Nachkommen

Männlichen und weiblichen Geschlechts, auch wenn ein Erbe dem andern diese Güter verkaufe; einige Stücke,

^ ^ hier besitzt, genießen bereits diese Befreiung. Dem Ansuchen wird willfahrt; Glarus nimmt cö ml imti-

Absch. 298, § 28. jj 172. 1721». Bern wünscht eine Eopic der vidimierten Eopic des ewigen

^kspmchs, damit seine gn. Herren und Obern wissen, was sie eigentlich zu bekräftigen haben. Zürich und

^cern lassen es beim vorjährigen Abschied bewenden. Uri spricht dieser vidimierten Copie die Gültigkeit ab

""d läßt cs beim ersten und Hauptvcrspruch bewenden, worin die Clausel sich befinde, daß die Orte ihn mehren,

ändern oder gar abthun können. Schwyz, Untcrwaldcn, Zug, Glarus und Appenzell referieren und verlangen

Unfalls eine Copie. Absch. 298, 8 29. jj 173. 1731 Da die 1728 vidimierte Eopic des ewigen Vcrsprnchs

nicht conform mit dem Hauptinstrumente und dem ersten alten Berspruch erfunden wird, so erhält der Landvogt

Auftrag, nach dem Hauptinstrumcmc fleißig zu forschen und nächstes Jahr zu berichten. Absch. 324, 8 36.

1732. Sebastian Nüst von Staad im Rheinlhal sucht um Befreiung seines Stückes Reben, auf der Rüli

^ Staad gelegen, an. Nachdem aber Abgeordnete des obern und unter» Rhcinthalö erklärt hatten, daß eine

°we Befreiung ihnen sehr beschwerlich sei und dem klaren Bcrspruchbricf von 1551 zuwiderlaufe, wird die

"che !,<j rvkeronckum genommen. Schwyz will cs bei den Ortsstimmcn und Abschieden, Glarus bei dem

"spruchbrief von 1551 und dem gemeinsamen Schluß bewenden lassen. Absch. 341, 8 38. jj 175. 173A

geordnete des obern und untern Rhcinthalö beschweren sich, daß seit einiger Zeit viele Güter vom ewigen

^lprnchc gctedigt worden seien, und daß dcßwegen Gefahr vorhanden sei, cs möchte nach und nach das ganze

leinthal in den Besitz ihrer reichen Nachbarn kommen. Sie bitten, man möchte sie bei dem ewigen Berspruch

1551, den Briefen von 1586, 1598, 1616, bei den Ortsstimmcn von 1626 und dem Abschied von 1728

mutzen; ferner man mochte ihre alten schadhaft gewordenen Instrumente in ein neues zusammenfassen und

^ lUgc», daß, wenn der Eine oder Andere, um ein Gut von dem ewigen Bcrspruchc befreien zu lassen, in den

Orten sich melden sollte, man nicht einseitig fürfahrc, sondern auch sie hiczu citicrcn möge. — Die An¬

alen der Gesandten sind verschieden; die bcrncrischc ist ohne Instruction, die schwyzcrischc ist instruiert, die
lenithalcr bei ihren Briefen zu schützen und in den begehrten Zusatz einzuwilligen; Untcrwaldcn und Zug,

^ Schwyz, nur tmß sie den verlangten Zusatz ack rofoi-onckum nehmen. Absch. 374, 8 56. 176. 1738.
^ sich zeigt, daß wegen des ewigen Verspruchs viel Streit und kostbare Rechtöübungen in Folge der

"'gleiche,, Auslegung desselben entstehen, so wird der Anzug in den Abschied genommen, ob eS nicht zweckmäßig

daß die Hoheiten in dieser Beziehung eine Verordnung machen. Zürich läßt cS beim Alten bewenden.
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Absch. 489, 8 45. 177. >?!!!>. Bcrn hält eine Untersuchung und Limitierung des ewigen Verspruchs für

nothwendig. Schwyz will seine gegebene OrtSstimme zurückfordern, um derselben zu inserieren, daß, wenn leine

Angehörigen der Enden etwas kaufen, dieselben dem ewigen Verspruch nicht unterworfen sein sollen, und andrer¬

seits daß cS, wenn die Rhcinthalcr denselben mißbrauchen, sich vorbehalte, ihn zu mindern, abzuändern oder gar

aufzuheben. Jnncrrhoden will seine OrtSstimme auch zurückziehen, weil die Rheinthalcr ihm einen Revcrö aus¬

zustellen versprochen hätten, daß seine als eines intrcgicrenden OrteS Angehörigen, dem ewigen Vcrspruäsi

nicht unterworfen sein sollen, das Versprechen aber nicht gehalten hätten. Außcrrhoden hat noch keine Orts¬

stimme ertheilt, seht aber voraus, daß seine Angehörigen auch nicht dem ewigen Vcrspruchc unterworfen seien-

Die übrigen Orte bleiben bei ihren crtheiltcn Ortsstimmcn. Es wird der Antrag gestellt, da in den Orts¬

stimmen keine Consormität bestehe, ein gleichlautendes Instrument darüber abzufassen. Absch. 454, 8 40. i!

178. 1740 Zürich, Lucern, Unterwalven und Zug lassen es bei ihren ertheilten Ortsstimmen bewenden. Bern

wünscht, daß die Sache genauer untersucht und wo möglich in eine Uniformität gebracht werden möchte. SckMi

und beide Appenzell bleiben bei ihren voriges Jahr gegebenen Erklärungen; Jnncrrhoden eröffnet, daß es lei»e

Ottsstimme zurückgezogen habe. Glarus läßt es bei seiner ertheilten Ortsstimme bewenden, obwohl es zur

Abfassung eines Instruments in Consormität der Ortsstimmcn instruiert gewesen wäre. Absch. 471, 8 38. !!

179. 1741. Zürich, Luccrn, Uri, Unterwalven und Zug lassen es bei ihren ertheilten Ortsstimmen bcwcndcN'

Lern dringt wiederum aus Untersuchung der Sache und wünscht dieselbe so eingerichtet, daß niemand sich dieses

VerspruchcS wegen mit Billigkeit beschweren könne. Schwyz und GlaruS lassen es bei ihren ertheilten Orts¬

stimmcn in der Wesse bewenden, „daß die l. Orte hierunter nicht verstanden sein sollen". Beide Appens

bleiben bei ihren iir den beiden letzten Abschieben niedergelegten Erklärungen. Absch. 48l), 8 85. ß 18l). 1742-

DeS ewigen Verspruchs halber bleiben die Gesandten aller Orte bei ihren Erklärungen von 1741. Absch. 49b/

8 38. ^ 181. 1742. Dem Scckelmcister Kaspar Schärcr älter von St. Gallen wird für sein Gütlein Blatts

im Hof Thal, das durch Kauf an ihn gekommen, Freiheit vom ewigen Verspruch unter Ratificalionsvorbchaü

ertheilt. Unterwalven und Zug aber nehmen das Ansuchen »cl ivkorsnckum. Absch. 496, 8 34. ^ 182. 1748'

Schärcr wiederholt sein Begehren und legt eine Beschreibung der zu dem Hofe gehörigen und noch dazu er¬

kauften Güter vor. Eine Abordnung des obern und untern Rheinthalö bittet, dieses Gut nicht mehr zu be¬

freien. Zürich will Freiheit für das Gut sammt den vor dem letztjährigcn Syndicat dazu gekommenen Gütern KÜ

des Petenten Nachkommenschast geben, so wie auch Bern und Uri; Zürich jedoch mit dem Zusätze, daß Schürt

seinem Anerbieten gemäß keine Güter mehr kaufen und ihm nicht gestattet seilt soll, für weitere Exemtion si^

zu melden. Uebrigcns soll das Rheinlhal bei seinem ewigen Verspruch geschirmt sein. Lucern und Zug welle"

Schärer zur Geduld verweisen und den -ewigen Verspruch aufrecht erhalten. Schwyz, Unterwalven

Appenzell befreien demselben die Güter, welche früher schon befreit waren, auf seine Nachkommensch^'

der neu hinzugekommenen halber referieren sie; GlaruS bleibt bei seiner gegebenen StandeserkanntlUb'

Absch. 505, 8 35.

6- Fideicommissc.

Art. 183. 1710 Hauptmann Daniel Kunklcr von St. Gallen sucht die Bestätigung für das aus sci»e>"

Gute „unter dem Stein am Buchberg" gemachte Fideicommiß zu Gunsten seiner vier Brüder und deren Ki»b^

nach. Die Ratification wird unter der Bedingung ertheilt, daß die Güter der rhcinthalischen Judicatur ui«^
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Dorfen, doch vom ewigen Versprach, wie seit 1622, befreit sein sollen. Luccrn, Uri, Glarus und Appenzell
^chmen hingegen das Ansuchen ml relorsnäum. Absch. 135, 8 15.

ich Zugrecht.

Art. 184. 1721. Johannes Rohncr von Rebstcin hatte an Stadtvogt Bruggcr von Mayenseld einige
^»ter als „frei zu Lchengut" unter der Bedingung verkauft, daß der Käufer ihn, den Verkäufer, als seinen
^chciimann nach rhcinthalischcn Gewohnheiten lebenslänglich haben solle, und sucht um Gutheißung dieses Ver¬
rufes nach. Diese wird ihm abgeschlagen, weil der Kauf eine Jnconvenienz nach sich ziehe und in der Absicht
Wacht worden sei, daß diese Güter nicht gezogen werden können. Absch. 175, 8 17.

v. Bußen.

Art. 185. 172». Es wird vom Landvogt der Antrag gestellt, daß man nach dem Wunsche der Rhein-
'haler in Bußcnthädigungcn zu Abbczahlung auferlegter Bußen „die Pfunde in 8 oder 9 Batzen rcducicrcn
»lochte, da jedennoch zu beständigen Zeiten ein solches Pfund den Lauf per 17 Batzen behalten habe". ES
>uird beschlossen, den Werth des rheinthalischen Pfundes beim Alten, d. h. den 17 Batzen bewenden zu lassen,
^bsch. 2<)7, § 27. 186. I7»2. Die Gesandten des Abts von St. Gallen ersuchen, dem Landvogte auf¬

tragen: 1) daß er die gemeinsam dicticrten Bußen nicht einseitig abmache oder nachlasse; 2) zu bestimmen,
te ein Pfund Pfenning sei; 3) dahin zu wirken, daß die möglichste Sparsamkeit in „Abmachung der
^ußcn" beobachtet werde. — Es wird gut befunden, daß die Landvögte mit den sanctgallischen Beamten Ver¬
lags- und abschicdögcmäß verfahren und die möglichste Sparsamkeit in Abmachung der Bußen beobachten
rllen. Ei» Pfund Pfenning soll, wie bisher, den Werth von 17 Batzen 2 Den. haben. Absch. 341, 8 43. ss

I 7»2. Die Gesandten der katholischen Orte antworten auf die von Seite des Abtes in dieser Sache an

^ Wellte Anfrage, daß die gemeinsam diktierten Bußen nicht einseitig nachgelassen oder abgemacht werden
^lcn. Fi,, Pfuiid Pfenning soll, wie bisher, 17 Batzen und 2 Den. wcrth sein. Absch. 342, 8 6.

^ .. ^ . i ltj - d>? cii . , . e," '
u. Kosten bei den Bußengerichtcn.

Art. 188. Z 7»A. Um die allzugroßcn Kosten bei den Bußcngcrichten zu verringern, wird der Landvogt

Austragt, einen Entwurf von zu treffenden Maßregeln vorzulegen. Absch. 374, 8 43. 189. 17ÄN. Der
ssü'dvogt schlägt vor, daß für Zehrung auf den Kopf nicht mehr als 12 Batzen vergütet werden sollen. Der
^M)lag wird approbiert. Absch. 471, 8 27.

U. Satzgeldcr in Civilhändcln.

Art. 199. 17»ti. Dem Landvogtciamte wird ernstlich injungicrt, mit Beziehung der Satzgeldcr in Civil-
üdeln mit aller Bescheidenheit zu verfahren und in Criminalfällcn, wie es aller Orten üblich sei, nichts zu

^Men. Absch. 497, 8 47.

198»
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u. Bußcngericht.

a. Zu Rheinegg.

Art. 191. 1737 Die von Rheinegg stellen das Ansuchen, daß nach althergebrachtem Gebrauch bei de»

Bußengcrichtcn daselbst die Bußcnsachcn dem Mehr untcnvorsen sein möchten. Es wird gut befunden, daß

beide, der Landvogt und die Stadt Rheincgg, ihre Gründe zu Papier bringen und in die Orte schicken solle»-

Absch. 422, 8 99,

b. Zu Balgach.

Art. 192. 174!t Die von Balgach bitten, man mochte dem Laudvogte erlauben, das zu Balgach ^

haltende Bußcngericht blos in seinem letzten Rcgierungsjahre zu halten, da die fallenden Bußen oft nicht dü

Kosten ertragen. Es wird gut befunden, es bei den Abschieden und bei dem alten Herkommen bewenden i"

lassen und es dein Landvogte anheimzustcllen, die Bußcngcrichte nach seinem Gutfindcn zu halten. Absch. 505, § ^

. nslst' i'l ' '-ck' n i ch,,n ttl.m lux," mci't - ß) .litt?l .r,l ,!-

II. Strafe der übersehenen Gebote bei Appellationen.

Art. 193. 17;t8. Da es sich zeigt, daß in Appcllationsstrcitigkeitcn die Landvögtc bisher die Strafe dck

übersehenen Gebote (erstes Gebot 5, zweites 10, drittes 20 Thaler) nicht in Rechnung gebracht, sondern für

behalten haben, so nehmen Zürich, Bern, Luccrn, Zug und Glarus dicß zur Disposition ihrer gn. Herrc»

und Obern in den Abschied. Uri, Schwpz, Untcrwaldcn und Appenzell lassen es beim Alten bewenden. Absä)-

439, 8 43. 194. 1731» Der Landvogt berichtet, daß die Strafen für übersehene Gebote im Rheinthal nici»»^

in Rechnung gebracht worden seien; übrigens sei die Sache von geringem Belange, da sehr selten vergleicht

vorkämen und die Landvögte im Rheinthal von den Bußen nur 10 Procentc erhielten, während die Landvögb

der andern Vogtcicn 20 bezögen. Zürich, Bern, Lucern, Zug und Glarus wollen diesen Bericht-in den Absch^

gesetzt haben; serner soll die 1640 oder 1647 gemachte Verordnung nachgeschlagen werden. Uri, Schwyz

Appenzell lassen es wieder beim Alten bewenden, Untcrwaldcn referiert. Absch. 454, 8 37. ll 195. 174<I

Zürich, Uri, Schwyz, Untcrwaldcn und Appenzell lassen eS dieser Strafen halber beim Alten bewenden, Bet

und Glarus wollen den Abschied von 1646 oder 1647 nachschlagen, Lucern und Zug diese Strafen in RechnuW

gebracht wissen. Absch. 471, 8 31, 196, 1741 Zürich, Lucern, Uri, Schwyz, Untcrwaldcn, Glarus

Appenzell lassen es beim Alten bewenden, da keine dem entgegenstehende Verordnungen vorhanden seien, Bct

und Zug beim vorjährigen Abschiede. Absch. 480, 8 34. jj 197. 174Ä. Alle Orte bis auf Zug stimmen dat'

überein, daß die Strafen für die übersehenen Gebote dem Landvogte gebühren, Zug will sie in Rcch»u»ö

gebracht haben. Absch. 496, 8 37.

l. Beisitz der Landvoglsammänner bei den Bußcngerichten,

Art. 198. 174l» Die 1707 gemachte Verordnung, daß die Landvogtsammänncr bei den Bußcngericht

anwesend >ein sollen, um zu verhüten, daß vor denselben Criminalfälle behandelt werden, wird wieder

Leben zu rufen beschlossen, Absch. 471, 8 29, 199. 1741. Der fürstlich-sanctgallische Gesandte beselst»"'

sich über den Beisitz der Landvogtsammänner bei den Civilgcrichten, nennt denselben eine Neuerung und bitt

den Abt bei seinen Rechten zu schützen und zu schirmen. Die Gesandtschaften Zürichs, BcrnS, Uns, Glar»^
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Zollen den Abschied von 1707 nachschlagen und untersuchen, ob jener Beisitz eine Neuerung sei; die übrigen Orte

^Isin cö beim Alten bewenden, da nicht gezeigt werden könne, daß jemals der Landvogtsammaim diesen Gerichten

^gewohnt habe. Absch. 480, 8 36.^) ^ 200. 1744. Der Gesandtschaft des Abts von St. Gallen soll der Abschied

»o» 17^7 mitgetheilt werden, durch welchen verfügt wird, daß der Landvogtsammann wirklich den

^Htz bei den Civilgcrichten haben solle. Absch. 496, 8 36. ß 201. 1740t. Da die Frage über den Bcisitz

Landvogtöanunanncs wieder zur Sprache kommt, erklärt die Gesandtschaft des AbtcS, daß sie ohne Jn-

^uction sei, weil der Fürst angenommen habe, daß die seinerseits 1741 vorgebrachten Gründe gegen den Bcisitz

^"gang gesunden hätten; auf diese beruft sie sich wieder. Der Abschied von 1707 und 1708 sei dem Abte

^gekommen; weder vor, noch nach diesen Abschieden sei jemals ein Ammann den Civilgcrichten bcigescssen,

'^ßwegen er bitte, das Gotteshaus mit dieser Neuerung zu verschonen und es bei seinen niedergerichtlichcn

Achten zu schützen. Auf dieses hin werden besagte Abschiede dem Stifte St. Gallen mitgetheilt. Sollte der
^ nach tzenommencr Einsicht in dieselben noch Beschwerden vorzubringen haben, so möge er daS auf künf«

^Aei» Syndicate thun. Absch. 505, 8 37.

K. Beschwerden derer von Altstättcn.

Art. 202. 1741. Die von Altstättcn beschweren sich: 1) daß fehlbare Parteien in das AmtShauS nach

^eincgg citiert werden, und daß daselbst ohne Beisein der Beamte» von Altstättcn „um ihre Begangcnschaft

^tzMacht werde"; 2) daß Untersuchungen in Altstätten ohne Zuthun eines AmtmannS vorgenommen werden,

Ehrend ein solcher von Alters her immer beigewohnt habe; 3) daß ohne Beisein eines halben MalcfizgerichtcS

eines Amtmannes Achtbare zum Pranger oder Staupcnschlagen condcmniert werden; 4) daß nicht zu¬

geben werden wolle, daß der Stadtschrciber und die Amtleute den Criminaleramina beiwohnen; 5) daß ver-

^gt werde, daß der Landvogtsammann bei civilniedergerichtlichen Sachen beiwohne. Auf diese Beschwerden wird

^m»it: ad 1) der Landvogt soll bei erheblichen Sachen freilich nach Altstättcn gehen; unbedeutendere Dinge

er zusammenkommen lassen, bis cö sich der Kosten lohnt, nach Altstättcn sich zu begeben. .44. 2. Nachdem

^ Landvogt nachgewiesen hat, daß er immer den Stadtammann zu den Untersuchungen zugezogen habe, läßt

es dabei bewenden. Hinsichtlich 3 und 4 bleibt es bei dem Briefe von 1653 und zwar so, daß die

herüber zu tractiercn ausstoßenden Sachen" zu Altstätteil und nicht zu Rh ein egg ausgetragen werden sollen

^ dabei verfahren werden soll, wie vor 1736. Wegen 5 siehe oben Art. 199 und Anm. Absch. 480, 8 36.

14. Zehntensachen.

Art. 203. 17 1 4. Hermann Hofmann, Christ. Berlin von Thal und Fricdr. Keller von Rheincgg, welche

rauhen, verwilderten Boden zu Rebland urbar gemacht, waren 1713 für einen ganzen NcgierungSumgang

Zehnten befreit worden. Weil aber außer den genannten drei Personen noch mehrere andere an diesem

"land Theil haben, wird der Landvogt beauftragt, die Sache zu untersuchen, die Namen der Mithaftcn auf-

^ Ä der Verordnung von 1707 war NttMtcn davon erinnert, daß der LandvoMannnann Bcisitz haben jolt. Nach einem
^»rorialc von 1742 Lit. I beim Abschiede wurde diese iweinlivn jetzt anigebobeu.
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zuzeichnen und dieselben aufzufordern, sich bei den Gesandten dcßhalb anzumelden, Absch, 46, z 14. 204

171S Jenen Mithasten, neun an der Zahl, wird dieselbe Befreiung auch gestattet, sowie I. I. Kunklcr,

welcher am Bruchberg ein Stück Land ausgcreutct und mit Reben bepflanzt hat. Absch. 62, 8 18. 19. !>

205. 1717. Den Gebrüdern Keller wird unter Ratificationövorbehalt für ein Stück Wald- oder Vogelherr,

den sie zu einem Rebberg gemacht hatten, Zehntenfreihcit gewährt, bis die Regierung wieder an Zürich kommt-

Absch. 166, 8 32. ff 206. 171«. Die Ratification erfolgt. Absch. 122, 8 13. 207. 1722. Jakob In-

dcrmaucr und Jakob Kuhn von Rhcinegg, ferner Sabina Zollikvfer und Jakob Wcttlcr von ebendaselbst bitten

um Zehntenfreihcit für zwei an der Burg und beim Biberhölzlcin zu Rcbland urbar gemachte Stücklei». Unter

RatificationSvorbchalt wird ihnen auf zehn Jahre Zehntenfreihcit gestattet; die Stücklein Rebland sollen im

Urbar genau verzeichnet werden. Absch. 190, 8 31. jj 208. 172». Die Ratification crfolgt. Absck. 204

8 42. il 209. 172«. Bier Käufern von Gemcindcgütcrn von Rhcinegg, welche den rauhen und verwilderten

Boden dieser Grundstücke, genannt Mülli, Endtli und Brucchcli, urbar machen wollen, wird auf zehn Jahck

Zchntcnfrcihcit gestattet. Absch. 281, 8 38. ^ 210. 1730. Zehntenfreihcit für achtzehn Jahre wird dem

Jakob BischofSbcrgcr ob Heiden für ein Stücklein rauhcS Land im untern Hof an der Engi gegeben, daS "

mit Reben bepflanzen will. Absch. 312, 8 22. 211. 1737. Zehntenfreihcit auf zehn Jahre wird vc>"

Ulrich Lutz auf dem HauS zu Thal für einen rauhen Bühel gegeben, welchen er mit Reben bepflanzen nsiii-

Absch. 422, 8 31.

IS. Lehensachen.

fKatbolische Orte: Art. 239. 240. s

X. Obrigkeitliche Lehen,

a. Einzelne Lehen.

Art. 212. 1712. Seckelmcistcr Mcßmer von Rheinegg hatte ein Stück eigen Gut an ein Stück Lehens,»'

vertauscht und dem Landvogt Stadler eine Summe Geldes zu obrigkeitlichen Händen bezahlt, so selbiger den¬

selben nicht gut gemacht habe. Er hält um Zehntenfreihcit auf zehn Jahre für die neu eingeschlagenen Re»"

an. Der Tausch soll in Kraft bleiben, Mcßmer 120 Gld. bezahlen und Zehntenfreihcit auf zehn Jahre fl»

jene Reben haben. Absch. 1, 8 19. 213. 171S. Hans Georg Zollikofer wünscht einen Acker gegen ein"

cincö hochobrigkcirlichen LchcnS abzutauschen. DaS Ansuchen wird -ick «otoionckum genommen. Absch.

8 17. >! 214. 1717. Matthias Jndcrmaucr, Wcißgerber zu Rhcinegg, wünscht ein Stück rauhen Hcubodci'S

am Mühlcbach, von welchem der Landvogt zwei Jahre von dreien etwa ein Fuder Heu. beziehe, daS dritte Iah<

sei eS offene Weide und sei ein Lehen, das eine Christina Hochcnöri besitze, gegen Entschädigung von 250

zu erhalten, um eine Walke darauf zu bauen. Das Ansuchen wird nck .otoronckum genommen. Absch. ^

§ 31. 215. 1717. Der Antrag des Landvogtö, zwei lcdig gewordene Lehen zu verkaufen und aus der"

Erlös die Baukosten des Amtöhauscs zu Rhcinegg zu bezahlen, wird verworfen. Absch. 106, 8 33. !I ^

1717. Der Landvogt zeigt an, daß Rcbcnmaucrn im Buchberg, welcher der Orte Lehen sei, ausgebest

werden sollten. Er wird beauftragt, eine Specification einzugeben. Absch. 106, 8 35. j! 217. 1718. Weg"

dieser Rcbmaucrn im Buchberg soll nachgesehen werden, ob die Reparatur derselben dem Lehenherrn oder ve>»

Lehenmanne obliege. Liegt sie dem Lehcnherrn ob, so werden dafür 20 Gld. decretiert; katholisch Gla"^

wünscht, daß in diesem Falle der Landvogt vorher in die Orte berichte. Absch. 122, 8 15. Ü 218. 1?^'
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Matthias Indermauer stellt das Ansuchen, daß ihm sein Schupflehcn eines Stücklein Guts in ein Erblchen

Löchte verivandclt und ihm erlaubt werden, eine Weißgerbcrwalke, deren keine im Rheinthal sei, auf demselben

iu bauen. In Beziehung auf das Schupslehen bleibt eS beim Alten; eine Walke zu bauen wird ihm unter

^behalt der Ratification und etwa sich erhebender rechtmäßiger Klagen gestattet, und zwar gegen einen jähr¬

ten rechten Lchenschilling von 15 Krz., welche später auch ein jeder Inhaber bei Empfang dieses Lehens zu

Dahlen habe. Sollte aber mit der Zeit solches Lehen seinen Erben genommen und andern gegeben werden,

^ mögen selbige dann die Walke wieder hinwcgnchmcn. Absch. 122, 8 12. 218b. 17Ii». Jakob Jndcr¬

maucr wird mit seiner Bitte, ihm ein Stücklein Mannlchen in der Strengte bei Rhcinegg zu einem

Ziehen zu machen, abgewiesen. Absch. 135, 8 II- ü 219. 172Ä. Dem Jakob Jndcrmaucr von

Rhcinegg wird auf sein Ansuchen sein Handlchen in ein Eitstehen umgewandelt; doch soll dasselbe außer

jährlichen ZinS in jedem Abänderungssall unter dem Titel „Handlchen" mit 160 Gld. von einem

^»eiligen Landvogte empfangen und requiriert werde»; wird diese Gebühr nicht ordentlich erlegt, so soll

^stes Lehen von da an wieder Handlehen sein unv bleiben. Absch. 221, 8 12. ^ 220. 1727. Dem

^irich Bosch von Rheincgg wird sein sogenanntes „LandvogtS Rcblchen von zehn Bürde Stickel" unter Ra-

^sicatioiwvorbehalt iir ciir Erblehen unter der Bedingung umgewandelt, daß er es dann in Martern, Steg und

VZxg unterhalte, daß ein Lehcnträgcr bestellt und bei jeder Abänderung dasselbe um 50 Gld. wiederum

^bfaugcn werde. Absch. 205, 5> ll ß 22l. 1728. Ebensalls unter RatificationSvorbchalt wird dem Jakob

von Rheinegg, welcher aus seinem m einem Acker bestehenden Mannlehen Reben pflanzen will, aus dem

^Milchen ein Erblehen gemacht, jedoch so, daß er jährlich den Zehnten und den halben Wein abstatte, daß

^ jeder Acndcrung das Erblchen mit 100 Gld. wieder empfangen werde, die Canzleigcbührim nicht mitgc-

^chnct. Z>,g und Glarus nehmen das Begehren lediglich ack roko .ronckui». Absch. 281, 8 37- I! 222. 1721».

Beschluß wird ratificiert, ausgenommen von Schwyz und Glarus; jenes ist ohne Instruction, dieses

chält seinen gn. Herren ihr Recht vor. Absch. 298, 8 25. 223. 1721». Johannes Luß bittet Namens

Mcs Sohnes Jakob, man möchte sein „Schupflehcn von eilf Bürde Stickel" in ein Erblchen verwandeln,

^°ßegcn er sich verpflichte, die Mauer und Straße in seinen Kosten wiederherzustellen. Zürich, Bern und Luccrn

^fahren unter Ratifieativnsvorbchalr, jedoch unter der Bedingung, daß cS bei jeder Abänderung mit 120 Gld.

^sangen werde, die Canzlcikostcn nicht mitgerechnet. Uri, Schwyz, Uiucrwaldcn und Zug referieren; Glarus

^igt nicht ein. Absch. 298, 8 26. 223. 1721». Auf ebendieselbe Weise sprechen sich die verschiedenen
. staudtsthaftcn über daS Ansuchen Jakob Mcßmcrs von Staad aus, welcher seilt „Schupflehcn von 20 Bürde

in dem Auer" in ein Erblchen verwandelt wünscht. Absch. 298, 8 27. 225. 1731». Den Begehren

Lutz und Meßmcr wird unter obigen Bedingungen von Zürich, Bern, Luccrn, Untcrwaldcn und Appenzell

^fahrt. Uri, Schwyz, Zug und Glarus finden dergleichen Abänderungen bedenklich, lassen cS beim Alten

senden und behalten ihren gn. Herren und Obern ihr Recht vor. Absch. 312, 8 21. jj 220. 17113.
Jakob Jndcrmaucr wird unter Ralificationsvorbchall gestattet, an der Stelle von zwei Juchartcn Feld

^^)eiu, welche obrigkeitliche Erblehen sind, einen Baumgarlen nächst der Stadt Rheincgg, der ihm ledig
. mgen ist, zu verschreiben, doch so, daß aus denselben so viel als BodcnzinS gelegt werde, als besagte zwei

)cmen Feld als Zehnten ertragen haben. Werden jene zwei Juchartcn wieder angcblümt, so soll cS den

»crendcn Orten freistehen, auf selbige wieder zu greisen oder beim Baümgartcn zu verbleiben; und weil auf

n zwei Juchartcn am Rhein neben dem Zehnten noch ein BodcnzinS haftet, so soll derselbe auf ihnen stehen

Alstch. 353, z 37. ^ 227. 173Ä Obiger Beschluß wird ratificiert; GlaruS aber willigt nicht ein
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und nimmt die Sache uck i-vtoranüum. Absch. 374, 8 48. si 228, 1738. Nach dem erfolgten Tode des Jakob
Jndermauer wird dessen Erben gestattet, obigen Umtausch wieder aufzuheben. Absch. 439, 8 40. j> 229. 1738
Dem Michel Dietzi, welchem sein Haus auf dem von ihm besessenen obrigkeitlichen Lehen nebst dem Lehenbrief
verbrannt ist, wird ein neuer Lchenbries unentgcldlich, sowie auch eine Beisteuer von 100 Gld. verabfolgt.
Absch. 439, 8 4l. 230. > 741 Der Landvogt fragt, an, ob Lasalle» der regierenden Orte, wenn sie gegen
den Hulvigungscid ohne Erlaubniß deö Landvogts in fremde Kriegsdienste treten, ihre Lehen nicht verwirkt
haben, wie Jakob Dietzi von Thal, von welchem man seit zwei Jahren nichts wisse. Es wird beschlossen,den¬
selben zu citieren; stellt er sich nicht binnen zehn Monaten, so wird sein Lehen als „caduc" angesehen. Absch-
480, 8 30. ff 23t. 1742. Die in der Rechnung producicrten 44 Gld. 48 Krz. für Reparation einer Mauel
auf einem Lehengut soll der Lehenmann bezahlen. Absch. 490, 8 31. si 232. 1742. Dein Gerber Johannes
Jndermauer, welcher auf seinem bisherigen Schupflehcn, „Pulverstampfc" genannt, eine Walke erbaut hatte,
wird das Schupflehcn in ein Erblehen verwandelt. Ein jeweiliger Besitzer dieses Guts soll jahrlich dem Land¬
vogt für den vormals bezogenen halben Nutzen 5 Gld. entrichten und solches, so oft es handfällig ist, mit
50 Gld. requirieren. Absch. 496, 8 33. si 233. 1743. Der Lehenmann, welchem obige 44 Gld. 48 Krj-
zu bezahlen injungicrt worden, bittet wegen Armuth um Erlaß. Der Konsequenz wegen wird nicht willfahrt,
hingegen dem Landvogt überlassen, demselben ex Uwlo v.irit.ati8 20 Gld. zu geben und dieselben in der Rectp
nung unter der Rubrik „Steuern und Almosen" aufzuführen. Absch. 505, 8 29. jj 234. 1743. Dc>n
Jakob Sitz von Rheinegg wird untersagt, auf seinem obrigkeitlichen Lehen Holz zum Verkauf zu fällen; anders
als zur Nothdurft darf keines umgehauen werden. Absch. 505, j 36.

k. Ordnung für dieselben.

Art. 235. 17 18. Auf Ansuchen der Besitzer der den regierenden Orten zuständigen Lehengüter zu Rheines
und Thal wird für den Fall, daß ein Lchenmann stirbt, wenn er das Feld schon angebaut hat, des Ackerbaues
halber erkannt: wenn der gestorbene Lchenmann das Gut schon bearbeitet, gebaut und angcblümt hat, so
der Nutzen oder die Frucht feinen Erben zufallen; in Beziehung auf den Weinbau: wenn der Lehenmann
Lichtmeß mit Tod abgeht, so sollen sowohl die Reben als der Nutzen selbigen JahreS dem neuangehendcn Lehe»-
manne gehören; stürbe er aber nach Lichtmeß, und hätte er schon daran gearbeitet und gebaut, seinen Erbe»-
Absch. 122, 817. » 236. sS. 218 6-1 ü 237. 1721. Aus Anlaß der Bitte zweier Lehcnlcute um Reparativ

von Mauern wird beschlossen, für die Lehen eine Ordnung zu machen, und festgesetzt, daß hinfort die LehsN
in einem guten Stande verlehnt werden sollen, der Lehenmann aber dieselben in guten Ehren, das Gemäuck
in gutem Stande zu erhallen habe. Der Landschrcibcr wird beauftragt, die Landvögtc dessen zu erinnern u»k
diese Ordnung in den Lehcnbricfcn zu erwähnen. Das Urbar soll im Amtshaus niedergelegt werden, da«^
der Landvogt sich jederzeit darinnen „ersehen" könne. Absch. 175, 8 16. si 238. 1722. Obiger Beschs
wird gut geheißen und demselben noch beigefügt, daß der Lchenmann ein solches Lehen mit allen Beschwerden,
dem Nutzen und der Reparation inne haben solle. Der Landschrcibcr hat dicß den Lehen- und Rcvcrsbricstb
beizufügen und in das Urbar zu setzen. Absch. 190, 8 28.

o. Obrigkeitliche Lehen im Besitz der Stadt St. Gallen.

Art. 239. 1742. Stadtammann Geißcr von Altstättcn legt bei den katholischen Gesandten Beschwer^
ein, daß die Stadt St. Gallen, welche viele obrigkeitliche Lehen im Rhcinthal besitze, keinem Katholischen dc"
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Zugang gestatte. Man findet es bedenklich zu intcrccdicre» und nimmt den Anzug in den Abschied, Absch,

^7, 8 kl), 240. 47^01 Auch jetzt finden die katholischen Gesandten es bedenklich, sich obrigkeitlich bei

bieftin Geschäft zu interessieren. Die Landvögte mögen bei sich ergebenden Anlässen der Stadt St. Gallen in

guter Manier insinuieren, daß sie bei Vcrlchnung solcher Lehen die Katholischen ebenfalls berücksichtigen möge.

Absch. 506, 8

6. Lehen dcö Abts von St. Gallen.

Art. 241. 172 5 Abgeordnete von Rheinegg und Thal beschweren sich „wegen Steigerung der Lehen

Undcr alte Uebung von Seile des Fürsten von St. Gallen; auch daß die Lehen zu empfangen von Aeltcrn auf

Kinder wider alte Observanz prätendiert werde." Der Gesandte nimmt den Anzug ack lotoionckiim und.

^sichert, daß die Lehcnleutc wie vor Altem sollen gehalten werden, wobei man cS bewenden läßt. Absch. 262, § 43.

4 t» Che hosten.

Art. 242. 47Att. Die vom Landvogte gegen frühere Abschiede erlaubte Ehchaftc zweier Mühlen zu Eich-

^'g »nd zu Rcbstein wird gegen einen zu entrichtenden jährlichen Grundzins von zwei Viertel Fäßen Sanct-

gullermäß vom Syndicate bestätigt. Die von Landvvgt Müller (4716—1718) dem Christoph und HanS

Zukob, Kobleten zu Marbach, erlaubte Ehchaftc einer Mühle zu ihrer Säge und die 1736 dem Moriz

""b Johannes, den Kobleten, vom Landvogte erlaubte Versetzung ihres unbrauchbar gewordenen MallhaufcnS,

welche Conccssioncn von den Gerichtshcrrcn besiegelt worden seien, werden zurückgezogen, und es wird

'buen vom Syndicat aus der Ehchaflsbrics ausgestellt mit Auflegung von zwei Viertel Fäßen Sanctgallcrmäß

^ jährlichem Grundzins. Im klebrigen sollen Ehcbastcn nirgends als beim Syndicate nachgesucht werden.

Absch, 471, ^ 23. ^ 243. 1740. Dem Hans Jakob Cnstcr von Altstätten tvird Giie Mühleehchafte gegen

»)vei Viertel Fäßen Sanctgallcrmäß jährlichen Grundzinses trotz Einsprache von Seite einiger dabei Jntc-

"ssicrtcn bewilligt. Absch. 471, K 36.

47. Straften und Brücken.

n. Fußachcr-Brücke.

Art. 244. 17 1 2. Der Zöllner zn Fußach will die 10 Gulden, welche er jährlich wegen des Zolls zu geben

Ichuldig ist, nicht zahlen, weil er beim Bau der Brücke zwei Nebenbrückcn habe machen lassen müssen, deren

Sostril (60 Gld.) ihm zu vergüten der Landvogt versprochen habe. Es wird beschlossen, diese 10 Gld. von

. Zu fordern. Die Gesandten von Glarns fragen an, ob die Landvögte Hinsort das Regal von dem von

verliehenen Zöllen nehmen sollen, während die Obrigkeiten die Kosten tragen müssen. Absch. 1, 8 19- I!

>-7;!2. Z0lf die Anzeige des Landvogts, daß der Zöllner Jak. Schneider, dem der Fußachcr Brückenzoll

Ziehen worden, die Brücke nicht in Ehre» halte, was er nach dem Lehenbricse zu thun verpflichtet sei, sonne

^ ^ in „Entlcgung" des Zolles saumselig sei, wird für gut erachtet, denselben zur Reparatur der Brücke
109
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und zn Stellung andrer Bürgen an die Stelle der verstorbenen durch den Landvogt anhalten zu lassen, widrigen¬

falls man sich nach einem andern ehrlichen Manne umsehen werde. Künftig soll auch der Landvogt bei Ab¬

legung der Rechnung über den Zustand der Brücke berichten. Absch. 34t, 8 39. ^ 240. 17;;;;. Der Land¬

vogt zeigt an, daß er Schneiders Stelle mit I. I. Nägcli besetzt habe. Die meisten Gesandten lassen es dabei

bewenden niit dem Zusätze, daß der Laudvogt jährlich den Zustand der Brücke untersuchen soll; Uri, SchwYZ,

Uuterwaldcn und Zug sind der Ansicht, daß der Landvogr bei Verlehnung des Zolls dafür zu sorgen habe, daß

den Orten kein Schaden daraus erwachse. Absch. 354, 8 34. 247. 17;;<i. In der Rechnung figurieren für

Reparatur der Fußacher-Brücke 80 Gld. Uri, Schwyz, Uuterwaldcn und Zug glauben in Folge des Abjchicds

von 1733 nichts daran schuldig zu sein. Absch. 407, 8 39. sj 248. 17;;?. Dem Landvogt wird aufgetragen,

den Zollbeständer bei Fußach anzufragen, ob er die 80 Gld. bezahlen wolle, widrigenfalls man ihm aufkündcn

werde. Der neue Lehcumann wird dann diese 80 Gld. zu bezahlen haben, für die Reparation der Brücke in

seinen Kosten sorgen und dafür, sowie für den Lehcnzins Caution stellen. Absch. 422, 8 27.

Ii. Straße am Monstein.

Art. 249. 17;;«». Da die Straße am Monsiein beim Austreten des Rheines aus eine Strecke von 25Ü

Schritten unfahrbar wird, so wird der Laudvogt beaustragt, dieselbe für Fußgänger, Pferde und Wagen mitKaus

mannsgütern in Stand zu stelle». Absch. 454, 8 33. ß 250. 17/«». Da es dem Landvogt bis dahin niclü

gelungen ist, Hohcncms zu dieser Straßcnreparation zu bewegen, so soll er den Obcramtmanu zu HoheneiB

nochmals ernstlich auffordern mit dem Bemerken, daß man, wenn er sich dessen ferner weigere, sich bemüßigt

sehen würde, aus den hohenemsischcu Gefällen diese Reparatur vornehmen zu lassen. Absch. 471, 8 35. !I

251. 174 > Die Regierung zu Feldkirch protestiert gegen diesen Straßenbau, da derselbe eine Rhcinüber-

schwcmmung bei St. Johann Höchst veranlassen konnte. Der Landvogt wird beauftragt, nachzusuchen, ob keine

Tractatc vorhanden seien, welche sich aus diese Sache beziehen; sind keine vorhanden, nochmals mit dem Obcc-

amlmann von HvhencmS Rücksprache zu nehmen und in einem Schreiben der Regierung zu Fcldkirch zu be¬

merken, daß man sich hicrscits für die Reparatur der Straße nicht binden lassen könne. Absch. 480, 8 29.

18. Rhein.

Art. 252. 17 2 7. In Folge der auf der Seite des Reichs ausgeführten Wuhrc war durch den Andrang dcö

Wassers das eidgenössische Territorium bereits um eine halbe Wegstunde geschmälert und auf die Rcichssei^

gelegt worden. Der Landvogt wird daher beauftragt, nachzusuchen, ob keine dcßwegen zwischen dem Reiche und dc»>

Rheinthale gemachten Conventionen vorhanden seien und auf Maßregeln zu Abwehrung des Schadens bedach

zu sein. Absch. 205, 8 3. 253. 1728. Die von Grieseren klagen, daß durch die jenseitigen Wuhrc ilsi

Land in der höchsten Gefahr sei, und bitten, da sie zu arm seien, um sich selbst zu schützen, um Beistand. De>"

Landvogt wird der Befehl crtheilt, denen von Marbach, Altstätten, Balgach und Bcrnang vorzustellen,

dringend Hülfe nöthig sei, und sie zu Beisteuern zu veranlassen. Wollen sie sich zu keinem Beitrag ver¬

stehen, so soll er die Orte dessen benachrichtigen. Absch. 281, 8 35. ß 254. 17;;8. Zu Abwehrung cincb

dem Hofe St. Margaretha drohenden Schadens durch den Rhein wird der Landvogt beauftragt, alle diejenige^'

welche Güter in dem Hose St. Margaretha haben, durch gütliche Vorstellungen zu einem Beitrag an d"
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Koste», und die Stadt Rheincgg dazu zu vermögen, daß sie auo de» Waldungen, welche sie daselbst hat, einiges

Holz zu diesem Zwecke verabfolge. Absch. 489, 8 44. ch 255. 17iti». Der Landvogt berichtet, Daß er in dem

Hofe St. Margaretha Wuhre habe errichten lassen, und daß dazu die Stadt St. Gallen und Andere, welche

weiter daselbst besäßen, ein Namhaftes beigetragen hätten, doch ohne Cvnscqucnz. Absch. 454, 8 32.

II» Schifffnhrt.

». Streit mit Lindau.

Art. 256. 17! 0. Die fünf obern Städte und Hofe beschweren sich, daß Lindau dem 4666 zwischen Alt-

stättcn und Lindau geschlossenen Vertrag zuwider, nach welchem den Altstättern oder rhcinthalischcn Schiffleuten

',dic sogenannte schollbergischc Schifffahrt oder alle die Guter, so über den Monstcin zu passieren haben, von

»dort aus frei und ungehindert abzuführen gegeben worden sei", die Absuhr keiner andern, als der eigenen Güter

Matte. Es wird beschlossen, deßwcgen Namens gemeiner Session an Lindau zu schreiben. Absch. 435, 8 40. ff

Die in Betreff der Beschwerde der schollbcrgischcn Scksifflcute eingegangene Antwort von Linda»

Mb, da daraus hervorgeht, daß die Rheinthaler durch ihre dem Vertrag von 1666 zuwider laufende Hand¬

lungsweise Anlaß zur Weigerung Lindaus gegeben, dem Landvogtc zugestellt, damit er die Schiffleutc zur Gebühr

'ocije. Absch. 435, 8 18. 258. >72». Auf die Beschwerde der Schiffleutc dcS obern und uiucrn Rheinthals,

ihnen zuwider dem Vertrag von 1664 nicht allein die Schifffahrt über den Schvllberg hinaus, sondern

uuch alle Rückfuhr von Lindau wider alte Hebung verboten worden, ja daß selbst verlangt werde, daß, wenn

out Schisismann Waaren zu seinem eigenen Gebrauche abführen wolle, er dieselben durch Lindaucr-Schiffleute

'Uüsse abführen lassen, wird der Landvogt beauftragt, die von Lindau zu Beilegung dieser Differenzen zu einer

Konferenz einzuladen; sollte auf diesem Wege seine SatiSfaetion zu erhalten sein, so sei ihm überlassen, denen

ub dem Schollbcrg, wie es früher auch schon geschehen, de» Markt zu verbieten. Absch. 232, 8 37. 259.

^21». Da obige Beschwerden der Schiffleutc noch nicht erledigt sind und den Schisflemen von Rheincgg die

Abfuhr der auf dem Lindauermarkt gekauften Waaren nicht gestattet und den schvllbergischcn Schifflcutcn die

^'ie Absuhr der über den Monstcin zu führenden Waaren gesperrt werden will, so wird beschlossen, Lindau

M?malS zu einer Consercnz an einem dritten Orte einzuladen; kommt innerhalb zweier Monate keine lieber-

Zukunft zu Stande, so bleibt cö beim vorjährigen Abschiede. Absch. 248, 8 26. ff 260. 1727. Die von

^IMiegg wiederholen ihre Klagen. Da das seitdem vom Landvogt an die Rheinthaler erlassene Perbot dcS

^ffnchs des LindauermarkteS bei 50 Thlrn. Buße nichts gefruchtet hat, wird Lindau nochmals zu einer gütlichen

^"fercnz eingeladen. Absch. 265, 8 18. ff 264. 1728. Die Schiffleutc von Rheincgg wiederholen ihre

^Ichwerdcn und fügen bei, daß sie den Lindaucrn für die Abfuhr eines SackcS Korn zwei Kreuzer, eines

^ßleins Salz drei Kreuzer angeboten hätten, aber ohne Erfolg. ES wird eine von Lindau angebotene Konferenz

äu halten beschlossen; der Landvogt soll eine genaue Untersuchung der Sache anstellen und den Erfund in die Orte

^richten, aus der Eonserenz sich für alles die Ratification vorbehalten. Absch. 281, 8 43. ff 262. 1721».

Kuf des Landvogtö Anzeige, daß die früher» Beschwerden »och bestehen, daß aber die Lindaucr sich erbieten,

""ch Abzug der bei ilmc» sich befindenden kaiserlichen Eommissivn gütlich zu evnferiercn, erhält der Landvogr

Auftrag, in Konformität dcö vorjährigen Abschieds eine solche zu bestehen. Absch. 298, 8 22. ff, 263.

!73<». Der am 16. Dcecmbcr 1729 zwischen Lindau und Rheincgg geschlossene Vertrag wird ratifieicrt; doch
109"
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soll den regierenden Orten vorbehalten sein, denselben zu mehren, zu mindern oder gänzlich abzuthun. Außer-
rhodcn behält seinen Landölcutcn ihren srcicn Willen vor. Absch. 312, 8 25.

d. Streit mit Bünden.

Art. 264. 171t». Abgeordnete von Rheinegg beschweren sich, daß, während Rhcinegg von Alters her
kraft der von den drei Bünden ertheilten Ordinationen, Decretcn und Abschieden gestattet gewesen sei, alle i»
Chur auf die Flöße geladenen Kaufmannswaaren nach Rheinegg und von da weiter zu verführen, auf der den
25. Mai 4715 und der 1719 zu Chur gehaltenen Confcrenz,für die Zukunft die Flößwaaren auf wenig Kauf-
mannSgülcr beschränkt worden seien, daß namentlichdie Verordnung gemacht worden sei, daß Reis und ver¬
gleichen nicht mehr den Rhein hinunter, sondern auf der Achse, und zwar auf der östrcichischenSeite verführt
werden sollte; daß von den Flößwaaren der Zoll zu Vaduz und der östceichische Zoll, wie wenn die Waare
aus der Achse passierte, bezahlt werden müsse. Sei der Paß aus dem Rheine für den Reis versperrt, so werde
ihnen auch die fernere Absuhr von Rhcinegg namhaft geschmälert.Cs wird beschlossen,Namens gemeiner Session
ein Schreiben an Bünden zu Aufrcchtcrhaltungdes freien Commcrciumöabgehen zu lassen. Absch. 135, 8 iE'

o. Streit mit Rorschach.

Art. 265. 172s». Die Schiffleute von Rhcinegg beschweren sich, daß ihnen die bis 1723 frei gewesene
Abfuhr von Rorschach gesperrt werde, und daß, während 1723 mit des Abtes Statthalter die Uebereinkunst
getroffen worden sei, daß sie für den Sack einen Kreuzer aus ein Jahr lang bezahlen wollten, der Kreuzer später
auf fünf Pfenninge erhöht worden sei. Es wird für gut erachtet, den Abt zu ersuchen, die Rheineggcr bei der
freien Abfuhr ungekränkt zu lassen. Absch. 248, 8 27. 266. 172<» Der Gesandte des Abts wicderlcgt
die Beschwerden der Rheineggcr und behauptet, daß die Abgabe befugter Weise gefordert werde. Die Ent¬
scheidung wird aus künftige Jahrrcchnung verschoben. Absch. 256, 8 11. ß 267. 1727. Ein den 8. März
1727 Zwilchen dem Landvogt und dem Statthalter von Rorschach zu Stande gekommener Vergleich wird ratifieicrt,
des Inhalts: die Rheineggcr Schifflcutedürfen ungehindert, was von den rhcinthalischenUnterthanen an den
Markttagen zu Rorschach erkauft und eingehandeltwird, auf ihren Schiffen wegführen, ebenso die Rorschachcr
alle Waarcn, so an den Montagen bei ihrer Ankunft zu Rheinegg liegen und nach Rorschach geführt werden
sollen, jedoch allezeit auf derer von Rorschach Gefahr. Die Ratification wird in der Hoffnung ausgesprochen,
daß die Beschwerden nun aufhören und der Abt auch seinerseits ratisiciercnwerde. Absch. 265, 8 6.

4. Die ^chifffahrt RheineggS ein Lehen dieser Stadt.

Art. 268. 17 i » Da Rheinegg seine Schifffahrt ein Lehen nennt, die Schiffleutc ins Handgelübdc ninunt
und eine Auflage von 16 Pfd. auf die Schifffahrt legt, so wird der Landvogt beauftragt, zu untersuchen,1) e'b
diese Schifffahrt wirklich ein Lehen oder der Stadt obrigkeitlichüberlassen worden sei; 2) ob früher die
Stadt etwas vom Schiff bezogen habe, wann, wie viel, warum; 3) ob die Stadl über solches Schiff und was
davon depcndiere, eine Judicatur sich anmaße, mit oder ohne Appellation; 4) ob eine Fahrtare vorhanden, wer
sie gemacht, ob die Stadt dazu compctent sei. Absck. 392, 8 45.
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2«. Zölle und Weggclder.

sZürich und Bern: Art. 269, 27i).j

g. Hemmnisse in der Zufuhr aus dem Oestrcichischen.

Arr. 269. 1717. Der Landvogt bringt Beschwerdenhinsichtlich der Hemmnisse der Zufuhr von Früchten
"us dem Oestrcichischen vor und berichtet von dem, waö sich dieser Sache halber mit dem östreichischenVer¬
walter Pappus zu Brcgenz zugetragen. Es wird ihm der Auftrag gegeben, nochmals deßwegen an den Ver¬
walter zu Bregenz zu schreiben und im Falle der Erfolglosigkeit dieses Schreibens ein Mcmorialean die re¬
gierenden Orte zu richten. Absch. 95, 8 12.

6. Zoll zu Fußach, an der Gstaldenbrücke und zu Höchst. Anstand mit Oestreich.

Art. 276. 1717 Der Landvogt bringt Beschwerden vor, daß von östreichischerSeite bei Fußach und au
d" Gstaldenbrücke der Zoll verweigert werde, ferner daß zu Höchst jenseits des Rheins ein neuer Zoll errichtet
"wrdeu fti. Der Landvogt wird beauftragt, wegen der ersten Beschwerde nochmals an den östreichischen Ver¬
walter zu schreiben und im Falle der Erfolglosigkeit ein Memorial an die regierenden Orte zu schicken, sowie
Wenfalls auch über den zweiten Punct. Absch. 95, 8 12. 271. 1717 Der Landvogt wiederholt die Be¬
werben mit dem Beifügen, daß an den Reichsgrcnzen thcils höhere, theilö neue Zölle von den eidgenössischen

swrrcn erhoben werden, daß man selbst von einem Rheinthaler-Schiffc, welches auf der schweizerischenSeite
fahren fti, unter Drohungenden Zoll verlangt habe. Mit seinen darüber geführten Klagen sei er immer

Innsbruck verwiesen worden. Es wird ihm der Auftrag wiederholt, eine „gründliche Deduction" wegen
bw>er Sache zu verfassen, welche dem Abschied beizulegen sei; zugleich wird auch ein Schreiben nach Innsbruck
^wfaßt. Absch. 166, 8 96. 272. 1718. Ausschüsse dcS Rhcinthalö überbringen das verlangte den Fuß-
^Wrzoll betreffende Memorial und »Verden noch mündlich verhört. Daö Memorial wird dem Abschied beigelegt
W>d ml lellu'kiickur» genommen.Absch. l'2'2, 8 9. 16.

e. Zollcxemtion der fünf obcrn Höfe im Rheinthal vom Zoll zu Fußach und an der Gstaldenbrücke.

^ Art. 273. 17111. Der Zollbestchcr zu Fußach und an der Gstaldenbrücke beschwert sich, daß die fünf obcrn
^lädtc oder Höft im Rhcinthal den Zoll für das, was sie für ihren eignen HauSbrauch konsumieren, nicht
Zahlen »vollen. Nachdem aber jene fünf Höfe ihre Zollcremtion für das, was sie in ihre Haushaltung
WW", ^rch Brief und Siegel dargcthan, wird der Zollbcstehcr mit seiner Klage abgewiesen. Jedoch sollen
W^wohner jener fünf Höft für dasjenige, was aus Schrägen geführt und an fremde Orte zu Viertel und
' ^ein verkauft wird, den Zoll bezahlen. Appenzell stimmt bei, wahrt jedoch seine Rechte. Absch. 135, 8 7.

ck. Zoll zu Rhcinegg und Staad.

^ Art. 274. 1711». Es werden die fünf obcrn Höfe im Rhcinthal in ihrer Frciheu vom Zolle für diejenigen
ste in Schuß genommen, welche sie in die Haushaltung brauchen, Rhcinegg gegenüber, welches den Zoll

H stir jolche Dinge, nicht blos für diejenigen, welche „legi- oder kaufweisc verhandelt werden", verlangt.
^ dien-,„ Anlasse wird festgesetzt, daß vier leichte Psenuiuge gleich drei schwere»» des Zolltarifs sein sollen.
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Absch, 135, 8 8. H 275. 1721». Der Landvogt hatte es für nöthig erachtet, aus allen Tariffen, Documcntcn und

Uebungen eine Zolltariffa und Hauszollordnung für den Zoll zu Rheinegg zusammenzustellen, wider welche siä>

niemand beschweren könnte. Zürichs, Bernö und Lucerns Gesandtschaften tragen kein Bedenken, ihre Einwilß-

gung zu geben, jedoch mit dem Vorbehalt, daß ihre gn. Herren dieselbe mehren, mindern oder gar abthuN

können. Die übrigen Gcsanvtcn nehmen sie all i-ulilleanlliim. Absch. 218, 8 32. H 276. 1727. Obigk

Zolltariffa und Hauözollordnung wird mit dem Vorbehalt ratificiert, daß die Orte dieselbe mehren, minder»

oder gänzlich abzuthun sich vorbehalten. Appenzell hofft, daß seine Landlcutc von diesem Zoll befreit sein werde»,

und referiert. Absch. 265, 8 4. II 277. 1730. Appenzell beschwert sich wegen der 1726 vom Landvogt vor¬

genommenen Erhöhung des Zolles zu Rheinegg, will nach der Tariffa von 1656 und bisheriger Uebung

halten sein. Da die erschienenen Abgeordneten von Rheinegg mit den gehörigen Dokumenten nicht versehen si>^'

wird die Untersuchung dem Landvogt übertragen und das Geschäft auf künftiges Jahr verschoben. Absch'

312, 8 24. II 278. 1731. Zur Beendigung der Zollstrcitigkciten zwischen Nheincgg und Appenzell wird eiiU

Commission erwählt, die ein nachher von den Gesandten ratificiertcs Gutachten folgenden Inhalts entwirft-

Die von Appenzell sollen den Zollhaus- und Burgerpsenning nach der Tariffa und Hauszollordnung von 172b

und der Bestätigung von 1727 entrichten, jedoch soll nach dem Abschied von 1669 eines jeden Landmaill^

Hausbrauch (Wein, Kor», Garten- und Obstgcwächs und Bcttgcwand) dessen befreit sein, und zwar waö Ci»ll

mit Säumen wegführt oder auf dem Rücken trägt, jedoch nicht was Einer auf Gewinn oder Gewerb einkauft-

Hat der Zöllner Zweifel, so kann er obrigkeitliche Attestationen verlangen. Dein Zolleinzichcr zu Rheincgg

auch injungicrt, „auf den fallenden Zoll, auch den verordnete» zu Staad genaue Aufsicht zu geben." Hingcg^

sollen die von Appenzell von allen Gütern ohne Unterschied, welche sie zu Rhcinegg ab- und aufladen, a»^

wenn dieselben nicht ins GrcthauS gebracht werden, 2 Den. HauSgcld bezahlen. Den Träglern oder Sackträgcr»

hat jeder Kornhändlcr von 10 Lindaucrviertcln 5, von 12 Vtl. 8 Den. zu gebe». Appenzell nimmt diesen EntwUll

gck rekmonckum. Absch. 324, 8 29. H 279. 1732. Appenzell erhält auf sein Ansuchen noch ein Jahr

schub, um seinen Entschluß über obigen Entwurf abzugeben. Absch. 341, 8 41. H 280. 1733. Appens

Außerrhodcn erhebt dagegen Einspraebe; trotz derselben bleibt es bei dem Beschlüsse von 1731 mit dem

fügen, daß der Landvogt „denselben nöthigen Falls in Erecution zu setzen" habe. Absch. 354, 8 36. II 23t

173Ä. Aus die Klage derer von Rhcinegg, daß Appenzell sich weigere den Zoll nach dem Spruch von 17^

und 1733 zu zahlen und auf die Einrede Appenzcllö, daß zu Staad bis dahin von nichts, als von Wein ^

Zoll bezahlt worden sei, wird der Spruch von 1731 und 1733 bestätigt. Absch. 374, 8 47.

v. .Zoll zu Geißau.

Art. 282. 1710. Abgeordnete des obcrn und untern Rhcinthals beschweren sich, daß sie von Feldkü'^

aus mit eine», neuen Zoll zu Gcißau belästigt werden. Eö wird beschlossen, in dem schon in Baden projektier^

Schreiben alle diejenigen Ocrter namhaft zu machen, an welchen neue Zölle erhoben werden. Absch. 135, 8 9.

283. > 73 1. DaS gcsammtc Rheinthal beschwert sich über den vom obcröstreichischen Zollamt Feldkirch ^

Gcißau in der regierenden Orte Zolldistrict (1716) errichteten Zoll. Die Gesandten, ohne Instruktiv

nehmen die Beschwerde all mktrnonckiim in den Abschied. Absch. 365, 8 17. II 284. 173't. Wegen läch-

Zolles wird ein nachdrückliches Memorial dem kaiserlichen Botschafter übergeben. Absch. 374, 8 51. ff 266'

173? Der Landvogt wird beauftragt, an Zürich Bericht abzugeben, ob der Zoll zu Gcißau noch bestes'

besteht er noch, so soll Zürich deßwcgcn ein nachdrückliches Schreiben an den kaiserlichen Botschafter abgeht
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^len, Zlbsch, 392, 8 37, js 286, I7k!ti. Der Zoll zu Geißau besteht noch; deßwegeu wird wiederum ein nach-

^ülliiches Schreiben an ebendenselben erlassen. 'Absch. 367, 8 35. 287. 173^. Wegen dieses immer noch

stehenden Zolles wird ein Repräsentativnsschreiben an den Kaiser zu schicken beschlossen, welches der kaiserliche

^llchaster mit seinen Officien zu begleiten ersucht wird, Absch, 339, 8 38. ^ 288, t73i». Zürich wird cr-

9>3)t, wen» der Zoll zu Geißau fortbestehe, eine nochmalige Rechargc abgehen zu lassen. Absch, 353, 8 35. h

239, S7/t<>. Da keine Antwort aus das 3738 abgegangene Schreibeil erfolgt, der Zoll sogar seitdem verschärft

worden ist, sv wird Zürich beaustragt, an den Kaiser und nach Innsbruck zu schreiben und diese Angelegenheit dem

^iscrlichen Botschafter zu empfehlen, Absch, 373, 8 36. jj 296, l 7AI DaS Schreiben an den Kaiser ist

dessen mittlerweile«>erfolgten TodeS nicht abgegangen; von Innsbruck ist keine Antwort'gekommen. Zürich

'Ard nun ersucht, eine nachdrückliche Rechargc an den Botschafter abgehen zu lassen, 'Absch, 386, 8 33, >1

^9 l, 17^2. Wiederum keine definitive Antwort; daher eine nochmalige Rechargc an den königlich ungarischen

^vhchaftcr Marchesc de Priö. Absch, 396, 8 39, jss 292. I7^tkt. 'Auch jetzt noch keine definitive Antwort,

^ü'lgt bis Marlini keine, so wird Zürich beauftragt, beim Botschafter nachdrücklich auf eine solche zu dringen.

K3>, z 32.

k. Zoll zu Fuyach, Anstand mit Appenzell.
-i u' ^ w ^ ^ , w, ' ^ ^ ^ ^ ,

Art, 293. I72Ä. Es tvird berichtet, daß der Zöllner bei der Brücke zu Fußach, „obschon die Unterthancn

"dl-'d Rhcinthals zollfrei seilt sollen, die ungehörigen Landlcutc von 'Appenzell mit Zöllen belege." Dem Land-

^tst wird iit Folge dessen aufgetragen, den Zöllner mit der Tariffa vor sich zu bescheiden und die Sache zu

versuche,, Absch. 221, 8 33. 293, 172? Der Landvogt berichtet, daß sich bei der Untersuchung er-

^A'cn habe, daß niemand des Zolles auf der Fußacherbrückc befreit sei außer den Rheinthalem, wenn sie etwas

ihrem Hausgebräuche gekauft haben. Demnach wird verfügt, daß niemand von diesem Zolle frei sein soll,

"Ußer wer die Eremtion beweisen könne, Außcrrhoden aber erklärt, daß, weil cS ein mitrcgierendcr Ort sei

ou- ^ Ftlßacherbrücke eontribuierc, seine Landlcutc vom Zolle befreit sein sollen, 'Absch. 232, 8 36.

^ ?72t». Aus den nochmaligen Antrag Appcnzclls auf Zollsreihcit seiner angchörigcn Landlcutc an der

A'acherbrücke lassen es sämmtliche Gesandten beim vorjährigen Beschlüsse bewenden. Absch, 238, 8 23.

x. Wcggeld zu St. Margaretha.

^ Art. 296. 172<». Slppcnzell will daö dem Hos St. Margaretha 1586 bewilligte und 1669 bestätigte
'tzgcld von einem Batzen auf den Wagen nicht zahlen. Es wird aufgefordert, seine vermeintliche Eremtion

^uerhulb lcchs Monaten vor dem Landvogt darzuthun; dieser hat dann die Gründe beider Parteien in die Orte

Achten, Absch, 238, 8 22. ß 297. Z 727. Der Hos St. Margaretha wiederholt seine Beschwerde,

wird tzest„won, daß die Landleute von Appenzell das Weggeld gleich den übrigen Orten zu bezahlen'

Beide Appenzell protestieren dagegen; es wird ihnen aber aus ihren Wunsch noch immer gestattet, ihre

^'"»ion durch Brief und Siegel zu beweise». 'Absch. 265, 8 16.

-1. Verkam»,nisz wegen deS Weinlaufs und des NebbauS mit der Stadt St. Gallen.

Art. 298. Z 7I«. Den Ausschüssen des untern Rheinthals wird das jcweilcn von 15 zu 15 oder 16 Jahren

eucrle Verkommniß mit der Stadt St. Gallen, betreffend den Wcinlauf und daö Bauen nebst andern dem
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anhängigen Dingen nach Anbringung einiger Verbesserungen ratificiert. Absch. 122, 8 16. js 299. 172?-
Die drei Höfe Bcrnang, Haslach und St. Margaretha hatten wegen des Rcbbaus und Weinlaufs den 2-1. ScP-
tember 1726 neuerdings einen Vergleich mit der Stadt St. Gallen auf 25 Jahre geschlossen. Derselbe wird
ratificiert. Absch. 265, 8 7. h 300. 17 27. Da ferner Altstättcn, Marbach und Balgach, welche bis dahi»
in Verbindung mit oben genannten drei Hosen auch einen Vergleich wegen deö Rcbbauö und WeinlausS >»^
der Stadt St. Gallen hatten, der aber jetzt auch ausgelaufen war, und ihnen die Ausnahme in jenen neue»
Vergleich von den drei Hofen verweigert wurde, so wird ihnen auf ihre Beschwerde geantwortet, sie sollten sich
nochmals um die Aufnahme bewerben; werde sie ihnen wiederum verweigert, so sollten sie „einen eignen Weil»
laus machen." Absch. 265, 8 8.

22. KriestSsachen.

a. Schützenwescn.

Art. 301. 1727. Auf die Bitte des Hofes St. Margaretha um eine jährliche Schützcngabe wird der
Landvogt beauftragt, die Sache zu untersuchen und etwa eine Reparation mit andern Höfen eintreten zu lasse»'
Absch. 265, 8 9. 302. 172«. Das Quartier Bernang bittet um eine Schützcngabe ähnlich derjenige»,
welche die übrigen drei Quartiere (im Betrag von 30 Gld.) erhalten. Es wird für gut befunden,diese 40 Glt»
unter alle Quartiere zu vcrthcilcn. Absch. 281, 8 36.

k. Werbung.

Art. 303. 17lt<». In Folge einer Anzeige und Untersuchung,aus welcher sich ergicbt, daß Hauptmann Reit»
von Chur zu Hcrbrugg unerlaubter Weise Einheimische und Fremde angeworben und in savoyischc Dienste habt
abführen lassen, ja sogar eigenhändig Werbscheine ausgestellt habe, wird Reibt zu 200 LouiSV'or und zur
zahlung aller Kosten verunhcilt. Werden dieselben innerhalb zweier Monate nicht bezahlt, und wird die App^
lation an die Orte nicht interpelliert, so soll der Landvogt crcquiercn. Alle, welche sich Aehnliches haben
Schulden kommen lassen, soll vcr Lanvvogl strafen. Absch. 407, § 48. ^ 304. 17117 Dem Haupima»»
Reibt wird die Strafe von 200 Louiöd'vr aus 100 herabgesetzt. Absch. 422, 8 34.

211. Kivchensachon.

(Fünf katholischeOrte und Abt St. Gallen: Abt. 305. Sieben katholische Orte und Abt St. Gallen: Art: 306. Zürich und B-r»'
Art. 303—311. Zürich, Bern, evangelisch Glarus und Außcrrhodcn: Art. 313. Katholische Orte : Art. 312.j

a. KatholischePfarreien.

Art. 305. 1721. Die Gesandtschaftdes Abts von St. Gallen eröffnet den Gesandtschaftender V kalh^
tischen Orte, daß im ober» Rheinthal die katholischen Pfarreien „untertrieben und beschwert würden" lind spriä^
den Wunsch aus, daß auf nächste Jahrrcchnung deßwegen instruiert werden möchte. Absch. 176, 8 7. Ü
306. 1722. Ausschüsse der Katholiken von Altstätten, Marbach, Bcrnang und andern Orten geben de» ü»
tholischen Gesandten Beschwerdeschriften ein, deö Inhalts, daß sie sowohl wegen der Kirchenlegate,als eigcw'»
Güter gegen den Landsfriedcn belästigt werden. Die Beschwerdenwerden <«1 M5li',ioiuli,n, in den Abseht
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wenden lassen und die Abgeordneten heim und ab den Kosten weisen. Ab,ch. 2,8

b. Stiftung für junge Leute, welche sich dein Kirchcndienstewidmen.

Art. 308. 172i>. Johannes Jndermauer von Bcrnang und seine Ehegattin sprechen gegen die Gesandt-
^lasten von Zürich und Bern den Wunsch aus „zum Besten und zur Aufnahme des evangelischen Wesens im
"Nheinthal, zu Unterhalt und Unterweisung zweier Knaben in Zürich und Bern, diesen beiden Ständen ein
"Uamhaftcö Legat und eine Stiftung zu machen." Die Gesandten billigen ihren Entschluß, wünschen ein
Annuliertes Projcet des Instruments und wollen dann solches -><I relvroinlum nehmen. Absch. 299, 8 20. i!
^9. 17t0. Die Stiftung des Johannes Jndermauer und seiner Hausfrau Judith Schneider im Betrag von
^990 Gulden wird genehmigt und der Landschrciber beauftragt, cur Instrument darüber auszufertigen und beiden
ständen einzusenden. Absch. 315, 8 2K. ^ 310. 1733 ObigeS von Johannes Jndermauer den 4. August

und den 1. Mai 1731 gemachte und angenommene Legat zu Unterhaltung einiger Alumnen wird wegen
^nkelmuth des Stifters zu annullieren beschlossen. Absch. 389, 8 4. ^ 311. 1733. Die Cassation erfolgt,
^sch. 395, 8 24.

e. Gemischte Ehen.

Art. 312. 1732. Der Abt von St. Gallen läßt folgende Beschwerde vortragen. Ein Katholik hatte
b ) mit einer lutherischen Frau verhcirathct, und, obgleich im Ehccontracl klar gesagt sei, daß alle Kinder ohne

verschied des Geschlechts katholisch erzogen werden sollten, so wolle doch der Prädicant, wenn ein Töchtcrlcin

^ Welt komme, dasselbe lutherisch erziehen lassen. Die katholischen Gesandten antworten, daß in Ansehung
^ Landöftiedens nicht wohl zu remcdiercn sein werde. Absch. 342, 8 k.

4. Acceß Außerrhodens zu den evangelischenPfarrpfründen.

Art. 313. 1741. Nachdem Zürich bei Bacanz der Pfarrpftündc Rheincgg von Außcrrhodcn einen seiner
"bleute gefordert hatte, um denselben in den Dreicrvorschlag zu sehen, wünscht Außcrrhodcn, daß für die

»nft bestimmt werden möchte, in wie weit es den Zugang zu den geistlichen Bcncficicn im Nheinthal habe

^b macht instructivnSgcmäß den Lorschlag, daß man ihm gestatten möge, bei jeder Lacanz der Pfründen
^"rgg und Thal einen seiner Angehörigen in den Dreicrvorschlag zu geben, da, abgesehen davon, daß cö

^regierender Ort sei, die Pfarrgemeinde Thal zu einem namhaften Thcilc aus appcnzellischen Landlcutcn
^he, und Appenzell Kastvogt dieser Gemeinden sei. In Beziehung auf die Pfründen Balgach, Marbach,

hätten, Bcrnang und St. Margaretha will cS wie GlcftuS considcricrt sein. Zürich dagegen will keinen

sieb^^^ ^ ben Pfründen zulassen und macht instructionsgemäß den Lorschlag, daß bei Lacanz einer jener
bi/" Zürich einen Landmann von Appenzell in den Dreicrvorschlag sich so lange geben lassen wolle,

ew Appenzeller eine Pfründe erlangt habe; daß aber dann so lange, bis jene von dem Appenzeller innc-
K labte Pfründe erledigt sei, kein Appenzeller in den Dreicrvorschlag gesetzt werden solle. Beide Anträge werden
" Abschied genommen. GlaruS verwahrt seines gcsammtcn Standes Rechte und erklärt, daß ihm solches
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nicht präjudicierlich sein möge. Zürich hört diesen Vorbehalt mit Verwunderung an, hält denselben dem aarauisäB

Vertrag von 1740 zuwiderlaufend und protestiert feierlichst wider denselben. Absch. 482, 8 19.

24! Locales.

^Katholische Orte und Abt St. Galleu: Art. 314, 370. Zürich uud Bern: Art. 316, 318, 346, 363, 366, 375, 379, 380, 3^,
429, 433, 434, 436, 441, 459 , 460 , 472-474. Fünf katholische Orte: Art. 317, 331, 353, 415. Katholische Orte: Art. M-
340, 355—361, 365. 414, 462, 466. Evangelische Orte: Art. 327, 342, 344, 347, 362, 41>, 412, 421, 424, 463. Füns katholW
Orte uud Appeuzell-Jmierrhodeu: Art. 352, 367. Zürich, Bern und Abt St. Gallen: Art. 363, 369, 371—374, 381—336, 421
428, 430— 432, 435, 437. Acht Orte: Art..389, 471, 475. Zürich, Bern und Glarus: Art. 393, 398 , 468—470. Zürich, B-r«
und evangelisch Glarus: Art. 395, 423. Zürich und Abt St. Gallen: Art. 425, 426. Fünf katholische Orte und katholisch Glarus

Art: 461. Bern und Glarus: Art. 467:f

4. Veruang.

n. Parität.

Art. 314. 1.712. Ammanu Jakob Federcr und Mithastcn von Bernaug beschweren sich bei den kath^

tischen Orten wegen mehrerer Punctc, welche von der andern Religion den Katholischen »vollen aufgebürdet

werden. Aus ihre bei den Gesandten Zürichs vorgebrachte Beschwerde und auf ihre Bitte, man möchte sie doä)

bei der besiegelten ihnen übcrgebeneu Kapitulation schirmen, halten sie von Statthalter Ulrich die Antwort rn

halten, daß alles durch den Frieden abgcthan sei. Der Gesandte des Abtes von St. Gallen glaubt, daß dich"

Leuten in der Parität schwerlich zu helfen sein werde, indessen recommendicrt er seines Fürsten Recht in dck

Hoffnung, daß man ihn nicht werde stecken lassen. Die übrigen Gesandten sehen auch die Unmöglichkeit dck

Hülse ein, beauftragen aber einen Ausschuß, bei jedem Pnncl des Memorials beizufügen, was diese Leute i"

thun oder zu lassen hätten. Absch. 2, 8 0.

In Schule.

Art. 315. 1721. Eine Abordnung von Bernang beschwert sich, daß der Gemeiyde die Collatur ihftö

Schulmeisters wolle streitig gemacht »verden, und daß dabei nach dem Tenor des Aaranerfriedcns verfahrt

werde, angeblich weil sie diese Collatur 1712 durch Konrad Jndermaucr Zürich ccdiert hätten, während dicffr

niemals einen Befehl zu einer Ccssion gehabt habe und sie selber die Schule gestiftet und jeweilcn den

meister"gefetzt hätten. Zugleich bitten sie, daß dem Dierauer, welcher zuwider des Landvogts Befehl Schu^

zu halten befohlen, die vom Landvogte diktierte Buße erlassen werden möchte. Diese wird auf die Häff^

reduciert. Hingegen widersetzt sich Zürich, daß die Sache dem Abschied inseriert »verde, da es sich hier b>^

um eine Civilappellation wegen der über Dierauer verhängten Buße handle und das andere Geschäft als ei>v

Kirchen- und Schulsache vor diese allgeineinc Sitzung nicht gehöre. Bern hat von diesem Handel nichts gew»^

und läßt es bei der landsfriedlichen Declaratio» bcMNden. Die V katholischen Orte sind der Ansicht, daß dies'

Sache nicht »nie cilr landsfriedliches Geschäft behandelt »verden könne, wollen die Bcrnangcr anhören und sie, wc""

sie ihr Recht beweisen, bei demselben schützen. Die Gesandtschaft von evangelisch Glarus erklärt, daß,

die Ortc nut Zürich in dem Frieden tractiert, ihren Stand nichts angehe, daß sie aber in derlei und in ander"

Angelegenheiren sich dessen Recht brstens vorbehalte. Katholisch GlatüS und beide Appenzell eröffnen, daß ih»e>d

da sie sich im Kriege Neutral gehalten, der Landsfricdc nichts derogieren könne und behalten sich ebenfalls ffss

Recht vor. Nachdem nick'-Zürich nochmals dagegen protestiert, daß diese die Schule uNd-däs Diaconat Z"

Bernang betreffende rein ländsfriedliche Sache dein Abschiede einverleibt »verde, uud beigefügt hatte, daß niä)^
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Conrad Jndcrmaucr allein, sondern der Pfarrer und Dccan des Ortö a»6 Auftrag der ganzen Gemeinde die

verhandelt habe; nachdem es ferner darauf angetragen hatte, diese unruhigen Leute in Zukunft abzuweisen,

^ lassen die Gesandte» Berns ihrerseits die Erklärung in den Abschied setzen, daß, wenn Zürich aus seiner

^rotcstation beharre, künftig, wenn in andern Sachen ein oder daS andere Ort nicht beistimme, die Sache auch

'"chr in den Abschied gesetzt werden solle. Die V katholischen Orte nebst GlaruS beziehen sich aus ihre frühere

Erklärung. Absch. 175, 8 l2. ^ 316. 1721. Zürich setzt Bern von dem Stand dcö Geschäftes in Kenntniß

"ud wünscht Berns Ansicht über das neulich ihm zugesandte Faktum zu vernehmen. Bern hat darüber noch

leinen Beschluß gesaßt, will seiner Zeit denselben schriftlich mitthcilcn, wünscht aber, daß durch Einschlagen

eines Mittelweges die Sache beigelegt werde, und referiert. Absch. 185, 8 7. ß 317. 1722. Die V kalho-

Pchen Orte wollen den klagenden Bcrnangcrn zwar zum Verhör verHelsen, aber kein Geschäft daraus machen.

Ai'lch. 189, §4. 318. 1722. Auf die Nachricht, daß die Bernanger zwei Schulmeister eigenmächtig bestellt

u»d den Diacon daselbst aus dein Besitz gcthan hätten, werden Abgeordnete „der größern und der kleinern

Partei" nach Baden bcschiedcn und aus den im März zu Baden gemachten Vergleich gewiesen. Die größere

Partei wird übcrdicß noch schriftlich von ihrem eigenmächtigen Verfahren abgemahnt und von dem Willen der

sandten in Kenntniß gesetzt. Die Gesandten Zürichs und Berus sind übrigens darin einig, daß dieses Geschäft

^ ein landsfriedlichcs, nicht als ein Ncgierungögcschäst zu behandeln sei. Absch. 193, 8 21.

c. Kirche.

Art. 319. 17 t I Zürich berichtet, daß cö ohne Präjudiz für den schwebenden Eollaturstrcit nach Etlc-

^ßung der Pfarrei einen VieariuS nach Bcrnang gesetzt habe, daß aber die von Bcrnang diesem VieariuS daS

^krundhauS versagt, sich Zürich gegenüber ungebührlich benommen und den Landvogt durch Vorschlagung dcS

Uchtes sänuntlichcr Orte an der Erecution gehindert hätten. ES wird beschlossen, der Pfarrviear solle ohne

irazudiz in daS Pfarrhaus und den Genuß der Einkünfte immitticrt, eine Untersuchung vom Landvvgt gegen

^ Achtbaren eingeleitet und dieselben mit Vorbehalt der Appellation zur Corrcction gezogen werden. GlaruS

^ instruiert, beide Thcilc anzuhören, und das Billige und Justizmäßigc zu verordnen. Absch. 489, 8 38.

17^1. Der fürstlich-sanctgallische Gesandte läßt, obgleich dem VieariuS, ohne daß der Abt darüber vcr-

"°»uncn worden, das PfrundhauS angewiesen worden sei, die Sache um dcS Friedens willen bewenden, jedoch

Astie Präjudiz. Absch. 480, 8 39. 321. 1741. Zürich berichtet, daß der Pfarrviear noch nickt inS Pfarr-

"w eingelassen worden sei. In einem Schreiben, in welchem sich die Bcrnangcr entschuldigend erklären, äußern

^ Üch in Beziehung auf den schwebenden Eollaturstrcit, daß cS scheine „als haben die Gnaden und Herrlichkeit

dieses Geschäfts halber bei zwanzig Jahren erduldeten Kosten mit erbarmenden Augen angesehen",

erblicken darin die Zulage, als hätten sie ihnen diese Kosten verursacht. Es wird den

^nangcrn geschrieben, sie hätten den VieariuS sofort in daS PfrundhauS einzusetzen und wegen ihrer ungc-

Aufführung durch eine Abordnung bei Zürich Abbitte zu thun und gegen die Fehlbarcn die abschicd-

"Pügc Corrcction eintreten ^u lassen. Absch. 480, 8 40.

Ii. Bcrnang und Marbach.

Art. 322. 1711t. Appenzell-Jnnerrhodcn beschwert sich, daß die Stiftungen ihrer Angehörigen zu Obcrcgg

Hirschberg, welche nach Bcrnang und Marbach pfärrig sind, in die Theilung zwischen beide Religionen

110''
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genommen, daß diese Leute überhaupt in ihren Rechten und Kircheilgütern und dem Zugang der Kirche benach-

thciligt worden seien. Der Anzug wird all retvmnclum genommen. Absch. 23, 8 1. !I 323. !7!Ä Obgleich

Zürich und Bern in Betreff obiger Beschwerde Jnnerrhodens es lediglich bei dem klaren Buchstaben des Lands¬

friedens bcwcnven lassen wollen, so wird von den andern Gesandten doch befunden, daß dieser Friede nicht

disponiere, daß dergleichen >üa I»F->tamicht in die Theilnng fallen sollen. Es soll über jeden einzelnen Puuct

besonders erkannt werden. Glarus ist ohne Instruction und referiert. Absch. 46, 8 15. 324. >715 Die

katholischen Gesandten vereinigen sich dahin, ihre Forderung, daß die ,'ia lexata den Katholischen zum voraus

erstattet werden sollen, in ein Memorial zu fassen, und wünschen Einstimmigkeit. Absch. 63, 81. 325.

17!». Appenzell-Jnncrrhoden protestiert dagegen, daß die Gelder für gestiftete Jahrzcitcn und die i>ü, lep-ü»

unter die Thcilung der Kirchengüter fallen. Zürich und Bern lassen es beim LandSsricden und dem vorjährigen

Abschied bewenden, die katholischen Orte bei ihrer frühern Erklärung. Absch. 62, 8 22. jj 326. !7!8 Inner-

rhoden verlangt nochmals die Ausscheidung der von seinen Angehörigen zu Hirschberg und Oberegg nach Bernaus

und Marbach gestifteten pm IsAsta. Zürich und Bern erklären, daß die Theilnng des dortigen Kirchenguts zu beider

Religionen Zufriedenheit vorgenommen worden sei, wollen aber eine Erläuterung wohl anhören; die katholische

Orte wollen es bei den alten Fundationen und Ordnungen bewenden lassen. Man vereinigt sich dahin, daß

Appenzell ein specisiciertes Memorial über diese Sache den Orten einsenden möchte. Absch. 122, 8 14. !!

327. !7I!1. Zürich, Bern, evangelisch Glarus und Appcnzell-Außcrrhoden antworten ans Jnnerrhodens Be¬

schwerde, daß die Theilung zu beider Religionsgenossen Vergnügen vorgenommen worden sei; übrigens sei mau

bereit, specificierte Beschwerden zu vernehmen und nach dem Recht und namentlich nach dem LandöftiedeU

darüber zu entscheiden. Absch. 137, 8 15. 328. !7!i». Jnncrrhodcn stellt den Antrag, daß die von ihre»

Landleutcn zu Hirschberg und Obcregg nach Bcrnang (715 Gld. 54 Kr.) und nach Marbach (693 Gld.) csi-

stifteten Pia lozata vor der Theilung des Kirchengutes möchten herausgegeben werden. Die katholischen Orte

wollen entsprechen und Drittmanns Recht nicht durch den Aarauerfrieden beeinträchtigt wissen. Zürich bezieh

sich auf seine frühem Erklärungen und den Aarauerfrieden, so wie auch auf den Umstand, daß die Theilung

zu beiderseitiger Religionsgenossen Zufriedenheit vollzogen worden sei. Bern will eine Revision der Kirchs

gutstheilung gestatten, aber gemäß „Satz- und Ordnung nnd dem Landsfrieden". Außerrhoden will es bei der

vorgenommenen Theilung bewenden.lassen. Evangelisch Glarus findet es billig, daß bei der Theilung dien

Stiftungen berücksichtigt werden. Absch. 135, 8 16. 329. !72». Innerrhodcn wiederholt seinen Antrag und

daS um so dringender, da von den Evangelischen das ihnen zugctheiltc Gut „so liederlich vcrthan werde". Zürich

beruft sich auf seine frühern Erklärungen und auf die Disposition des Landsftiedens. Bern wie 1719. D^

katholischen Orte finden Jnnerrhodens Begehren begründet. Absch. 154, 8 13. ^ 339. !72! Jnncrrhodcn

verlangt, daß dem vorjährigen per w-siera ergangenen Abschiede nachgelebt werde. Zürich beruft sich wieder

auf seine frühem Erklärungen, will aber eine Revision gestatten, wenn auf einzelne Puncte sich beziehende

Gründe für eine stattgehabte Läsion vorgebracht werden; es bestreitet, daß in solchen Fällen die Majora cut¬

scheidend seien. Bern bleibt bei seiner Erklärung von 1719; ähnlich auch die katholischen Orte. Evangclhch

Glarus will auch eine Revision gestatten. Absch. 175, 8 11. I! 331. !722. 'Die V katholischen Orte lu-

schlicßen, Innerrhodcn auf der Jahrrechnungstagsatzung in seiner Zurückfvrdcrung der pia logata zu unterstütze-

Absch. 139, 8 3. 332. !722. Innerrhodcn wiederholt seine Forderung. (Es redet hier auch noch veU

Stiftungen nach Altstätten und andern Orten.) Der Landvogt und der Landschreibcr werden, um das GeschO

einmal zu beendigen, beauftragt, die specificierten Ansprüche in p-uiwte rolixinnis zu untersuchen nnd eine»
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Bericht darüber einzugeben. Absch. 190, 8 27. jj 333. 1723. Die Specification jener pia lopata wird durch

Commission untersucht. Zürich, Bern und evangelisch Gleims nehmen dieselbe ack iskorknäum und wollen

^ den Gemeinden Bcrnang und Marbach zugestellt wissen, damit sie, wenn sie dagegen Erccptioncn zu machen

^bcn, dieselben bei Zeiten eingeben können. Die katholischen Orte bleiben bei ihren frühern Erklärungen. Die

bei diese», Aulasse von Abgeordneten katholischer Religion wegen der Kirchcngutstheilung von Bernang, Alt-

stätte», Thal und andern Orten vorgebrachten Beschwerden wollen die katholischen Gesandtschaften berücksichtigen,

evangelischen abweisen. Absch. 207, 8 28.

«k. Thal.

n. Collatur der katholischen Pfarrei.

Art. 334. 1713. Appenzell-Jnncrrhoden verlangt nach einem Brief von 1487, daß die Pfarrpfründe zu

^hal durch einen Priester von Jnnerrhoden „allwegen" besetzt »verde. Der schriftlich eingegebene Anzug wird

^ l'<ckoi'v»clum genommen. Absch. 23, 8 1- !! 335. 171Ä. Jnnerrhoden wiederholt sein Begehren und fügt

daß, >»enu eS einige Zeit sein CoUaturrecht nicht ausgeübt habe, dieß nur auö Mangel an Priestern ge-

lA)cn ES wird erwidert, daß sein CoUaturrecht ihm für diejenigen Zeiten nicht bestritten werde, in welchen

Menzel! allein daö Rheinthal beherrscht habe; hingegeil sei, seitdem das Rheinthal mit allen Rechten auch an

.^andern regierenden Orte gekommen sei, auch dieses CoUaturrecht „an selbige sammentlich gewachsen"; übrigens

^ bieje Pfarrei seit unvordenklicher Zeit vom Landvogt in der regierenden Orte Namen besetzt worden, ohne

"b ApplMzlR Einsprache eingelegt habe. Die zürcherische Gesandtschaft behält ihren Herren und Obern ihr

HA)t rwx lM)olischen Orte sprechen die Hoffnung auö, daß Appenzell die mitrcgicrendcn Orte bei dem

osseß der Collatur werde „beruhen" lassen. Absch. 40, 8 15. 330. 171» Jnnerrhoden erklärt in einem

c»ioriale, daß es auf das ausschließliche CoUaturrecht verzichte. Absch. 02, 8 24.

l». Kirchcnrechnung.

Art. 337. 1713. Appcnzcll-Jmierrhoden beschwert sich, daß cS bei der Kirchenrechnung zu Thal übcr-

worden sei, während bis dahin beide Landammänncr von Appenzell derselben beigewohnt hatten. Der

wsty all i-olbreiickiim genommen. Absch. 23, 8 1- I! 338. 171A. Zürich und Bern lassen eö, da die

^ Gemeinden Rhcincgg, Thal und Luzcnberg das Kirchengut in aller Freundlichkeit gctheilt hätten und der

">euitlich>! Posseß Appenzellö »licht hinlänglich dargclhan worden sei, hicbci bewenden und hoffen, daß Appenzell

>vv ^'^l>c, daß seine Deputierten bei der Kirchcnrechnung nicht nothwcndig seien. Die katholischen Orte

dst ^ Appenzell das Recht des Beisitzes bei derselben zugestehen, jedoch mir den geringsten Kosten. Sollten
Eidgenossen von Thal aber bittlich von Appenzell erhalten, daß es sie mit seiner Anwesenheit verschone,

llnd^' Absch. 40, 8 15. jj 339. 171». Jnnerrhoden wiederholt seine Beschwerde. Zürich

sriil^ beim Landsfriedeu und beim vorjährigen Abschiede bewenden, die katholischen Orte bei ihrer
>wl Erklärung. Außcrrhovcu behält sich das Recht vor, der Kirchcnrechnung seiner Religion zu Thal bei-

'°hncn. ^ diesem Anlasse gicbl der katholische Pfarrer zu Thal eine Beschwcrdcschrift wegen Beeinträch-

^ "g der Katholiken, Beschränkung in Ausübung des Gottesdienstes und in der Armenunterstützung ein.

340 ^^Werbeschrift soll den Orten und im Auszüge dem Landvogt mitgctheilt werden. Absch. 02, 8 22. jj
Jnnerrhodcns Beschwerde wird auch in der Confercnz der katholischen Orte besprochen, ein Gut-
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achten abgefaßt und der Wunsch nach Einstimmigkeit ausgesprochen. Absch. 63, 8 1. 341. 474k Innere

rhoden wiederholt seine Beschwerde. Absch. 80, 8 27. 342. 474K. In der Konferenz der evangelische»

Orte spricht Appenzell-Außerrhodcn die Hoffnung aus, daß, da zu Thal das Kirchengut verthcilt sei, ein Ge¬

sandter Außerrhodcns der evangelischen, einer Jnnerrhodens der katholischen Kirchenrechnung daselbst beiwohne»

»verde. Absch. 82, 8 26. 343. 1717. Beide Appenzell wiederholen ihr Begehren. Zürich und Bern lasse»

es bei ihren Erklärungen von 1714 bewenden; ebenso die katholischen Orte; sie wollen Drittmanns Recht gl-

wahrt wissen, das sie Appenzell beim Friedensschluß deutlich vorbehalten hätten, zumal da der Wille des Testators

hiemit übereinstimme. Der Gesandte von evangelisch Glarus glaubt ein Mittel vorschlagen zu können, dü

Sache beizulegen, durch welches einerseits dem Landsfriedcn nichts derogiert, andrerseits die Rechte Appenzells

nicht verletzt würden, will es aber dermalen nicht eröffne». Der Gesandte Jnnerrhodens erinnert Zürich dara»,

daß es seiner durch einen Erpressen geschickten Mahnung, es möchte sich beim Kriege neutral verhalten, nach¬

gekommen sei, und verlangt, daß jetzt das damals daran geknüpfte Versprechen, daß der Krieg ihm an seine»

Rechten nichts präjudiciercn soll, gehalten werde. Absch. 106, 8 36. 344. 4747. Außerrhoden wieder!)»»

vor den evangelischen Ständen sein Ansuchen, daß sie ihm zum Beisitz seines Landammanns bei der evangl-

tischen Kirchcnrechnung zu Thal verhelfen möchten. Es wird ihm von den übrigen Gesandtschaften der Wunsch

ausgesprochen, es möchte dieses Ansuchen fallen lassen. Absch. 104, 8 23. Ij 345. 4748 Beide Appenzell

stellen nochmals ihr Verlangen. Zürichs und Berns Gesandte machen den doppelten Vorschlag zu endliche

Beilegung der Differenz: Entweder soll der Landammann Jnnerrhodens der katholischen und der Landamma»»

Außerrhodcns der evangelischen Kirchcnrechnung zu Thal beiwohnen, oder es sollen zu Ersparung der Kosten dl»

beiden Landammännern die respectiven Kirchcnrechnungen nach Hause gesandt und eine Honoranz bezahlt werde»'

Die katholischen Orte wollen Appenzell in seinen Rechten nicht gekränkt wissen, da Drittmannö Recht im Friede»

vorbehalten sei. Evangelisch Glarus wünscht die Beilegung des Streits durch die vorgeschlagenen oder durch

andere Mittel. Alle Gesandten hinterbringen die Vorschläge ihren gn. Herren und Obern. Absch. 122, 8 14- ^

346. 17411. Auf ein Schreiben Außerrhodens, in welchem dieser Stand wiederum die Anwesenheit seines Land-

ammanns bei der Kirchenrcchnung zu Thal beansprucht, während die von Thal und Rhcincgg evangelisch^

Religion dagegen sich verwahren, wird beschlossen, sich bei Appenzell zu informieren, ob der vorjährige Jalff-

rechnungsabschied von beiden Rhoden ratisiciert worden sei, oder was es für eine Bcwandtniß damit Hai»'

Absch. 133, 8 5. jj - 347. 171!t Außerrhodcn beklagt sich gegen die evangelischen Stände, daß sein La»d-

ammann trotz dem lctztjährigen Abschiede zu der evangelischen Kirchenrcchnung von den Evangelischen zu Th^

und Rheinegg nicht zugelassen worden sei. Es wird der Beschluß wiederholt, daß die beiden Landammän»^

der beiden Rhoden jeder der Kirchenrechnung seiner Religion beiwohnen soll; es bleibt bei den bisherigen El»^

lumenten. Die evangelischen Landvögte, obgleich Kastenvögte dieser Kirche, sollen der Rechnung nicht beiwohnt

ein katholischer mag es, wenn die Leute seiner Religion ihn beiziehcn wollen. Evangelisch Glaruö verlang

aber den Beisitz für einen Landvogt seines Ortes. Von den beiden evangelischen Pfarrern soll abwccholunP'

weise einer den Beisitz haben, die Rechnung aber nachher beiden mitgetheilt werden. Außerrhoden verlang

auch für einen seiner Geistlichen den Beisitz wegen der vielen Kirchgenosscn aus seinem Lande. Absch. 1^'

g ck3. 348. 471». Beide Appenzell bringen ihre frühern Begehren wieder vor. Die katholischen Ol»'

stimmen Jnnerrhoden bei und wollen wiederum Drittmanns Recht durch den Aarauerfricden nicht bcinträchtiih»

lassen. Zürich beruft sich auf seine frühem Erklärungen. Bern und evangelisch Glarus finden es am pasfi'»^

sten, daß bei der katholischen Kirchenrcchnung ein katholischer, bei der evangelischen ein evangelischer Landab
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wann beiwohne. Absch. 135, 8 16. ß 349. 1719 Der Landvogt stellt die Frage, ob nicht auch er, da der

Herrschaft die Kastenvogtei zu unserer l. Frauen Gotteshaus der Pfarrkirche zu Thal, wie auch die Collatur und

^"Kirchenfatz des Leutpriesters und Prädicanten daselbst gehöre, bei der Kirchcnrechnung Beisiß haben sollte, was

Üu einigen Jahren nicht mehr geschehen sei. Diesen Anzug nehmen Zürich und Bern, da sie ohne Instruction

Wrd, !„> n!Ü!in,ntnm. Zürichs Gesandte beziehen sich indessen lediglich aus den Aaraucrfriedcn, welcher klar

disponiere. Die katholischen Orte lassen cS bei den althergebrachten Rechten und Gerechtsamen hinsichtlich der

^'llatur, des Kirchensatzcö und der Kastenvogtei bewenden und geben nicht zu, daß jener Friede in dergleichen

"Ücn und klaren Rechten etwas ändere. Glarus und Appenzell beider Religionen behalten sich ihre durch den

Äaraucrfrieden nicht geänderte» Rechte vor und verlangen, daß ein Auszug aus dem Urbar (Fol. 123.) dem

Ebschied beigelegt werde. Absch. 135, 8 17. ß 350. 1729. Der Landvogt fragt nochmals an, ob er als

^ollmor, Kastcnvogt und Rechenhcrr des Gotteshauses unserer l. Frauen zu Thal den Bcisiß bei der Kirchen-

^chnung daselbst haben solle. Jnucrrhodcn wiederholt seine Ansprüche an den Bcisiß bei der Kirchcnrechnung,

^»ßcrrhodcn bleibt in Beziehung auf Collaturrecht und Bcisiß bei dem LandSsricdcn und bei seinen frühem

Klärungen. Zürich ist der Ansicht, daß seitdem die dortigen Kirchcngüter gcthcilt seien und die Verwaltung
selben den Angehörigen jeden Thciles überlassen sei, der Bcisiß des Landvogtö nicht mehr nöthig sei; sollte

ohne größere Beschwerung des Kirchenguts ein Landvogt „von RcspcctS wegen" beiwohnen wollen, so

man eS endlich auch zugeben. Bern will den Beisiß bei den Kirchcnrechnungen beider Religionen den

"den Landammänncrn gestatten, obgleich es gerne gesehen hätte, daß sie sich dicßfallS accommodicrt hätten.

katholischen Orte vindicicrcn ebenfalls das Collaturrecht aller Pfarreien den regierenden Orten, und in

^eff des BcisißcS beziehen sie sich auf die klare Reservation der Rechte, welche für Appenzell beim Aarauer-

w "i gemacht worden. Jnnerrhoden dringt bei diesem Anlasse darauf, zu vernehmen, ob seinetwegen, das im

neutral gewesen, und dem im Frieden seine Rechte vorbehalten worden, die Majora gelten sollen und

klangt, daß man es ihm in den Abschied setze. Zürich entgegnet, daß weder vor noch nach dem Landsfricdcn

^ dergleichen Dingen die Majora gegolten hätten. Absch. 154, 8 13. ss 351. 1721. Die beiden Appenzell

^chcn wiederum den Bcisiß bei der Kirchcnrechnung zu Thal an. Zürich, wie früher. ES fügt noch bei,
"errhoden werde nicht mehr begehren können, als den Bcisiß bei der katholischen, und Außcrrhodcn den bei der

^ugclsiehcn Kirchcnrechnung, zumal da der Landvogt im Namen der regierenden Orte bcizusißen und zu vigi-

"> die Jncumbenz habe. Bern wünscht, daß Inner- und Außerrhoden sich miteinander vereinigen möchten,

wie Bern, fügt aber hinzu, daß es wohl leiden möge, daß bei der katholischen Kirchcnrechnung der

^)oli>ch<^ ßei der evangelischen der evangelische Landammann den Beisitz habe, oder auch beide beiwohnen.

^ ^ übrigen Orte wiederholen ihre frühem Erklärungen. Absch. 175, 8 II. ^ 352. 1721. Auf die

^'"^rhoden an vie übrigen katholischen regierenden Orte gestellte Frage, ob in dergleichen Dingen, wie

^"sitz bei der Kirchcnrechnung sei, nicht die Majora Platz finden, antwortet Luccrns Gesandtschaft, daß

0 ohne Instruction, referiere. Die Gesandten von Uri, Schwyz und Untcrwaldcn wollen unter Ratifications-

dllt, damit den Majora und dem gefaßten Entschlüsse abgehalten werde, daß jedes Ort dem Landvogt

" cn solle, daß er den widerspenstigen Bauern bei 50 Ducatcn Buße zu diesen Rechnungen auf den ge-

" T"g bieten und Jnnerrhoden anmahnen solle. Die Gesandten von Zug und Glarus schließen sich an.

ch' 175, H 17 ß 353. 1722. Die V katholischen Orte kommen übcrcin, Jnnerrhoden wieder in seiner

brin^"^ ^ Bcisißcs zu unterstützen. Absch. 189, 8 3. ss 354. 1722. Jnnerrhoden und Außcrrhodcn
P" ihr Verlangen wieder vor. Die übrigen Gesandtschaften stimmen wie früher; die bcrncrische und
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glarnerische erklären, daß ihre gn. Herren und Obern die Sache einmal beendigt zu sehen wünschten, und daß

sich beide Rhoden deßwegen vereinigen oder der katholische Landammann der katholischen, der evangelische der

evangelischen Kirchenrechnung beiwohnen solle. Absch. 190, 8 26. 365. 1722. Jnnerrhoden berichtet, daß

Zürich die Ausführung des Befehls, daß der Landvogt die Ungehorsamen zu Vollziehung der Kirchenrechnung

zu Thal anhalten solle, durch ein Schreiben verhindert habe. Man läßt eS bei den vorjährigen Abschieden und

Dcclarationen bewenden. Absch. 191, 8 4. h 356. 17^11 Da das j katholisches Kirchengut zu Thal sich bedenklich

vermindert, soll, um Unkosten zu ersparen, nur alle zwei Jahre förmliche Ablegung der Kirchcnrcchnung sta^

finden; hingegen soll in dem dazwischen liegenden Jahre dieselbe ebenfalls gestellt und Jnnerrhoden und dei»

Landvogt, wenn derselbe katholischer Religion ist, zugesandt werden. Jnnerrhoden referiert. Absch. 472, 8 2. !!

357. 17Ä1 Auf des Landvogtö Antrag wird unter RatifieationSvorbehalt für gut befunden, die Kirchs

rechnung wieder jährlich abzunehmen. Die bisher gehaltene Mahlzeit soll abgestellt, dem Landammann ve»

Jnnerrhoden und vcm Landvogt das bisher Bezogene ferner verabfolgt, den Amtleuten aber statt der Mahlz^

ein guter halber Gulden gegeben werden. Uri referiert; GlaruS läßt es beim vorjährigen Abschied bewende»'

Absch. 481, 8 5. jj 358. 17Ä2. Obiger Beschluß erhält die Ratification von Lucern, Schwyz, Unterwalve»

und katholisch Glarus. Uri und Jnnerrhoden wollen die Sache ihren gn. Herren und Obern hinterbringt

Absch. 497, 8 7. 359. 17 tti. Auf Uns Anzug wird zu Ersparung der Kosten beschlossen, es beim ^

schiede von 1740 bewenden zu lassen. Absch. 506, 8 8.

c. Siechengut.

Art. 360. 1713. Die Katholischen von Thal zeigen an, daß „ihr Gcgcntheil" daö seit dem Unheil dck

LandvogtS Bühlcr von 1672 und Werdmüllcr von 1700 unvcrthcilt verwaltete Siechengut thcilen wollen,

wünschen, daß die Sache vor das Landvogtciamt gewiesen werde, und daß derjenige, welcher sich über da^

Urthcil beschwere, die Appellation nach rheinthalischen Rechten genießen solle. Es wird geantwortet, daß ^

Katholischen, wenn sie sich beschwert fühlen, in die katholischen Orte umständlich schreiben und jene beiden Urtlfi^

beilegen sollen. Absch. 24, 8 2.

cl. Beschwerde der Katholischen über zu große ihnen auferlegte Kosten.

Art. 361. 1713. Zug bringt bei den katholischen Gesandtschaften auf der Konferenz zu Dicßenhofen db

Beschwerde des katholischen Pfarrers über große Kosten, welche auf die Katholischen zu Thal „getriebc»

würden,» vor. Absch. 17, 8 6.

o. Besetzung der evangelischen Pfarrei.

Art. 362. 171<». Appenzcll-Außerrhodcn ist der Ansicht, daß seine nach Thal pfärrigc Gemeinde Luzcnl 'Gl

einen Pfarrer aus den evangelischen Orten nehmen könne, aus welchem es ihr beliebe. Absch. 82, 8 26.

k. Gemeinsamer Gebrauch der Kirche.

Art. 363. 1727. Aus die Beschwerde der Evangelischen von Thal, daß ihnen die Katholiken zur

stimmten Stunde die Kirche zu ihrem Gottesdienst nicht überlassen wollen, wird der Landvogt beauftragt, dalß"

eine Uebereinkunst zu treffen, daß den Evangelischen Sommer und Winter die Kirche um 9 Uhr überlaßt
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'verde. Den Gebrauch „deö bekannten TischleinS auf dem evangelischen Kirchhof" sollen die Katholiken ohne
^»ltoß den Evangelischen einrichten. Absch. 266, 8 29.

^ 11 Altstätten.
n? n^lld'^-z ru: IIb.' .'d»i!iunst st!ll.stnr.e)

:>. Parität in Besetzung der Aemter.

Art, 364. 1713. Die Katholischen zu Altstättcn beschweren sich, daß sie von den Evangelischen dem im
^'dvsricden ausgesprochenen Grundsätze der Parität zuwider in weltlichen und kirchlichen Dingen beeinträchtigt

Würden; am Bußengericht seien zwei Katholiken aus sieben Evangelische, die Proccssivncn würden beschränkt,
"bclstn geschlossen, Glocken von de» Evangelischen gebraucht u. s. w. Diese Beschwcrdcschrifl wird den Orten

u»d st„ Auszuge dem Landvogt mitzuthcilen beschlossen. Absch. 62, 8 22. 365. 1713. Dieselben Bc-
alwerden werden auch in der Confcrcnz der katholischen Gesandtschaften zur Sprache gebracht. Zur Erzielung
'v Einstimmigkeit unter den katholischen Orten wird ein Gutachten abgefaßt. Absch. 63, 8 1. h 3>i6. 1721.
" betreff der Llltcrnation der GcrichtSammannS- und StadtammannSstcllc zu Altstätten zwischen Katholischen

'"'d Reformierten, worüber zwischen Zürich und Bern schon Schreiben gewechselt worden waren, macht der
. ^Meister Püntiner, mit welchem Landvogt Nabholz von Baden dcßwegcn unterhandelt hatte, den Vor-

daß, wenn der GerichtSammann katholisch sei, der Stadtammann evangelisch sein solle und umgekehrt;

^'siweilen möge man aber bei der geschehenen Wahl des Stadtammannö bleiben, da dieselbe ohne Eonscqucnz
Die Gesandten Berns finden den Vorschlag annehmbar, jedoch mit dem Zusatz, „daß den evangelischen

"^htättern ihres Aufbruchs halber nicht Präjudicicrliches zugcsucht und ins Künstige der RceurS, ohne daß
»'»an in Sachen fortfahre, ihnen gestattet werde." Die zürcherische Gesandtschaft will solches in gleicher Mei¬
nst ihren Obern hinterbringen. Absch. 171, 8 5. jss 367. 1721. Der Abt von St. Gallen beschwert sich

die Gesandten der V katholischen Orte, daß der GerichtSammann zu Altstätten und die Altstättcr die
"Äthanen aufzuwiegeln suchen. Der Landvogt wird beauftragt, der Sache nachzugehen und, waS er vcr-

^"uiicig dem Landhofmeistcr Püntiner zu berichten, welcher eS dann in die Orte schreiben werde. Absch. 173,
^ I! 368. 1721. Zürich und Bern wünschen, der Abt mochte den ncuerwählten Ammann zu Altstätten bc-
hcn, hingen den GerichtSammann daselbst bei den ihm gebührenden Funclioncu und Emolumcnten vcr-

lassen, da dicß altem Herkommen gemäß sei, während hingegen durch den Bcisitz cincö solchen Amt-
dem Rath, Bußen- und Eichbcrgcrgericht, wo ein jeweiliger GerichtSammann das Präsidium geführt,

^ Parität der Religion aufgehoben und dem GerichtSammann seine Emolumcnte entzogen würden. DeS AbtS
. ^»dstchesst referiert und will dessen Entschluß uach Zürich berichten. Absch. 185, 8 9. 369. 1722.

und Bern wiederholen ihr Verlangen, daß der Abt die GcrichtSammannstclle unzertheilt lassen möchte,

^ Rejc Stelle jeweilen durch eine einzige Person bedient worden sei und durch den Bcisitz eincS AmtmannS
^ durch den Landsfricden aufgestellte Parität aufgehoben würde. Der Abt willigt nicht ein und erklärt, daß

^ durch die Separation dieser beiden Aemter bloS zeigen wolle, daß er ein Recht dazu habe, auch in Altstättcn,
^ "n andern Orten, einen solchen Amtmann zu setzen. In Folge dessen wird die Sache ack lekoionckum gc-

Ruf den Vorschlag Berns, daß daS Geschäft vielleicht dadurch beendigt werden könnte, daß die
"nuistration der Gerichte in dem Hof Eichbcrg einem jeweiligen Amtmann überlassen würde, kann Zürich

' U eintreten. Absch. 187, 8 7. ss 37t). 1722. Die Gesandtschaft deö AbteS legt den VII katholischen daS
^"thal regierenden Orten die Beschwerde vor, daß Zürich dem fürstlichen Amtmann zu Altstättcn seine ihm

III
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vom Abte angewiesenen Gefälle entziehen und dem Gerichtöammann zuwenden und diesen Amtmannsdienst i»

den Ammannsdicnst rcducieren wolle. Der fürstliche Amtmann werde vom Landöfricdcn gar nicht berührt. Der

Anzug wird all rvkoionclum in den Abschied genommen. Absch. 191, 8 5. 371. 1722. Zürich und Bcr»

ersuchen die Gesandtschaft des Abtes, nachdem gegenseitige Vorschläge und Projccte zur Beendigung dieses

Streites keinen Eingang gefunden, den Abt zur Beendigung desselben zu veranlassen, und zwar auf Grund¬

lage des zu Baden im März 1722 gemachten Entwurfs. Absch. 193, 8 23. 372. 1725t. Man vereinigt

sich endlich dahin: Der Abt soll entweder die Einkünfte und Bedienungen des Amtmanns dem jeweiligen Gc-

richtsammann überlassen, oder, wenn er eine Separation vorziehe, den Amtmann ohne Alternativn der Religio»/

woher er will, wählen, den Gerichtöammann aber aus der Burgerschaft zu Altstättcn mit Alternation nehmen-

In diesem Fall soll der Gerichtöammann folgende Einkünfte haben: die Hälfte des bisherigen Amtssoldes in

Geld, die Hälfte vom Zehnten, von der Alpnutzung und den Fallzügcn, zwei Saum Wein vom Spital Z»

St. Gallen, zwei Drittheile dessen, was von den Bußcnthädigungcn fällt, und allcö, was von seinem Stab

und seinem Gcrichtsamt ihm zufließt. Alles Ucbrige, was früher dem, der beide Stellen allein verwaltet hatte/

gehörte, soll dem jeweiligen Amtmann allein ohne Eintrag künstig verbleiben. Den Bußcnthädigungcn soll

der Gcrichtsammaiin, nicht der Amtmann, beiwohnen und die Parität der Religion darin bestehen, daß der Ge-

richrsammann der einen, der Sladtammann der andern Religion angehöre. Ferner wird dein Abte a»-

heimgeflcllt, dem Stadtrathc entweder keinen von beiden Beamten beiwohnen zu lassen, oder, wenn der Stadt-

ainmann katholisch ist, einen evangelischen Beamten, wenn er evangelisch ist, einen katholischen dahin zu schicke»-

Endlich erklärt der Abt, das Amt Eichberg durch den Gerichtsammann zu Altstättcn verwalten lassen zu wolle»/

jedoch ohne Consegnenz für die übrigen Vogtcicn im Rheinthal. Der Einzug aller fürstlichen Gefälle bleibt

aber dem Amtmann, dem Gerichtöammann jedoch die Abnahme der Waisenrechnung; des Gerichts Eichberg

Oeffnungcn und Rechtsame sind vorbehalten. Absch. 210, 8 31. ss 373. 172Ä. Für diesen Vergleich wird

noch die Ratification des Abtes erwartet. Absch. 224, 8 23. s> 374. 1728. Abgeordnete von Altstätten be¬

schweren sich, daß gegen obigen badischcn Vergleich von 1723 einige Functionen, welche dem Gerichtsammai»'

gehören, der Amtmann des Abtes sich aneignen wolle. Zürich und Bern erklären, daß die dem Abte daselbst

gehörige Jurisdiction durch den GerichtSammann daselbst und sonst von niemand und die der regierenden Orts

durch deren Beamte administriert werden solle, und ersuchen des Abts Gesandten, die Beschwerden seine»'

Herrn vorzutragen. Der Gesandte erklärt hinwiederum, daß er den Vergleich von 1723 nicht verletzen werde-

Absch. 284, 8 31.

k. Katholische Pfarrpfründc.

Art. 375. 1717. Ucber die Bestellung der katholischen Pfarrpfründc wird Landvogt Heideggers Berietst

vernommen, der dahin geht, daß ein Pfarrer ohne des LandvogtS Wissen zu Altstättcn, wie auch schon mehrere

andere Pfründen dcS Abts von St. Gallen, bestellt worden seien. Dccan Schenkst behaupte, diese Pfrun^

bcsetzung komme ihm als AbbaS zu. Absch. 101, 8 13.

Holzfrefel in den Wäldern Altstättcns.

Art. 376. 1718. Die von Altstättcn klagen über Holzfrefel, durch welche ihre Wälder von Seite dcrAppe'^

zeller AußerrhodcnS geschädigt würden, und daß die Frcflcr sich zu stellen nicht angehalten werden könnte»-
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Der Gesandte AußcrrhodenS verspricht Abhülfe und wird auch von den andern Gesandten dafür angegangen,

Absch. 122, z 18. jj 377. 1723. Der Lanvvogt beklagt sich, daß vierundzwanzig Frcflcr von Außcrrhodcn nickt gestellt

Verden, obschon die beiden Landvögtc vor ihm deren Stellung verlangt hätten. Die Gesandtschaft AußerrhodcnS

"klärt, daß sie gestellt werden sollen. Absch. 332, 8 34. ß 378. 17»«. Die von Altstättcn beklagen sich,

trotz alter Uebung und der Convention von 1491 Außcrrhodcn diejenigen, welche in AltstättcnS, aber im

^bpcnzcllischen liegenden Wäldern frcfeln, nicht vor Gericht zu erscheinen lind die in contumaciam Vcrur-

chciltcn nicht zur Erccution anhalten wolle. Trotz der Einsprache Außerrhodens wird beschlossen, daß ans Re¬

vision hin dergleichen Frefler in Zukunft gestellt, sowie die Berurthcilten zur Crecution sollen angehalten

werden. Absch. 374, 8 49.

5r.i ilst -sii M min 1-..- u.-.^ .cknich. 4L .118)47

L. Hos St. Margaretha.

a. Hagelschaden.

Art. 379. 1713. Zürich empfiehlt Bern die Hagelbcschädigtcn von St. Margaretha zu einer Beisteuer.

Die bcrnerischc Gesandtschaft, ohne Instruction, stellt eine solche in Aussicht. Absch. 74, 8 14.

b. Evangelische Pfarrei.

Art. 380. 1713. In Beziehung auf die Nutzung dcS LchcngutcS zu St. Johann-Höchst jenseits dcS

ü'Nies, welche der evangelische Pfarrer zu St. Margaretha anzusprechen hat, wird gut befunden, daß „wenn

" Richter zu Feldkirch impcdicrt oder die Justiz dcncgirt werden sollte", mit Ablieferung der fünf Saum Wein,

velchc die Pfarrei St. Johann-Hochst auö dem Kloster St. Gallen zu beziehen hat, inne gehalten werden

Absch. 74, 8 15.

c. Hofschreibcrstelle.

Art. 381. 172k». Zürich und Bern wünschen, daß der Abt von St. Gallen gemäß dem Landfrieden die

«vsichrciberstelle zu St. Margaretha unter beiden Religionen alternieren lasse. Die Erklärung dcS äbtischen

»dtc», daß die Besetzung dieser Stelle dem Abte per pacta überlassen worden sei, wird all reterenckim

^Uoninien. Absch. 299, 8 21. 382. 17»«. Derselbe Wunsch wird von beiden Ständen wiederholt; der

sandte des AbtcS referiert. Absch. 315, 8 33. jj 383. 17»1. Der Gesandte dcS AbtS hat keine Instruction;

'"ich und Bern wünschen baldige Antwort. Absch. 327, 8 42. 384. 1732. Zürich und Bern wicdcr-

Vsin ihren Wunsch; Mangel an Instruction auf Seite des äbtischcn Gesandten. Absch. 343, 8 35. 385.

Der Abt erklärt, daß er diese Schreiberei vor vielen Jahren requiriert habe und sie titulo onoroso

siK, daß in dem Landöfrieden nichts von den Schrcibcrstellen erwähnt werde und die Gemeinde dadurch auch

>>u« guaesiium erlangt habe. Trotz der Entgegnung Zürichs und Berns, daß die evangelischen Gemcinds-

^'vsicn von St. Margaretha dieses Onuö freiwillig über sich nehmen wollen, und daß jedenfalls auch diese

^ ^ Parität begriffen sei, bleiben des AbtS Gesandten bei ihrer Instruction. Absch. 356, 8 27. j!

- 17»«. Der fürstliche Gesandte wird ersucht, durch seine Officien dieses Geschäft bei dem Fürsten bestens

recvnnnendieren. Absch. 376, 8 26.
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?. Rheinegg.

j-,,ü,',ch'lt?Nl»Ui^) l/tlll-i?'«" i m»jj 'ilr.v.' Zll lloch'"!-» ^
a. Des Landvogts und des Landschrcibers Wohnung.
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Art. 387. 171« Des Landvogts Haus soll repariert werden. Der Antrag Lucerns, daß die Kosten aus

dem kürzlich angelegten Capital zu bezahlen seien, wird all roloiorului» genommen. Absch. 80, 8 24. ß 38s-

1717. An die Baukosten wollen Zürich und Bern ihr Kontingent bezahlen; die übrigen Orte referieret

Absch. 106, 8 29. ß 389. 172». Jak. Kuhn, Maurermeister, und Bartholomäus Egger halten um Bezalh

lung der 1711 um die Landschreiberci geführten gewaltigen Mauer mit zwei Portalen an; ihr Lidlohn beträgt

74 Gld. 24 Kr. Zürich, Bern und Luccrn stimmen für Bezahlung; die übrigen Orte nehmen das Ansuchen i»

den Abschied. Absch. 207, 8 26. ^ 390. 1724. Kuhn wiederholt sein Begehren. Der Landvogt wird beausi

tragt, sich über die Sache zu informieren und je nach Befund ihn zu bezahlen. Schwyz und Glaruö mögen du'

Untersuchung wohl leiden, sind aber der Meinung, daß, wer den Nutzen habe, auch die Beschwerde lrag^

solle. Abjch. 221, 8 17. ff 391. 1723. Dem Maurer Kuhn werden 80 Gld. Entschädigung zuerkannt-

Schwyz bleibt bei seiner frühern Erklärung. Absch. 231, 8 33. 392. 1723. Das Ansuche» des Land-

schreibers T>chiffcli um Reparationen im Canzleihaus wird dem Abschiede beigelegt. Absch. 234, 8 39. 393-

1721». Zur Reparatur der Landschreiberei werden 1390 Gld. bestimmt; kleinere Reparaturen hat der La»s-

schreib» auf seine Kosten machen zu lassen. Absch. 249, 8 26. s 394. 1721». Herstellung eines Ofens i>»

Amtshaus. Absch. 298, 8 23. 395: 17»3. Reparatur des Waschhauses. Absch. 392, 8 42. 396. 171^

Zu den für die Reparatur dekretierten 500 Gld. verlangt der Landvogt noch eine Summe; sein Begehren wird

den gn. Herren und Obern hinterbracht. Absch. 395, 8 21. ß 397. 17»«. ES werden 180 Gld. zu Re¬

paraturen bewilligt. Absch. 407, 8 49. » 398. 17»«. Ferner noch 1000 Gld. Absch. 410, 8 18. ß 399-

17»7. Es werden 100 Gld. für Anschaffung von Hauörath dem Landvogt in Rechnung zü bringen bewilligt-

Absch. 422, 8 29. ^ 400. 17»«. Der Landvogt trägt darauf an, daß der Landschrciber beauftragt werde»

möchte, beim Abzug eines Landvogtcs das Inventar dcö HausrathcS im Amtshausc aufzunehmen und dem Na^

folger zli übergeben. Der Antrag wird in den Abschied genommen. Absch. 454, 8 34.- P 401. 17A« ^

wird berichtet, daß mit der Inventarisierung wirklich begonnen worden sei. Es wird verordnet, daß solches auch

künftig beobachtet »verde» soll. Absch. 471, 8 32. 402. 1741. Einige Rhcinthalcr sprechen eine Durchsuht

durch ein der Canzlei zuständiges Gütlein an. Der Landvogt wird beauftragt, die Differenz in Güte beiz^

legen oder rechtlich abzusprechen. Absch. 480, 8 32.: s 403. 1742. Reparation im Amtshause. Absch. 496, 8

. imtz q»l» cknut-. .L«?1 .486 Ii .54 ii .756 .kk"M linst 'I.'-IÄN'I mch'üin-'- INN cht,üb

ü!' .-46 »..'jp. nnhü i. K-zHa.rtt. ^ ....... ..s.

Art. 404. 172». Rheinegg wird auf >ein Ansuchen gestattet, seinen Wochenmarkt von Mittwoch ans sc»

Montag zu verlegen, wenn der Landvogt keine Beschwerden dagegen von den Höfen vernimmt. Appens

nimmt das Ansuchen in den Abschied, um es zu hinterbringen. Absch. 207, 8 25. ff 405: 1724. Bcir^

Appenzell beschweren sich, daß die zu Rheinegg ihren Landleuten den Fruchtverkauf außer am Ordinärimarll

wider das alte Herkommen sperren »vollen. Die Gesandten befinden nach Anhörung derer von Rheinegg, s»h

die Landleute von Appenzell im Kauf und Verkauf auf den Kornmärktcn so gehalten sein sollen, wie die Burg^

von Rheinegg sich jelber halten. Absch. 221, 8 13. ff 406. 1723. Diö von Rheincgg beschweren sich geg^

diesen Beschluß und behaupten, derselbe laufe ihre»» Briefen von 1340, 1430 und deren Bestätigung von 166?
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8»vider. Der Entscheid wird auf künftiges Jahr verschoben, indessen gütliche Beilegung gewünscht, Absch,

^ 8 38. ß 407. 4721» Ans Vorweisen von Brief und Siegeln von Seite derer von Meinegg wird er-

^nnt, daß der seiner Zeit von Landvogt Stadler den Appenzellem gegebene Schein, nach welchem dieselben

^>i freien Handel und Wandel gleich den Bürgern von Rhcinegg ansprechen können, ausgehoben sei und

^beinegg dci seinen Briefen und Siegeln geschützt werden solle. Außer an den Ordinäri-, Wochen- und Jahr¬

märkte» wll den Appenzeller» verboten sein feil zu haben. Absch. 248, 8 23. jj 408. 4727. Appenzell trägt

Mtz Redressierung dieses Beschlusses an; die übrigen Gesandten lassen es aber lediglich bei der vorjährigen

^rordiumg bewenden. Absch. 285, 8 l7. ß 409. 4728. Die von Rhcinegg klagen, daß der Ort Appenzell

ö" Hinderloch, eine halbe Stunde von Rhcinegg, ein Kaufhaus und einen Markt errichtet hätten, wodurch ihnen

3wßer Schade» erwachse. Die Klagenden werden an Appenzell verwiesen, um sich AbHülse auszubitten; indessen

Mird der Anzug ad rvlvrnnllum genommen. Absch. 281, 8 40.

»n»4 chuitz .1 L?ß 744 jj .' ? . rm-' nm u? irrÄ u'uM u
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Art. 41<> Es werden auf den Anzug des Landvogts 85 Gld. ausgesetzt, um den baufälligen

Muri,, ^ Rhcinegg, welcher auch zur Ausbewahrung der Gefangenen dient, auszubessern. Absch. 354, 8 35.

ull--j.>,j zHjst ,'ii chm-s, .ic»v cht- >:/. ".7 ml-nc»? >4»ndl

u , . - Rhcinegg und Thal.

lim .u'jsjiiintdki'O nu.dü»' nulu^s-dlrä k ü? ;»-!>»!-; lt'.Es süi-kißl? mnü 5» str,S
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Art. 411 I7ifj. Aus die Beschwerde von Glarus bei den evangelischen Orten, daß ohne sein Vorwissen

der Gemeinde und Pfründe zu Rheinegg zwei gemacht, und daß Thal die Eollatur ertheilt worden sei,

^ uuch aus dessen Erklärung, daß, wenn ein Landvogt seines Standes die vaeante Pfründe zu verleihen

cr sich an keines der Orte gebunden halte, sondern ein Subjcct aus demjenigen Orte nehmen werde,

Ä ^ ^ beliebe, entgegnet Zürich, daß ursprünglich beide separierte Pfarreien gewesen, aber wegen
Mgel des Benesjciums durch einen Pfarrer verwaltet worden seien, und daß nach der Theilung der Kirchcn-

äälcr die von Thal eine eigene Pfründe gestiftet und gebeten hätten, daß man ihnen nach Anweisung des LandS-

^ e»s „Dreier" geben möchte. Dadurch werde dem Collaturrccht niemandes Eintrag gcthan. Bereits habe

bei der Vacanz der Landvogt aus den „Dreiern" einen erwählt. Absch. 82, 8 25. fi 412. 4741>. In

der Eollatur zu Rhcinegg und Thal, welche der Landvogt anzusprechen beabsichtige, wünscht Zürich,
^ der

Kirchensalz, da gegen seine Protestation die katholischen Orte 1880 die Eollatur, in deren Besitz die

u»d' ^ damals gewesen, den regierenden Orten zuerkannt hätten, den Gemeinden möchte erhalten werden,

beg.^^ ^ übrigens beim klaren Inhalt des Landssrievens in Beziehung solcher landesherrlichen Collaturcn
ende». Brrn will beim Abschiede von 1880 verbleiben und von seinen Collaturrcchten und der freien Wahl

schg ^'^^3 '"cht abstehen; ebenso Glarus und Außerrhodcn. Absch. >37, 8 -44-11 413. >720. Bei den
Mndlnngcii wegen des BcisitzeS bei der Kirchenrcchnung zu Thal von Seite dctz Landvogtö kam auch das

atnrrccht zur Sprache. Die Eollatur zu Thal beanspruchte der Landvogt. In Beziehung auf diese An-

M eröffnet Zürich, daß bekanntermaßen seit dem letzten Landöfriedcn zwei Pfründen, nämlich zu Rhcinegg
""d zu Thal

Morden
'd zu Thal gemacht worden seien, und daß die eine derselben auS dem evangelischen Kirchengut neu gestiftet

hii/^ Landvogt habe nun gemäß dem Landsfrtcdcn die Eollatur blos einer zu bechispruchen. Bern
K'tzc» findet, daß das Eollaturrccht iinzweifclhast den regierenden Orten gehöre; seien viel oder wenig, neitb
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oder alte, katholische oder reformierte Pfründen zu vergeben, so habe dieselben der Landvogt im Name» dct

regierenden Orte zu vergeben. Die katholischen Orte behalten sich ihre alten Rechte in Bezug auf Collatur,

Kirchensatz und Kaftcuvogtci nach Anleitung des UrbariumS vor und sind der Ansicht, daß der Aarauerfricde

dieselben nicht umstoßen oder präjudicicrcn könne. iNach dem Ercmplare im Staatsarchive Lueern antworte»

die katholischen Orte, wenn eine alle Pfründe lcdig oder eine neue errichtet werde, so gehöre die Bestellung

immer der Hoheit, in Folge dessen der Landvogt sie in deren Namen vergeben soll; den dawider angeführte»

landssrieblichen Dispositionen widersprechen sie kräftigste Absch. 154, 8 13. ß 414. 1720. In Sachen dcl

auS dem vertheiltcn Kirchengute ncucrrichtetcn Pfründe zu Rhcincgg und Thal wird in Folge davon, dB

Zürich einen Borschlag von drei Bewerbern mache, aus welchen der Gemeinde einen zum Pfarrer auszuwähle»

besohlen werde, von den katholischen Orten befunden, daß dadurch das Collamrrccht den mitregierenden Orte»

entzogen werde; daß demnach dieses Verfahren, als mit wichtigen Conscquenzen verbunden, der Aufmerksamkeit

der katholischen Orte zu empfehlen sei. Absch. 155, 8 7. 415. 1721. Nach dem Beschlüsse der V kath^

tischen Orte soll auf bevorstehender Jahrrechnung die Collatur der von den Einkünften der Pfarrei Thal ue»

gestifteten Pfarreien Rhcincgg und Thal den regierenden Orten vorbehalten werden. Absch. 173, § 9. js 41b

1721. Jnnerrhoden will, daß hinsichtlich der Collatur zu Thal dem per major» zu Stande gekommenen

schiede vorigen Jahres nachgelebt werde; Außcrrhoden behält sich seine Rechte vor. Zürich ist nicht instruiert,

wünscht aber, daß die Gemeinden, weil die Sache sie betreffe, zum Verhör bcschieden werden. Bern wünjä)t-

daß es beim Abschied von 1720 bleibe; die V katholischen Orte wiederholen ihre frühern Erklärungen, und d»

sie vernommen, daß in Beziehung auf die Collatur ohne Vorwisscn der regierenden Orte ein Act geschehen se»

protestieren sie nebst Jnnerrhoden kräftigst dagegen und erklären ihn für nichtig. Evangelisch GlaruS glaubt,

daß der Aarauerfricde die Collatur nicht berühre und behält sich und den mitrcgicrcndcn Orten ihre bisherig^

Rechte vor. Absch. 175, 8 11.

b. Gemeinsame Güter, Weidgang, Trieb und Tratt.

Art. 417. 1710. Die von Rheinegg wünschen die „Güter, Weidgäng, Treib und Trädten," welche ^

mit den „Hofsthallcutcn" gemein haben, zu Vermeidung von Streitigkeiten theilen zu dürfen. Dxr Landv»3

wird beauftragt, ein Project zu einer Theilung zu machen und dasselbe , wenn die dabei Interessierten sich ^

rüber vereinigen können, künftigem Syndikate vorzulegen. Absch. 135, 8 13.

c. Zehnteneinzug.

Art. 418. 17/10. Auf den Antrag des Landvogts soll der Zehnten zu Thal und Rheincgg nicht

geschätzt, sondern in natnr» bezogen werden. Absch. 471 , 8 26. 419. 17/11. Obiger Beschluß wird ^

tificiert. Zu Bestreitung der EinzugSgcbührcn soll aber der Landvogt nicht mehr in Rechnung bringen, ^

früher, da über den Zehnten die Schätzung ergangen ist, nämlich 13 Gld. 6 Btz. Absch. 480, 8 31. »

17/12. Obiger Beschluß wird nochmals bestätigt. Absch. 496, 8 35.

4. Belehnung des Pfarrers.

Art. 421, 17/11. Abgeordnete von Rheincgg und Thal stellen den Gesandten vor, daß die hohe Beleb'

nungötare, welche bei Erwählung eines neuen Pfarrers daselbst dem Landvogt bezahlt werden müsse, hie u»b
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Zilien Aspiranten abschrecke, und daß die Gemeinde deßwegcn oft einen Psarrcr bekomme, mit dein sie nicht

Mröstct ftsi; sie stelle» daher das Ansuchen, da die Gemeinde des EollaturrcchtcS halber wohl sundicrt zu sein vcr-

^>ie, ihr zu gestatten, auö dem Drciervorschlag selbst einen zu wählen, und daß eine billige BelehnungStare

"bftgkcitlich bestimmt werde, durch welche der"Landvogt zu entschädigen sei. Sollte ihnen das nicht gestattet

Briden, so wünschen sie doch wenigstens, daß die Collatorcn ihnen nach allgemeinen Rechten die Unterhaltung

brs Pfarrhauses abnehmen. Den Abgeordneten werden die mit ihrem Ansuchen verbundenen Schwierigkeiten

""Plmeinent vorgestellt. Absch. 482, 5 20. 422. I Siehe Art. 362.1

II. Rheincgg, Thal sund Luzenbergj.

Art. 423. 1718. Abgeordnete der Gemeinde Rheincgg, der Gemeinde Thal und Luzenbcrg bringen einen

Arrest vor die Gesandtschaften von Zürich, Bern und evangelisch Glarus. Jene beklagen sich, daß aus dem

seinen Kirchengut die Kosten nicht nur zum Bau eines neuen Pfarrhauses zu Thal, sondern auch zu An-

^ffung Unes Gütleins genommen werden sollten. Zu Beilegung des Streites wird folgender Vorschlag ge¬

mocht: 1) es sollen 3000 Gld. aus dem gemeinen Kirchcngut zum Bau des Pfarrhauses genommen wcrdcu;

^ wenn der Pfarrer von Rheincgg die 23 Gld., von welchen man bei der Thcilung der Pfründen nichts ge¬

mußt hatte, genieße, so sollen auch ebensoviel dem Pfarrer zu Thal gegeben werden; 3) dem Pfarrer zu Thal

^len nach dem von Zürich ratisieicrten Vergleich noch 43 Gld. verabfolgt werden; 4) die Stadt Rhcinegg

künftig außer mit dem Pfarrhaus und dem Garten mit dem dabei gelegenen Gütlein nichts zu schaffen

^en; Bauten können nur mit Einwilligung der am Kirchcngut zu Thal Thcilhabenden gemacht werde»; 5)

üö Kirchcagut soll durch möglichste Sparsamkeit gcäufnet werden. ES wird Eintracht anempfohlen. Absch. l 25»,

P 424. 172«. Die von Thal und Luzenbcrg, in Mißhclligkcit mit Rhcinegg und „der Gegni", ver¬

fügen Thcilung des Kirchenguts. Die von Rhcinegg willigen nicht ein. Eine Cvmmissivn der Gesandten

Zürich, Bern, evangelisch Glarus und Appenzcll-Außcrrhvden schlichten den Streit durch folgendes der

üsisication der Hoheiten zu unterlegendes Vcrmittlungsprojcet: Daö Kirchcngut bleibt ungcthcilt; entsteht wegen

^gabcn ein Streit, so wird der Landschreiber denselben erörtern oder an die hohe Behörde darüber be¬

achten. Die bisherigen Streitigkeiten sind abgerhan, die ergangenen „Unmußen" gegen einander compcnsicrt.

A7. « A.

I. Altstättcn, Marbach, Bcrnang und St. Margaretha.

^ Art. 425. 172Z. Zürich stellt daö Ansuchen, der Abt möge den nach St. Margaretha erwählten Pfarrer
alten Herkommen gemäß und innerhalb Monatsfrist belehnen. Der Gesandte des Abts bezieht sich aus

^ ün Zürich deßwegcn erlassene Schreiben und ersucht die Bestellung dieser rhcinthalischen Pfründen nach dem

^^riedcn einzurichten. Die zürcherische Gesandtschaft macht von sich aus den Vorschlag, zur Beseitigung

ei» möchte man es entweder bei der bisherigen Uebung bewenden lassen, oder Zürich wolle dem Abt

Üer" ^^vorschlag machen oder diesen von ihm gemachten Vorschlag dem Abte von den Gemeinden präsen-

^ ^ lassen, damit derselbe den der Gemeinde Erwünschten belehne. Der äbtischc Gesandte hinterbringt diese

^°^läge. Absch. 234, § 3t. jj 426. 172i». Hinsichtlich der Collaturcn im ober» Rheinthal macht Zürich

^gcndc,, Vorschlag: Wenn zu Altstättcn, Bcrnang, Marbach oder St. Margaretha eine evangelische Pfarrei

P Wird, so soll die betreffende Gemeinde beim Abte von St. Gallen um Bewilligung, einen andern Pfarrer
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zu suchen, cinkommen, nach erhaltener Erlaubnis sich nach Zürich verfügen und um drei taugliche Sulsicctc an-
halten und dieselben dem Adle präsentieren, damit er aus ihnen eine» Pfarrer wähle^ Der Abt aber soll sich erklären/
daß er den von der Stadt Zürich Empfohlenenoder denjenigen, welchen die (Gemeinde sich dcmürhig auSbcten
werde, vor den Andern befördernwerde. Dadurch soll dem Labdsfrieden kein Abbruch gethan werden.
AbtS Gesandtschaftnimmt den Antrag ml rekorenckum.Absch. 299, <§23. 427. 1730 Der Abt hatte in
Betreff der Collatur obiger Pfründen ein Projcct an die betreffenden Gemeinden geschickt, welches diese aber nicht
annehmen konnten. Zürich wünscht baldige Beendigung des Streites oder, es müßte im andern Falle den Ge¬
meinden überlassen,das liebe Recht anzurufen. Bern ist der Ansicht, daß die Gemeinden die eigentlichen Colla-
toren seien, da sie Kirche und Pfarrhaus in Ehren halten und das Meiste zu dem Pfrundeinkommcn beitragt
müssen. Der Abt aber behauptet, daß er der rechte Collator laut des Landöfriedcnssei, und daß ihm dck
Dreiervorschlag zugestellt werden müsse. Müsse er den Landsfriedcn annehmen, wo er ihm wehe thne, so müisi
man ihm denselben auch angcdeihcn lassen, wo er ihm wohl thuc. Das Angehörte wird allerseits den h. Obriss
keiten hinterbrachr. Unterdessen möge Zürich die vacanten Pfarreien durch Bicarien besehen. Absch. 315, 8 3t- Ü
428. 1731 Beide Parteien beharren auf ihren Ansichten.Es wird von gütlichen Erpcdientien gesprochen.D"
Sache nürd -,<> reüncnnlum genommen. Absch. 327, 8 40. 429. 1732. Die drei oberrhcinthalischen Ge¬
meinden Altstättcn, Marbach und Bernang sprechen das Collatnrrccht ihrer Pfarreien gegenüberdem Abte noch¬
mals an, berufen sich aus ihr seil der Reformation unbestrittenes, durch den ellgauischen Vertrag von 16^
bestätigtes Cvllaturrccht Und auf die 1712 gemachte Disposition, nach welcher Zürich ihnen einen Dreien
vorschlug zuschickt, die Gemeinde einen Pfarrer daraus erwählt und den erwählten dem Abte zur BelehnuNß
präsentiert. Zürich und Bern besprechen sich mit der Gesandtschaft dcS Abts. Absch. 343, 8 23. 4^'
1732. Bei dieser Besprechungmachen Zürich und Bern darauf aufmerksam, daß die rheinthalischcn Gemeinde
seit der Reformation das Recht gehabt hätten, bei vorgefallenerVacanz ihrer Pfarrpfründcn um einen arides
Pfarrer sich umzusehen und solchen dem Abt zur Confirmation und Bclchnung zu präsentircn, welches
durch den ellgauischen Vertrag beibehalten worden sei. Die Bestimmung des Landöfriedcns,nach welcher Zürich'
dessen Synodus der Pfarrer einverleibt worden, einen Drciervorschlag der Gemeinde mache, ändere alt dc>'
Rechten des Abtes nichts. Des Abts Gesandtschaftwill das Collatnrrccht des AbtS, das heiter und klar si''
keiner DiScussion unterwerfen. Nach deren Meinung solle es entweder bei dem Buchstaben des ellgauisch^
Vertrags bleiben, wie es bis 1712 gehalten worden sei, oder Zürich solle seinen Drciervorschlagdem Abte
Collator zuschicken. Sie verlangt eine baldige Erklärung. Absch. 343, 8 31. 431. 1733. Zürich
Bern wiederholen ihr Verlangen zu Gunsten der oberrhcinthalischen Gemeinden. Der Abt läßt erklären,
er der alleinige Collator sei. Bereits habe er schon dreierlei Vorschlägemachen lassen; gefalle keiner, so N'0^
er gerne andere erwarten. Beharre man gegnerischer Scits ans der Collatur, so werde der Abt die Sac^
lieber dem Rechte unterwerfen. Zürich und Bern empfehlen der Gesandtschaft die günstige Beendigung diesig
Geschäftes und ersuchen sie, das Angehörte dem Abte zu hinterbringen. Absch. 356, 8 28. ss 432. 1?^'
Die Gesandtschast des Abts schlägt vor, die Gemeinden sollten kraft des Landssricdens aus dem Drcicrvorlcb^
Zwei wählen und dem Fürsten präsentieren, daß er Einen davon zum Pfarrer ernenne, wie dieß auch
1608 von Zürich vorgeschlagen worden sei. Zürich und Bern willigen nicht ein und machen folgenden G0ss^
Vorschlag: Wenn eine Pfarrei lcdig wird, so soll die Gemeinde den Prälaten untcrthänigst bitten, ihr z»
willigen, kraft LandSfricdensbei Zürich einen Dreicrvorschlagzu einem Seelsorger und Prädicanten zu su^'
und auS demselben Einen auszuwählen. Ist dieß geschehen, so solle sie denselben, bevor er an seine Stelle ko>»^
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^üer Recommendation, daß er ehrlichen Herkommens und Leumdens, auch zum Predigtamte ordentlich admittiert

worden ssi, dem Fürsten vorstellen und um dessen Belchnung dittlich anhalten, worauf derselbe, wenn er nichts

Erhebliches gegen ihn einzuwenden hat, ihm die Prädicatur fammt dem dazu gehörigen Lehen verleihen und

^ Gelübde, wie vor Alters, von ihm nehmen lassen soll. Die fürstliche Gesandtschaft wird ersucht, diesen

schlag dem Abte zu empfehle». Absch. 376, 8 26. 433. > 744. DcS AbtS Gesandtschast abstrahiert

diesem Vorschlage und hält sich an den früher voit ihr selbst gemachten, fügt aber bei, daß, wenn der

^cht von der Concurrenz zu der wirklichen Psarrwahl nur nicht gänzlich ausgeschlossen werde, sie zu allen

rpcdicntien Hand zu geben bereit sei. Aus die von den Gesandtschaften von Zürich und Bern an die be-

^sstndei, Gemeinden gestellte Anfrage, ob sie bei so bewandtc» Sachen das Recht erwarten oder die Sache

"den Orten in den Schoß werfe,! wollten, erklären sich dieselben für das Erste. Der ganze Verlaus der Vcr-

^ndlungen wird den Hoheiten hinterbracht. Absch. 395, 8 23. 434. Z7t!8 Abgeordnete von Altstäitcn,

. "rbach, Bcrnang und St. Margaretha erklären, daß sie ihrerseits die Cvllaturstrcitigkeit aus einen Rechts-

ankommen lassen werden. Es wird ihnen aber vorgestellt, daß sie cS vorziehen sollten, aus gütlichem

/he dieselbe beizulegen. Des Abtö Gesandtschaft erklärt sich dahin, daß der Fürst in dieser Sache sich an

^ beide,, Stände halten werde, mit den Gemeinden nichts zu schaffen habe. Absch. 443 , 8 4. ß 435.

Abgeordnete ebenderselben Gemeinde» wiederholen ihre obige Erklärung; die Gesandtschaft des AbtS

^ Wruiert, durch den landSsriedlichcn Richter die Sache entscheiden zu lassen. Beide Parteien sind jedoch

gütliche Vorschläge anzuhören. Daraus werben von Zürichs und Berns Gesandtschaften folgende Vor-

""ge gemacht: ->) Dem Abt soll von Zürich der Dreiervorschlag zugeschickt werde», und aus demselben soll er

^ der Gemeinde Zwei zur Auswahl überlassen; b) der Drcicrvorschlag soll dem Prälaten übergeben werden

er einen auö den drei Vorgeschlagenen zum Pfarrer wählen, hingegen die Pflicht haben, Kirchen und

^ ^rhäujcr in Ehren zu halten oder zu diesem Zwecke den Gemeinden eine hinlängliche Summe Geldes zu-
"'e» zu lassen; oder «Z der Dreiervvrschlag wird der Gemeinde zugeschickt, welche alsdann einen der Vor-

Achlcr

Ps
gcncn ausschließt; aus den beiden »ihrigen wählt der Prälat einen Pfarrer und übernimmt, Kirche und

^ ^rhaus in Ehren zu halten. Diese drei Vorschläge werden den Eommittenten hinterbracht. Absch. 456,
' !! 436. I7;t». Eine Abordnung der vier Gemeinden erklärt sich an Zürich und Bern für den Vor-

je„!^ ^ Erklärung wird in den Abschied genommen. Absch. .457, 8 25. jj 437. Z7/ti>. Abgeordnete

U,. ^meinden, »ach Frauenfeld bcschieden, erklären, daß sie den unterdessen (19. Mai) an Zürich vom
^ gcichicktcn Vorschlag nicht annehmen können, und daß sie trotz allen Ermahnungen zu einer gütlichen

auf den» Verlangen des RcchlsstandeS beharren IJener Vorschlag lautete: Zürich macht den

eicroorsch,ag von Subjekten, welche der Gemeinde angenehm sind; die Gemeinde wählt daraus zwei und

^ Prälaten und kann den ihr angenehmsten rccvmmcndicrenl. Der Abt läßt nochmals erklären,

baß ^ ^ Zürich und Bern alö Contrahenten deS Friedens, nicht mit den Gemeinden zu thun habe, und
A ^"ch den rechtmäßigen Richter erfahren wolle, ob beide Stände nicht schuldig seien, ihm den so klaren

r des FrwvcnS und den Dreiervvrschlag als eitlem Collator ausrecht zu erhalten. An jenen von ihm

Vorschlag hält sich der Fürst nicht mehr gebunden. Absch. 473, 8 18. ff 438. 174 l Die

^ lche Gesandtschaft stellt daS Ansuchen, es möchten Abgeordnete der vier Gemeinden pcremtorisch »ach

^che, "^ ^ "üm werden, damit dieselben wcgcil des Cvllaturgeschäftö entweder den Fürsten in dem Rechte

^üsn Rechte antworten, da der Fürst von Zürich llnd Bern an die Gemeinden vcr-
^ worden sei. Zürichs Gesandtschaft entschließt sich, da die vier Gemeinden jede gütliche Vergieichung

112
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von der Hand weisen, die Sache an ein Recht zu bringen und zwar nach ihrer Instruction an kein anders

als vor ein landssriedmäßiges Richteramt, während sie zur Citation der vier Gemeinden vor gesammte Scssg

nicht Hand geben könne, es sei venu, daß ein anderer Befehl ihr zukomme. Berns Gesandte erklären, daß g

weil der Fürst erst noch den 12. Juni geschrieben, er werde die beiden Stände, Zürich und Bern, „ins

fassen", für diese neue Wendung der Sache keine Instruction haben, erklären sich aber in Folge jenes Schreibet

vom 12. Juni bereit, den Rcchtsstand zu eröffnen. Sollten die Gemeinden vor Recht citicrt werden, so woM'

sie erwarten, was sie vorbringen. Die übrigen Gesandten sind instruiert, beide Theile anzuhören und da»"

rechtlich abzusprechen, wollen also die Gemeinden vor Session citicrcn. Die Citation erfolgt. Absch. 18t), 8 39.

439. 17Ä1 Die Abgeordneten der vier Gemeinden erscheinen und tragen, weil sie in der kurzen Zeit sich »i^

mit den nöthigen Doeumenten hätten versehen können, auf Dilation an. Diese wird trotz der Einsprache g

Seite der fürstlichen Gesandtschaft, bis aus künftiges Syndicat gestattet. Zugleich erkläre» noch Zürich »»?

Bern, daß sie, weil beide Theile in dieser Sache die IX regierenden Orte als Richter anerkannt hätten, zugebt

daß diese Collaturdiffcrenz an diesem Orte ausgetragen werden möge, jedoch ohne Consequenz, und ohne v>'I'

die landösricdlichcn Rechte dadurch gekränkt würden. Absch. 48t), 8 41. ß 44l). l>7ttl. Zürich eröffnet, vak

es sich vermöge des LandSsricdens vorbehalte eine Jnttrimöbestellung vorzunehmen, wenn bis zur rechtlich

Erörterung der Collatursrage eine Vacanz in den vier Pfarrpsründen eintreten sollte. Die übrigen Gesandt

wenden nichts dagegen ein, wenn cS bis zu nächstem Syndicat gemeint sei. Absch. 48l), 8 42. ff ^

I7ÄI Um diesen Streit aus gütlichem Wege zu beendigen, reden die Gesandtschaften Zürichs und Ber^

den vorbeschiedenen Ausschüssen der vier Gemeinden zu und fordern sie auf, ihre Vollmachten zu Hause ^

vollständigen zu lassen. Statt einer Vervollständigung schicken Altstättcn, Marbach und BcrnaNg schrisi^

ihren Entschluß ein, daß sie daraus beharren, die Sache an das liebe Recht zu bringen. In Folge dessen ^

scheint der sürstliche Gesandte in der Sitzung und verlangt Citation der vier Gemeinden, um vor den-regier^'

den Orten des Nhcinthals „Bescheid ins Recht zu geben". Nachdem die nochmals wiederholten Vorstellung

für gütliche Beilegung des Streites bei keinem der beiden Theile verfangen hatten, wird endlich auf erhall^

Instruction hin, da beide Theile die regierenden Orte als Richter anerkennen, solches Richteramt walte» ^

lassen zugestanden, doch ohne daß dieß den landSfricdlichcn Rechten etwas präjudicieren soll. Absch.

8 23. jj 442. 17Ä2. Vor Bcurthcilung dieses Streites eröffnet die zürcherische Gesandtschaft, daß die

dieses Geschäftes erfordert hätte, daß es kraft des Landsfriedenö zu gleichen Sätzen erörtert werden silb»

wenn sie aber zugebe, daß diese Versammlung darüber urthcilc, so geschehe cS mit dem ausdrücklichen ^

behalt, daß dieser AetuS dem Landssrieden in keinerlei Fällen vorgreiflich oder nachtheilig sei. Absch. 496, 8 ^

'e,'.., , NN NU... r ,d.c.

X. Widnaü und Haslach.

Art. 443. 1721» In Folge eines eine Schuldforderung an HohcnemS betreffenden UrthcilSspruches (s.

sonclleS Nr. 478) hatte der Graf von Hohenems auf die Widnau und Haslach gehörenden auf Rcichsboden ^

legencn Nieder zu Lustnau Sequester gelegt. Es wird beschlossen, die wegen jener Schuldforderung schon vorig

Jahr sequestrierten hohcnemsischcn Gefälle im Rheinthale den Crcditoren zu verthcilcn, die des lausenden Jag

mit Arrest zu belegen. Dem Grasen soll bedeutet werden, daß er die Rieder derer zu Widnau und Haslack »g

Arrest befreien möge. Absch. 248, 8 25. ß 444. Z727. Die von Widnau und Haslach klagen über Fortvag

des Sequesters, da sie sich doch 1649 um 120» Gld. von allen Beschwerden losgekauft hätten. Es werg
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^'liegen an das hohenemstsche Hans Vorstellungen gethan. AuS der ans dieselben eingelangten Antwort vernehmen

^ sandten, „daß diese Gewaltthätigkciten diSapprobicrt und das hohenemstsche Oberamt danahcn wirklich

»bum Kaiser um Assistenz imploriert habe." Der Landvogt wird beauftragt, auf die Gefälle von 1727 Sc-

Mstcr zu legen, aber weder die von 1726, noch die von 1727 einstweilen unter die Creditvrcn zu vcrthcilen.

^ich- 265, § 16. ss 445. 1728. Der Sequester auf den Niedern zu Lustnau dauert fort; die von Widnau, sowie
^ Kreditoren deö hohencmsischen Hauses bitten um Hülfe. Es wird beschlossen, daß der Mandatarius des

v">stcs Hohencms, Baron von Thurn, die voit ihm begehrte Revision vor dem Landvogt bis Martini vollführe,

^llgenfalis das voliintiirium ausgehoben und der zu'eijährigc Jahresnutzcn halb den Creditoren,

' den Widnauern und Haslachern ausgctheilt werde; den heurigen Nutzen hat der Landvogt wieder zu

Bande» zu ziehen und bis auf fernere Disposition der Orte zu behalten und die von ihm bezogenen zwei Jahres-

üüchte zu versilbern. Baron von Thurn zeigt zugleich an, daß er den Proceß um die Entschädigung der Widnauer

"'b Haslacher, der jetzt zu Wien anhängig sei, mit großer Blühe geführt habe, stellt aber in Aussicht, daß zu

" l6<>l) Gld., welche ihm zu Führung deö ProeesscS beim Landvogt auS den hohencmsischen Einkünften zur

'dpvgtivn gestellt worden seien, später vielleicht noch 1500 nöthig sein würden. In Beziehung aus dieses

Zangen wird dem Baron überlassen, wenn die Widnauer und Haslachcr entschädigt würden, sich wegen

^u> ^ melden. Absch. 28l, 8 41. ss 446. 1729. Die von Widnau und Haslach

^'derholeu ihre Beschwerden. Zugleich ziehen die Gesandtschaften in Ueberlcgung, was in den gegenwärtigen
"'ständen des hvhcnemsischen Debitwesenö halber aus das von dem Kaiser eingetroffene Schreiben (vom 23. Febr.

. ^ ) zu thun sei, welches arlf Relaration des Arrests beharre und verlange, daß die Creditoren zu Ausführung

^ Ansprachen an den kaiserlichen Neichshofrath als daS zullioiuiu univvrsslo coueuisus verwiesen werden

Achten. (x-Z nued beschlossen, ein Schreiben a» den Kaiser nebst zwei Memorialien zu erlassen. In dem einen

^ en die Gründe für die Unstatthaftigkeit des aus die Nieder zu Lustnau gelegten Sequesters dargcthan, in
andern die eigentliche Bewandtnis! des gräflich hvhenemsischcn DcbitwesenS und die Berechtigung der rc-

^ndcn Orte zur Sequestration der gräflichen Gefälle in Widnau und Haslach nachgewiesen. Graf von

^ Anstel» wirb um seine Osficicn in dieser Sache ersucht, der Landvogt beauftragt, die Früchte des lausenden

lu lequestricrcn und zu höchstmöglichen Preisen zu verkaufen, den Erlös aber zu der Orte Disposition

^igt°
^ Händen zu behalten. Absch. 298, 8 24. >s 447. I7tttt Der Mandatarius des hohencmsischen Hauses

daß, »venu nicht Relaration des Sequesters und Ertraditivn der hohenemsischen Gefälle erfolge, ein

^^"^Aarrestmandat erfolgen werde; im Falle'der Relaration aber würde denen von Widnau und Haslach
^ Nutzung ihrer Nieder verholscn werden; bereits sei eine kaiserliche Restitutions- und Provisionalerkanntniß

' "»gc». In Betreff der „Mißsälligkeiten" zwischen den Gemeinden Lustnau einerseits und Widnau und Has-

^ ,^^rseits habe der Kaiser die Untersuchung den ausschreibenden Kreisfürsten übertragen; ihm selbst

stei,^ ^^'Aiches Schreiben wegen dieser Sache an die Orte zugekommen, daS er dem Grasen von Reichcn-
zu übergeben habe. Aus dieses hin wollen die Creditoren Guter aus Bünde», Judith Schachtler und die

. 'Mischen Credjtvre» vom Sequester abstehen. Guter wünscht aber kräftige Reeommendationcn, wohin es

off. ^ Reichshosrath keine SatiSsaetion erhalte, daß ihm der RccurS an das Syndieat

stbrj ^ daß man ihn für die großen Kosten aus den sequestrierten Gefällen entschädigen möchte. Die
M verlange», daß sie aus den arrcstiertcn Gefällen möchten bezahlt werden, in welchem Falle sie auch vom

stcr abttest?» ,«>a>N'» zIg relariert sein, sobald die von Widnau und

und die attestierten Gefälle sollen dann crtradiert

142-,-.

'"!ur,tcr abstehen wollten. Endlich wird erkannt, der Sequester

^siich ihrer Rieder eingesetzt sein w^den, >



892 Rheinthal.

werden. Erlangen die Creditoren keine Satissaction, so soll ihnen das Recht lant ihrer Obligationen vorl^

haltcnlsein. Uri ist instruiert, die Erklärung zu wiederholen, daß eö zu dein Arrest niemals gestimmt habe, und

derselben zu beharren und zur Aushebung des Arrests bchülflich zu sein. Absch. 3 l 2, 8 2(1. jj 448. 17'^

Die von Widnau und Haslach beschweren sich wieder, daß sie noch nicht in die Nutznießung ihrer Rieder ci^

gesetzt worden seien, und wünschen für ihren auf 14,MV Gld. sich belausenden Schaden aus den sequestriert

Gefällen entschädigt zu werden. Der Lanvvogt hingegen berichtet, daß er mit dem hohencmsischen Obcra^

dahin übereingekommen sei, daß die Rieber denen von Widnau und Haslach geöffnet werden sollten, sobald ^

die sequestrierten Gefälle ausliefern würden. Das sei aber bis dahin noch nicht geschehen, so daß die Sch>^

an denen von Widnau und Haslach liege. Die Gesandten finden daher gut, eö sollten die Gefälle Herst

gegeben werden. Wegen Entschädigung für den erlittenen Verlust sei man der sichern Hoffnung, daß die kaist

liche Eonunission sie trösten werde. Absch. 324, 8 31. jj 449. 17142 Die von Widnau und Haslach wicit

holen ihre Beschwerde und bitten auch für dieses Jahr auS den hohencmsischen Gefällen entschädigt zu wervt

Ucbcrdieß bitten die Erben der Judith Scholer, Ereditoren des Grafen von Hvhenems, sich für Eapital (12^

Gld.) und Zins (9M Gld.) aus den ihnen hypothccierlen Gefällen von Widnau und Haslach, Hauptmst

Guler auS Bünden, sich für ein Eapiral von 9VVV Gld. auf den hohenemsischcn Gefällen im Rheinthal bezahl

machen zu dürfen. In Folge dessen wird der Landvogt beaustragt, dahin zu arbeiten, daß die Widnaucr

Haslacher in die Benutzung ihrer Ruwer wieder eingesetzt werben. Die hohenemsischcn Gefälle im Rheins

sollen fo lange bei einander behalten werden, bis die kaiserliche Commissi»» das Billige werde beschlossen habt

Der Reparation der Gefälle halber bleibt eö beim Abschiede von 1728. Uri stimmt auch jetzt nicht für ^

qucstration, da dieselbe eine gefährliche Maßregel sei. Zug nimmt all loloieiuliiin, wie weit der Sequester

erstrecken soll. Glarus stimmt zun, Sequester zu Gunsten von Widnau und Haslach, nimmt aber ack roß"

renckum, ob es in Ansehung der Creditoren bei der Rcpartition von 1728 verbleiben soll. Absch. 341, 8 36'!!

45V. 471414. Der Landvogt berichtet, daß die von Widnau und Haslach in den Genuß ihrer Ricdcr zu Lustn^

immirticrt worden seien. Absch. 354, 8 42. jj 451. 4714t». GcrichtSammann Schachtlcr und Jnteressi^

bitten, daß man ihnen gestatte, aus die ihnen hypothecicrtcn Gefälle von Wienau und Haslach zu greifen,

sich für ihre Anforderung an das gräfliche Haus Hohencms im Betrag von 28VV Gld. bezahlt zu macht

Ein ähnliches Ansuchen stellt Lorenz Hehren wegen einer 1735 von oicsem Hause contrahicrten Schuld ^

1VV Dublonen. Da aber die von Widnau und Haslach bitten, mit der Erccution innezuhalten, da ihnen ^

Gestattung derselben ihre Güter zu Lustnau neuerdings mit Artest belegt und ihnen ihre Früchte weggenon»»^

werden würden, so wird zwar in das Begehren der Creditoren nicht eingewilligt, diese aber werden mit ihrer Ft

derung an die gehörige Behörde empfohlen. Absch. 4V7, 8 46. jj 452. 47147. Schachtler und Interessent

wiederholen ihre Forderung, die von Widnau und Haslach ihre Gegenvorstellungen und fügen bei, daß ih>t

mit Entziehung der Nutznießung ihrer Rieder gedroht werde, wenn vom kaiserlichen RcichShofrath das Dc'ck^

in Betreff dessen, was die in HohencmS anwesende Commissi»«, abgeschlossen habe, nicht bald erfolge.

Schachtler und Interessierten wird nicht willfahrt, hingegen der kaiserliche Botschafter ersucht, dahin zu wirkt

daß den Lustnaucrn ein Dccrct dessen, was jenes Commissariat der lustnauischcn Nieder halben abgeschlofft

vom kaiserlichen RcichShofrath möchte verabfolgt werden. 'Absch. 422, 8 33. jj 453. 17148. Obiges Dect

ist noch nicht angekommen und die Lustnauer haben denen von Widnau und Haslach wiederum den Maicntrt

ihrer Rieder trotz den voin hohencmsischen Qberamt aufgestellten zwölf Bewaffneten angegriffen. Die

schädigten bitten um Jndcmnisation durch die gräflichen im Rhcinthal liegenden Gefälle. Es wird für gut ^
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bilden, daß der Landvogt auf schriftlichem Wege beim hohcncmsischcn Obcramtc cinc Cmschädigungauswirke»
s"»n das nicht auf dem Wege der Uebcrcinkunft geschehen, so soll eine Schätzung des Schadens vorgenommen
"nd darüber in die Orte berichtet werden. Endlich wird Zürich ersucht, im Namen der regierendenStände
»m die Verabfolgung jenes Dccrctcö des kaiserlichen Rcichöhofratheszu sollieiticren. Absch. 439, 8 42.
4 >4. I7t!<>. Es ^ürd ein Schreiben an den Grasen von HohcnemS abgeschickt, in welchem derselbe nochmals
""gegangen wird, den Widnaucrn und HaSlachcrn zu der Benutzung ihrer Nieder zu Lustnau und zur Jn-
^'"nijation ihres bisherigen auf 16,000 Gld. geschätzten Schadens zu verhelfen,und daö um so mehr, da die
""" Widnau und Haslach nach einem Vergleichvon 1649 und 1693 2400 Gld. bezahlt hätten, daß sie ihrer
s" Lustnau liegenden Nieder wegen unangefochtenund von allen Reichs- und Krcisstcucrn gänzlich befreit sein

Zugleich wird der Graf an den Revers erinnert, welchen derselbe 1733 ausgestellt habe, des Inhalts,
wenn den Widnaucrn und HaSlachcrn der Genuß jener Nieder wieder entzogen werden sollte, dieselben

^ den gräflichen im Rheinthal liegenden Gefällen indemnisiert werde» mögen. Absch. 454, 8 38. jj 455.
4742. Ioh. LcontinS Gulcr von Weinegg in Graubündcn hatte eine Obligation von 9000 Gld. an daö
^chgräfliche HauS Hohenems und war für die nicht bezahlten Zinsen aus die hohcnemsischenGefälle im Rhcin-

angewiesen worden. Nachdem dafür HohenemsSequester aus die jenseits deö Rheins den Widnaucrn und
Haslachs, gehörendenRieder gelegt, machte Gulcr diesen beiden Gemeinden zu Lieb eine Zeit lang von der

">veis,,ng auf die hohcnemsischen Gefalle im Rheinthal keinen Gebranch. Jetzt wird ihm auf sein Ansuchen
wuderun, der Arrest ans diese Gefälle gestattet, jedoch unter der Bedingung, daß er Caution für den Schaden

^e, weichen die von Widna» und Haslach deßwegcn möglicher Weise erleiden könnten. Absch. 496, 8 40. h
^ ' 474:j. Schwyz und Glarus erklären, daß sie zu dieser Gestattung des Arrests nicht stimmen, weil früher
^ Lstidnancr und Haslacher von den Lustnaucrn merklich geschädigt worden seien. Absch. 505, 8 38.

1. Kricsern und Oberricdt.

^ Art. 457 1721». Abgeordnete von den Höfen Kricsern und Oberricdt beschweren sich, daß trotz dem den
^cccmbcr 1682 mit dem Hause HohcnemS geschlossenen und den 23. Oetobcr 1685 von den Eidgenossen

^ Bischof von Constanz ratificicrtcn Vertrage, nach welchem den beiden Höfen so lange die Eollatur
^ -hfarrei Mömlingen bleiben soll, als ihnen die an den Bau deö Pfarrhauses daselbst verwendetenKosten

^ Hohcncms nicht rcfundicrt sein würden, der Bischof von Constanz den 8. März 1726 ohne ihr Beisein
Urthal gesprochen habe, „daß die Reparation deö Pfarrhauses der Gemeinde zukommen soll, weil sie den

"Kütten beziehe; daö Ncugrcut aber solle dem Pfarrer zudicnen und von der Gemeinde deßwegcnRechnung
" ^stiegt werden." Es wird erkannt, daß in dieser Sache vom Officium zu Constanz uncompctenterWeise

^ "chcn worden sei, und daß die Angehörigen von Kricsern und Oberricdt bei ihren Briefen und Siegeln
schützen >eie». Dem Landvogt wird aufgetragen, dem Bischof mündlich Information dahin zu erthcilcn, daß
' ^ Leute bei der so klaren Zehntsbcfreiung laut authentischer AuskausSbricse sfie hatten den Zehnten schon

' "" sich gekauft und ausgclöötj und dem ruhigen Besitz der pfandweiseihnen gehörendenEollatur, bis

458 ausgelegten Baukosten wieder ausgelösct worden, gelassen werden sollen." Absch. 248, 8 28. ß
A> - Es wird in dieser Sacke mit einem Abgeordneten des Bischofs unterhandelt. Der erkennt die

statt ^ beiden Hofe an und erklärt sich einverstanden mit dem Collaturrecht derselben bis zu Wiedercr-
keit ^ Baukostcuund versichert, daß die Ernennung deö Pfarrers von Seite der Gemeinde keine Schwierig¬

er haben werde. Bei dieser Erklärung lassen es die Gesandten bewenden. Absch. 265, 8 15.
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kl. DicpoldSau.

Art. 459. 172». Die Gemeinde Diepoldsau bittet Zürich und Bern um eine Beisteuer au ihren Kit-

chcnbau. Das Ansuchen wird ml tolerenüum genommen und auf 259 Gldn. von jedem Stande angetragen-

Absch. 299, 8 27. ff 460. 173«. Zu obiger Steuer werden aus Ansuchen der Gemeinde noch 20» Thlr. z»

geben für gut gefunden, jedoch unter Ratificationsvorbehalt. Absch. 315, 8 20.

55. Buchen und Staad,

a. Caplanei unsrcr l. Frauen.

Art. 461. 173«. Die von Buchen und Staad beschweren sich, daß der Domherr von Beroldingen

Namens der Familie Blaarer von Wartensee die Caplanei unsrer l. Frauen zu Buchen allein besetzt habe, da

die Besetzung derselben seit vielen Jahren von dieser Familie und der Gemeinde Buchen ausgegangen sei. Da

die eompotentia kori die regierenden Orte berührt, so wird dem Bischof von Konstanz angezeigt, daß die Äw

gelegenheit zu Händen der Hoheiten in den Abschied genommen werde. Absch. 408, 8 6. jj 462. 173t>

Auf des Landvogts Anfrage, ob die Katholiken die Capelle zu Buchen, Pfarrei Thal, aufgeben dürfe»,

wenn ihnen die Protestanten 1000 Gld. geben, welche sie, wie es verlaute, geben wollten, wird geantwortet,

daß vorerst von den Protestanten ein bestimmter Vorschlag gemacht, dann die Pfarrangehörigcn darüber »in

gefragt und vom Resultate die Orte in Kenntniß gesetzt werden müßten. Ferner wird auf die Anzeige, daß

das Kirchcngut der Caplanei, welche Lehen der regierenden Orte sei, schlecht verwaltet werde, weil der Collatel

Blaarer von Wartensee im Sundgau wohne, der Landvogt beauftragt, Blaarern Vorstellungen dcßwegen zu mache»'

serner solle Landammann Bühler, wie früher der Landschreiber, der Kirchenrcchnung beiwohnen. Absch. 455, 8 ^

6. Evangelische Kirche.

Art. 463. 17 t1 Ein Abgeordneter der evangelischen Gemeinde zu Thal beschwert sich, daß Pfarrer

Ignatius Bärlocher, welcher an die Kirche zu Buchen einen Stadel habe bauen lassen, keinen Revers ausstelle»

wolle, daß in demselben während des Gottesdienstes keine störenden Arbeilen sollen vorgenommen werden. ^

wird dem Abgeordneten der Rath erthcilt, wenn Bärlocher zu Ausstellung des Reverses sich nicht bcque»ü»

wolle, dem Landvogt denselben zu «erzeigen, daß er ihn dazu anhalte. Absch. 432, 8 20.

E. Balg ach.

Art. 464. 17Ä3. Die von Balgach eröffnen, daß sie die früher von de» Herren von Grünenstcin

sesscne Gcrichtshcrrlichkcit über ihre Gemeinde mit Gericht, Zwing und Bännen an sich erkauft hätten, >»^

demnach ihnen auch die Jagdbarkeit zugchörc, aus welchem Grunde sie sich die Publicativn, welche der La»^

vogt im ganzen Rheinthal der Jagdbarkeit halber habe ergehen lassen, sich „auögebetcn" (d. i. verbeten) hätte»'

sie bitten, daß man sie bei ihren durch den Kaufbrief erworbenen Rechten schützen möchte. Die Gesandte»

aber finden, daß die von Balgach kraft dieses Kaufbriefs keineswegs den Wildbann anzusprechen haben,

es, wenn sie ihn auch hätten, ihnen keineswegs zugestanden wäre, den obrigkeitlichen Verordnungen sich zu wid^

setzen. Der Landvogt wird daher beauftragt, ihnen das Mißfallen des Syndikats zu bezeugen. Zugleich
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das. Mandat ohne Anstand zu Balgach publiciert werden. Sollten die von Balgach jedoch für den Besitz der Jagd¬

barkeit noch etwas vorzubringen haben, so soll es ihnen bis künftiges Syndicat gestattet sein. Absch. 595, § 44.-

23. Personelles.

Art. 465. 17! 2 Landshauptmaun Franz Fidel Anton Bcßlcr sucht um eine Tröstung für die unglück¬

lichen Zufälle an, die er zu dem Verluste der Landschrcibcrei während des Krieges erlitten. Es wird gut bc-

iuiidc», ihm die rechtmäßigen Koste», welche er wegen drei Stück Lchenrebcn gehabt, laut Erkanntniß von 1676

^ Kletzen. Die Erftanzeu werden ihm sanimt dein Amtssalarium bezahlt. In Betreff der Baukosten an der

landschrcibcrei soll nachgeschlagen werden, unter welchen Bedingungen dieselbe seinem Vater übergeben worden

^ar. An dem, was die Generalität theils wegen der 1999 Thalcr, thcils, wegen andrer Dinge verordnet hatte, er¬

klären Zürichs und Berns Gesandtschaften nichts ändern zu können, werden aber von den katholischen ersucht,

LandShanptmann und vessen Mutter ihren Obern nachdrücklich zu empfehlen. Absch. 1, 8 19. j> 466.

5512. Beßler, gcnöthigt, sein Glück in der Fremde zu suchen, bittet die katholischen das Rheinthal regierenden

^"e um Empfehlungsschreiben an den französischen und an den spanischen Ambassador. Erlange er in

^alge derselben den Zutritt zu einem oder dem andern Hofe, so möchte Lucern ihm ein Schreiben an denselben

Zainen sämmtlicher katholischer Orte ausfertigen. ES wird ihm entsprochen, ferner ihm auch aus sein An-

^n die Landschreiberci zugesprochen, wenn die Besetzung wieder an die katholischen Orte komme. Absch. 2,

^ M7 1712. Beßler stellt den Gesandten von Bern und GlaruS vor, daß er in Folge der vorgc-

"animcnen Bauten Uno wegen Erlangung der Survivance aus die Landsehrciberei Ausgaben von 2889 Gld.

iü'habl habe; ferner stellt er das Ansuchen, man möchte ihn für den Herbstnutzen, da er das Jahr über die

' ffoen habe bauen lassen, und auch dafür, daß er die Landschrcibcrei noch einige Zeit verwaltet habe, und für

von den Generalitäten Zürichs und Berns dictierte Buße gnäoigst bedenken. Es wird gut befunden, der

autogen halber sich zn informieren; vom Herbstnutzcn werden ihm zwei Dritthcilc zugesprochen, die Baukosten

^ er aber aus sich zu nehmen; das letzte Drittel bezieht der Vicarius Höggcr. Bevor aber Beßler seine

^'ri Dritthcilc bezieht, hat er die gemeineidgenössischcn und die das Rhcinthal betreffenden Schriften zu

^stilisieren, eine Spccificatiou derselben einzuliefern und eidlich zu bezeugen, daß er nichts davon Hinterhalten

^ k> Zwei Intendanten können einen Augenschein einnehmen. Hat er die Canzlei restituiert, so ist ihm

^Ndcin,,, der sichere Paß und Repaß vergönnt. Was den Nachlaß jener Buße betrifft, so wird derselbe den

rigkciten remittiert, sowie auch die Frage, ob nicht etwa dem Vicarius Högger für seine geleisteten guten

^ b'Ngc die Landschrcibcrei noch für ein Jahr gelassen werden könnte. Absch. 4, 8 6. ^ 468. 171». Wegen

von Landschreiber Beßler geforderten AbtragS an gehabten Baukosten für die Landschrcibcrei soll die zür-

)krisehc Canzlei beim Canzleiverwalter Höggcr Information einziehen. Absch. 14, 8 21. ß 469. 171».

47si schreiben Höggexs hin wird die Forderung Beßlcrs ack leckoroiuluin genommen. Absch. 16, 8 7.

s» 5 71». Der beßleriscbe Abtrag wird auf 499 Rcichsthlr. unter Ratisicationsvorbehalt gesetzt, und zwar

daß der erste Nachfolger dieselben ganz, der zweite dem ersten 499, der dritte dem zweiten 299 und der vierte

dc"' ^^cn ^99 ReichSthlr. zu bezahlen hat. Absch. 18, 8 22. ff 471. 171». Uri verlangt zu Händen

^ dcßlcrsichcii Familie Entschädigung für die Kosten, die das bcßlcrische Haus in Folge der Kriegsunruhcn

Neb ^ ^ ^ Bauten an der Landschrcibcrei, für Erbauung einer Trotte und den Ankauf eines Stücks
k", welches der jetzige Landschrcibcr benützc. Zürich will es bei der bereits ergangenen Verordnung bewenden
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lassen, Berns Gesandte Schatzungsmänncr ausstellen; den Anzug nehmen sie all i-okei-enllum. Absch. 23, 8 2.!!

472. 1714 Bern empfiehlt Zürich den ehemaligen Canzleiverwalter Högger im Rheinthal zu einer Gnade.

Auf die von Zürich geäußerten Bedcnklichkciten nimmt die bcrnerische Gesandtschaft die Sache all rokvrenllum-

Absch. 55, § 14. » 473. 1713. Zürich glaubt, daß Högger dadurch, daß er die Canzlei länger verwaltet

habe, als er ursprünglich sollte, hinlänglich entschädigt sei, und will ihn mit seinem Ansuchen abweisen. Absch

57, 8 16. ü 474. 171 3. Högger erhält nach dem Beschlüsse Zürichs und Berns als Ergötzlichkeit 10 Sau>»

Wein ein- für allemal. Absch. 64, 8 27. ü 475. 1718. Dem Jakob Grieser wird gestattet, ein ablöslicht

Capital von 100 Gld. dem Landvvgt zurückzuzahlen. Absch. 122, 8 11- ü 476. 1724. Der alte Hofam-

mann Zellweger nebst seinen beiden Söhnen Jakob und Johannes sollen vom Landvogtc wegen ihres gcfähr-

liehen und liederlichen Betragens einen Zuspruch erhalten unter Androhung von Bannisicrung bei sortdauernder

schlechter Aufführung. Absch. 221, 8 16. h 477. 1724. Judith Schachtlcr bittet das Syndicat um Bei-

hülfe wegen einer Ansprache von 1200 Gld., welche sie an den Grafen von Hohenems zu machen hat, und M

welche ihr dessen Gefälle im Rheinthal hypothecicrt sind. Im 'Rainen des SyndicatS soll an den Grafen ge¬

schrieben werden mit dem Bemerken, daß man, wenn der Anforderung nicht Genüge geleistet »verde, auf daö

Unterpfand greifen werde. Absch. 221, 8 18. !j 478. 1723. Da die Wittwe Schachtler noch immer nicht

von Seite des Grafen von HohcncmS befriedigt ist, ferner auch Joh. Luci Gulcr, Karl SaliS von Maienscll,

Hofammann Hans Jakob Zellweger von ebendemselben nicht bezahlt werden (auch ihnen sind die hohencmsische»

Gefälle im Rhcinthal hypothecicrt), so wird der Landvogt beauftragt, den Grafen an das Recht zu fordern, de»

Creditoren mit rechtlichem Spruch an die Hand zu gehen, auch, wenn der vorgeladene Thcil innerhalb dreier

Monate nicht erscheine, nach Gutsindcn die Zinsen zu sequestrieren. Absch. 232, 8 36. (Die Fortsetzung

dieses Handels siehe unter Widnau und Haslach.! ü 479. 1723. Der Landvogt wird beauftragt, dafür Z»

sorgen, daß Hans Bruder von Trogen, der wegen Ausgeben von haldenstcinischcr Münze zu Lindau um 4Ü

Spccics Louiöd'or gestraft worden, getröstet werde, da ihm Baron von SaliS durch den Münzmcister Müller

zu Haldenstcin Entschädigung versprochen habe. Absch. 232, 8 34. ß 480. 1723. Sebastian Toblcr a»ö

Appenzell hat eine Buße von 100 Gld., die ihm auferlegt wurde, weil er sich mit seiner Vogtstochter „ver¬

trabet" hatte, und eine Summe von 200 Gld., welche er sich von Wilhelm Mcßmer von Thal zu verschaffe»

gewußt hatte, nicht ganz bezahlt und hält sich jetzt im Lande Appenzell auf. Dem Landvogt wird befohlen, u»

Falle sich Tvbler nicht stelle und bezahle, das Malefizgcricht über ihn zu halten. Absch. 232/"-) 8 34. ß 484

1726. Meßmer von Thal wird auf seine wiederholte Klage wegen Nichtbezahlung der 200 Gld. von Sei»

Toblers, eines Appenzelles, mit einem Empfehlungsschreiben des Landvogts nach Appenzell gewiesen, um Erc-

cution des Urthcilö zu erhalten. Ist die Erceution nicht erhältlich, so soll der Landvogt übev Tobler Malcfsi-

gerichl halten. Absch. 248, 8 20. ß 482. 1727. Der Landvogt hatte den Alt-Hosammann Zellweger t

einem Landvogtsammann gemacht. Es wird ihm vom Syndicat befohlen, denselben wegen seiner höchst sitt¬

lichen Aufführung „abzuschaffen" und an dessen Statt einen ehrlichen Mann zu ernennen. Absch. 265, 8 4. ü 483>

1726. Zu Rheincgg waren vier dem berüchtigten Grabmann zugehörige Fässer arretiert und untersucht worden

(Sic enthielten Tabak, schwarze Tigel und 37 Stöck „Materi".) Der Landvogt wird beauftragt, auf Grab»,»"»

und dessen Bedienten Sutter von Arbon „Spur zu stellen", nach den Mitintercssicrten zu forschen und auch nach

") A n m. Man lese dorl 4Ä0 statt 460.
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-^eersburg und Ravensburg von dem Geschehenen zu berichten. Absch. 248, 8 29. jj 484. 172«. Der
^"zösische Ambassadvr ersucht ebenfalls, auf diesen Grabmann zu vigilicrcn und zu berichten, was von dessen
w dcn vier Fässern enthaltenen Effctti zu Händen genommen worden sei. ES wird ihm von den getroffenen

»staltc» Bericht gegeben, sowie auch ei» Jnventariumder in dcn Fässern enthaltenen Dinge zugeschickt.Absch.
§ Z» ^ 1727. HanS Schreiber wird wegen seiner wiederholt despektierlichen Aufführung gegen

"ndvogt und Landschreibcr vcrbannisicrt und soll ohne Bewilligung dcS SyndicatSund ohne gute Zeugnisse
'"cht wieder inS Land kommen. Absch. 265, 8 22. !! 486. 1732. HauptmannChristian Salzgerbcr hatte

Betreff der Strcithändcl mit Kämmerer Huber z» Thal eine „famose" Schrift drucken lassen und an die
I Orte adressiert, nachdem die Sache schon 4728 und 1729 abgcurthcilt worden war. Salzgerbcr wird

^'ftchicden ^ Beschluß eröffnet, daß die Sentenzen von 1728 und 1729 in Kraft bestehen, daß
""gm dieses Handels weder vor dcn Sessionen, noch vor dcn Landvvgten Acccß haben, daß die Schrift vurch

Nachrjchtcr auf dem Rathhause verbrannt werden, Salzgerber endlich sofort aus dem Lande verreisen soll.
^ wäre instruiert gewesen, ihm die Revision zu crtheilen. Absch. 341, 8 44.
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